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ZUSAHMENFASSUNG

Wie empirische Erhebungen zeigen, sind die Belastungen der
menschlichen Gesundheit durch Arbeitsstoffe in vielen Be-
trieben hoch. Der Umgang mit schädlichen Arbeitsstoffen wird
nach den Prinzipien der Kompensation und Heilung, des kon-
trollierten Einsatzes oder des Verbots geregelt, die hier
anhand des Arbeitsstoffes Asbest diskutiert werden.

Die bisherigen Ergebnisse über den kontrollierten Einsatz
von gefährlichen Arbeitsstoffen und die Durchsetzung' der be-
reits geltenden Regeln in den Betrieben verlangen eine Ver-
lagerung der Kontrolle auf die Integration der Sicherheits-
technik in die Anlagen. Damit verlagert sich das Interesse
auf die Planung sicherheitstechnisch einwandfreier Anlagen
und Genehmigungsverfahren. Anhand des Genehmigungsverfahrens
nach dem Bundesimmisionsschutzgesetz wird hier die Implemen-
tation des Arbeitsschutzes in Bezug auf den gefährlichen
Arbeitsstoff Asbest untersucht.

Die Ergebnisse der Fallstudie zeigen die Begrenzung der
Regelungsinstrumente und die bereits bekannte Ressourcen-
knappheit der Gewerbeaufsicht für Beratung und überwachung.
Die Behandlung der Grenzwerte werden im Zusammenhang mit den
im Verfahren gesetzten Uberwachungsfristen für die Anlagen
diskutiert.

Einen wichtigen Platz in der Diskussion über die Genehmigung
nahm die in anderen Normierungssystemen als denen des Arbeits-
schutzes gesetzten Arbeitsstoffregelungen ein, hier die Zu-
lassung von Asbestzement als Baumaterial.

Eine intensivere Diskussion auch des Arbeitsschutzes im
öffentlichen Verfahren könnte eine positive Beeinflussung
der Qualität der Arbeitsplätze zur Folge haben.

Die Fallstudie entstand im Projekt "Kontrolle gefährlicher
Arbeitsstoffe im Betrieb".
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V o R W O ,R T

Die vorliegenden Untersuchungen über den Umgang mit krank-
hei tserzeugenden Arbeitsstoffen zeigen, daß selbst 'Çiort,wo
gesetz Líche R~ge.;Ln:.vorltegen;.viele Arbei tnehmer nicht oder
nicht ausreichend gegen 8chadstoffeinwirkungen geschützt
sind. (Vgl. den Abschnitt I, S.17f.). Befragt man die an der
Gestaltung betrieblicher Arbeitsbedingungen beteiligten Per-
sonen - Betriebsräte, Sicherheitspersonal, Unternehmer,
technische Beamte der Beruf,§igenossenschaft ader der Gewerbe-
aufsicht - so wird auf innerbetriebliche Handlungsrestr,ik-
tionen verwiesen, die diese Kontrolldefizite erklären sollen,
z. B. technische Schwierigkeiten, mangelndes Sicherheitsbe-
wußtsein, fehlende Kenntnisse über Schaderiswirkungen oder
Verharmlosung der Einwirkung. Doch diesen, zum Teil einander
widersprechenden Erklärungsmust,ern müssen Nutzenkalküle der
betrieblichen Handlungspartner zugrundeliegen, die den real
auffindbaren mangelhaften Arbeitsschutz erklären, da die
Handlungsrestriktionen trotz teilweise vorhandener Gesetz-
gebung, trotz angebotener Informationen und trotz morali-
scher Appelle nicht aufgehoben werden.

Unabhängig von den gruppenspezifischen Erklärungsmustern
des Kontrolldefizits werden ·vo'n a.lLen- die hohen Kosten
genannt, die mit dem Einsatz von Ersatzstoffen oder der
technischen oder organisatorischen Umgestaltung von Betriebs-
abläufen verbunden sein könnten. ma die Arbeitnehmer
prinzipiell kein Interesse an Lohneinbußen oder gar die Ver-
nichtung von Arbeitsplätzen haben, werden arbeitsstoffbezogene
8chutzmaßnahmen in Betrieben häufig als Komprorniß auf dem niedrig-
sten Niveau der bei Stoffen vorgeschriebenen Rangfolge von Arbeits-
schutzrnaßnahmen (vgl. AbschnittI, 8.22) durchgeführt, wenn die Un-
ternehmensleitung solche Konsequ~nzen glaubwürdig machen kann.

Bei der Neuplanung von Anlagen und Produktionsstätten ent-
fallen nun, einig¡ç der innerbet±;i:eblichen Handlungsrestri'k-
tian~n. . Das gilt insbesondere für das angeführte Kosten-
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1
arg~ent: Für das Produkt oder die Dienstleistung ist offen-
sichtlich ein ausreichender Markt vorhanden¡ bei der Pla-
nung neuer Absatzmärkte könnte der übergang auf Ersatzstof-
fe durchgeführt werden; die Kosten für eine integrierte 81-
cherhéitstechnik können mit anderen Investitionskosten ver-
rechnet werden. Die Betriebsräte können nicht nur Arbeits-
schutzmaßnahmen fordern,sie können im Rahmen des Betriebs-
verfassungsgesetzes auch bei der Planung mitbestimmen.
Auch die Gewerbeaufsicht hat bei cler Planung von Anlagen
aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen mehr Möglich-
keiten, den "Stand der Technik" (vgl. S. 36) in der Praxis
festzuschreiben, den Einsatz von Ersatzstoffen zu verlangen
und so das Arbeitsschutzniveau anzuheben.

Die Regelung des Umgangs mit Arbeitsstoffen läßt sich ver-
schiedenen Kontrollprinz~pien zuordnen: Der Heilung und
Kompensation eingetretener Schädigungen; dem kontrollierten
Einsatz und dem Verbot. Der übergang zwischen diesen Prin-
zipien ist politisch begründbar. Bei .Asbest - dem hier be-
handelten Arbeitsstoff - findet zur Zeit ein politischer
Konfl.ikt um die Form dieser Kontrollprinzipien statt. Wir
gehen auf die theoretischen Beziehungen zwischen ihnen im
folgenden Abschnitt ein.

In der hier vorgelegten Fallstudie wird der bei del:',IPlanung.·an-
scheinend erweiterte Spielraum der Handlungspartner im Ar-
beitsschutz untersucht, und zwar vor allem in bezug auf die
Praxis der staatlichen Einflußnahme, über die bisher keine
Untersuchung vorliegt. Das Bundesirnmissionsschutzgesetz
sieht vor, daß bestimmte arbeitsstoffverarbeitende Betrie-
be einer Genehmigung bedürfen. Dabei werden auch die vor-
gesehenen Arbeitsschutzmaßnahmen geprüft. Der politische
Konflikt um die staatlichen Regelungsprinzipien bezieht
sich dabei auch auf die Qualität des realen Arbeitsschutzes.
Für diese Untersuchung stellten wir deshalb auch zwei kon-
krete Fragen:

1. Wie werden die Grenzwerte für krebserzeugende Arbeits-
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stoffe interpretiert und gehandhabt.
2. Wie wird, auf Dauer gesehen, die Aufrechterhaltung der

Arbeitsschutznormen und des Funktionierens einer einmal
genehmigten Anlage gesichert.

Im untersuchten Genehmigungsverfahren spielte auch der ak-
tuelle politische Konflikt um die Kontrolle der Asbestwir-
kung in der Umwelt eine wichtige Rolle. Im Anhang III werden
deshalb die stoffspezifischen Daten zur wirtschaftlichen
Bedeutung der ASbestindustrie, ihrer Haltung im Umwelt-
und Arbeitsschutz, die Verbreitung des Arbeitsstoffes As-
best, technische Voraussetzungen eines Verbots und die
rechtlichen Regelungen, die für den kontrollierten Einsatz
gelten, zusammengefaßt.

Im Abschnitt III ist das Genehmigungsverfahren für die as-
bestzementverarbeitende Anlage dargestellt. Wir beteilig-
ten uns am Genehmigungsverfahren durch einen eigenen Ein-
'w~nd (vgl. Anhang'I) und nahmen am Anhörungsverfahren teil.

-~Unsere eigenen Protokolle, das offizielle Protokoll der öf-
fentlichen Anhörung, das Genehmigungsschreiben, Protokolle
des Berliner Abgeordnetenhauses und Interviews mit den Be-
teiligten am Genehmigungsverfahren sowie mit Experten waren
die Grundlage für die Fallstudie.

Wir möchten uns bei unseren Gesprächspartnern für Informa-
tionen und Einschätzungen bedanken. Das gilt besonders für
Herrn Riedel und Herrn K. H. Seif~rt. Die anregenden und
informativen Diskussionen haben uns oft zu unterschiedli-
chen Einschätzungen und Sichtweisen geführt, so daß die Ver-
antwortung für die Aussagen dieser Arbeit bei uns liegen
muß. Weiter möchten wir uns bei den Fachleuten und Kollegen
bedanken, die die erste Fassung des Manuskripts lasen und uns
mit kritischen Fragen und Hinweisen behilflich waren. Ganz
besonders möchten wir uns auch bei Frau Regine Sühring be-
danken, die zu Beginn der Studie das gesamte Informations-
material für das projekt identifizierte und beschaffte.
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I. Arbeitsschutz bei gefährlichen Arbeitsstoffen

1. Durch chemische Substanzen können bei Menschen und in der
Umwelt eine Vielzahl von Schädigungen hervorgerufen werden.
Die Kontrolle dieser negativen gesundheitlichen Wirkungen
stößt im Betrieb jedoch auf Schwierigkeiten,die sich aus ih-
ren Verwendungsbedingungen ergeben; denn Arbeitsstoffe werden
primär nach betriebswirtschaftlich-technischen, nicht nach
gesundheitlichen Kriterien eingesetzt (1). Die Kosten für
den Arbeitsstoff A konkurrieren dabei mit denen für den Arbeits-
stoff B. Neben den gewollten Eigenschaften haben A und B je-
doch immer auch nicht gewollte technische "Nebenwirkungen",
die ihre Verwendung bestimmen. Es gibt nämlich keinen Stoff,
der einem anderen in allen Eigenschaften gleich isti die Ver-
wendung anderer Stoffe verlangt immer auch andere betriebli-
che Anpassungen. Die Wahl der Arbeitsstoffe wird letzten En-
des nach betriebswirtschaftlichen überlegungen bestimmt
(Preis, Verfügbarkeit, Produktivität, Marktabhängigkeiten) .

Arbeitsstoffe haben aber auch gesundheitliche Nebenwirkungen.
Deren Folgekosten treten nur zum Teil im Unternehmen auf:
z.B. Produktionsausfall, Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle
und indirekte Kosten, oder die Erhöhung der berufsgenossen-
schaftlichen Beiträge (2) oder Bußen an die Gewerbeauf-
sicht (3). Ist der Ersatz des Arbeitsstoffes A durch einen
weniger gefährlichen Stoff B durch Auflagen der Gewerbeauf-
sicht oder freiwillige Vereinbarungen mit dem Betriebsrat er-
forderlich, können unter Umständen auch Kosten für betriebli-
che Anpassungen auftreten, die sich aus den übrigen, nicht
zweckbestimmten Eigenschaften des Arbeitsstoffes B erge-
ben (4). Vorwiegend bei kurzzeitiger Wirkung von Arbeitsstof-
fen treten Kosten für den Produktionsausfall und Lohnfortzah-
lung auf.

1 Gemeint sind alle Stoffe, die der Gesundheit des Menschen
abträglich sein können, nicht nur die in der Verordnung
über gefährliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung -
ArbStoffV) genannten.
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Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz für den Arbeitsschutz
Mitspracherechte bietet, ist Stoffschutz für die Belegschaf-
ten und ihre Vertreter schwer durchzusetzen. Das gilt erst
recht für den Umweltschutz, 'bei dem die Betriebsräte keine
Mitspracherechte haben. Die Forderungen der Belegschaften
nach gesunden Arbeitsbedingungen in ihren Betrieben enden
nämlich allzu häufig dann, wenn die Unternehmen'slei tung gel-
tend machen kann, daß durch die erforderlichen betrieblichen
Maßnahmen Arbeitsplatzverluste oder Einkommensverluste auf
die Arbeitnehmer zukonunen werden oder sogar die wirtschaft-
liche Basis des Betriebes insgesamt gefährdet erscheint
(wenn z.B. die Gesamtkosten für das Produkt durch ein alter-
natives Verfahren oder durch einen Ersatzstoff steigen oder
die Absatzchancen durch Produktveränderung sinken). Im Um-
weltschutz finden die Unternehmer ähnliche Argumente gegen-
über den staatlichen Aufsichtsbehörd'en, etwa, daß sie durch
einschneidende Umweltschutzauflagen gezwungen sein könnten,
den Betrieb einzustellen oder zu verlagern, und daß so Ar-
beitsplätze und Gewerbesteuern verloren gingen (5).

In der Auseinandersetzung um stoffbezogene Gesundheitsinter-
essen existieren also prinzipielle Einschränkungen der ein-
zelbetrieblichen Durchsetzbarkeit. Das gilt erst recht bei
Erkrankungen, die sich erst lange nach dem eigentlichen Be-
lastungsereignis zeigen, wie bei den meisten Asbest-Erkran-
kungen. Asbest-Erkrankungen werden durchschnittlich erst
nach 25 bis 32 Jahren erkannt (vgl. Tabelle 9). Die Lebens-
erwartung der Asbest-Erkrankten ist qeqenüber der Gesamtbe-
völkerung durchschnittlich um mehrere Jahre verkürzt.
Zwich.en Diagnose und Tod liegen Leiden, Krankenhausaufent-
halte,' Erwerbs- und Berufsunfähigkeit. Diese Kosten trägt
der Betrieb, in dem die Schädigung ursprünglich stattgefunden
hat, nur in geringem Maße. Sie werden langfristig umgelegt
auf die Versicherten der Berufsgenossenschaft, der Kranken-
kassen und der Sozialversicherung; and~re Kosten werden
durch das Gesundheitssystem vorn Steuerzahler getragen. Asbest
ist nur ein Beispiel für die vielen anderen Stoffe mit lang-
fristigen schädigenden Wirkungen.

--~~~~ -~-
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tiber das Ausmaß der Belastungen und der Schädigungen liegen
Daten vor, die freilich jeweils unvollständig sind. Zunächst
die Bundesunfallstatistik (6): Im Verhältnis zu den berufs-
bedingten Unfällen stellen Berufskrankheiten nur einen ge-
ringen Teil der Schädigungen dar. Durch die Art des Aner-
kennungsverfahrens und der Aufbereitung der Statistik geben
diese Zahlen jedoch kein reales Bild stoffbezogener Schädi-
gungen (7). Bei den meisten anerkannten Berufskrankheiten
wird eine hohe Dunkelziffer unterstellt. Die Diskussion der
Dunkelziffer bei Bronchialkrebs und Mesotheliom spielte auch
im Abhörungsverfahren eine Rolle (vgl. Seite 48) (8).

Dem Kontakt mit, Arbeitsstoffen werden auch andere "arbeits-
bedingte" Erkrankungen zugeschrieben (9). Diese Zahlen sind
nur indirekt aus Erkrankungsdaten für bestimmte Industrie-
zweige und Berufsgruppen zu schließen (10). Systematische
Untersuchungen über die Gesundheit von Arbeitnehmern, die in
allen möglichen Arbeitsprozessen mit einem Stoff umgehen,
existieren nur in wenigen Fällen (11), obwohl etwa 55 000
Stoffe industriell verwandt werden, viele davon mit bekann-
tem Schädigungspotential. Empirische Untersuchungen zeigen
nach wie vor erhebliche Kontrolldefizite der Arbeitsstoff-
regelungen in den Betrieben.

3. Die Anfänge des stoffbezogenen Arbeitsschutzes beginnen
um die Jahrhundertwende mit der Entwicklung der Maximalen
Arbeitsplatzkonzentrationen, die von einem naturwissenschaft-
lichen Modell der isolierten Einwirkung eines Stoffes auf
einen durchschnittlichen Arbeitnehmer-Körper ausgehen. Die-
ser sollte in bestimmten Zeiten die aufgenommene Substanz
schädigungsfrei umsetzen oder ausscheiden können (12). Die-
ses Modell ist von der betrieblichen Wirklichkeit weit ent-
fernt. Wahrgenommene und gemessene Arbeitsstoffbelastungen
korrelieren ,hoch mit anderen Belastungen (13). Das isolierte
Auftreten reiner Substanzen ist im Arbeitsprozeß kaum denk-
bar. Dennoch ist dieses Modell noch heute Grundlage der Maxi-
malen Arbeitsplatzkonzentrationen (MAR), dem wichtigsten
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Maßstab des Funktionierens aller arbeitsstoffbezogenen Schutz-
maßnahmen.

Hygienevorschriften in bezug auf einzelne Arbeitsstoffe wie
Blei wurden ebenfalls schon früh durch den Staat erlassen;
durch die Berufskrankheitenverordpungen wurde der Kompensa-
tionsanspruch der geschädigten Arbeitnehmer anerkannt und
auf die V~rsicherung der Unternehmer verlagert. Der stoffbe-
zogene Arbeitsschutz wird in zahlreichen Gremien - Berufs-
genossenschaften, DIN-AusschUsse, Zulassungsstellen staatli-
cher oder halbstaatlicher Art - festgelegt, doch sind diese
Festlegungen stoff- oder bestenfalls verfahrensbezogen. Die
Arbeitnehmer in den Betrieben selbst mÜSsen diese Vorschrif-
ten auf die Anlagen und Arbeitsplätze übersetzen und durch-
setzen. Dabei stoßen sie nicht nur auf die schon genannten
Probleme aus dem Verwertungszusammenhang der Stoffe. Viel-
mehr müssen sie sich einer Regelungsfor.m bedienen, die zur
Anwendung eigent.lich die tibersetzung durch Fachleute erfor-
dert.

4. In den letzten 20 Jahren haben sich Zahl und Menge künst-
licher Arbeitsstoffe stark erhöht. Immer neue Arbeitsplätze
sind betroffen, an denen der Arbeitnehmer durch seine beruf-
liche Qualifikation keine Vorbereitung auf den Umgang mit
di.esenStoffen erhalten hat. Umdie möglichen Folgekosten
im Gesundheitssystem der wirtschaftlichen Aktivitäten der
Unternehmen schon in den Betrieben kontrollieren zu können,
hat der Staat deshalb in den letzten Jahren eine Reihe neuer
Normen und normensetzender Gremien geschaffen, von denen hier
nur die Arbeitsstoffverordnung mit dem Ausschuß für gefähr-
liche Arbeitsstof£e, das Chemikaliengesetz mit einer An-
me.ldestelle und zwingend vorgeschriebenen Vortests bei neuen
Arbeitsstoffen sowie die Aktivierung der Gewerbeaufsicht im
Stoffschutz genannt werden sollen (14). Durch diese Verän-

--_ ...~~..- -
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derungen werden zwar die Belegschaften in den Verwenderbe-
trieben theoretisch besser in den Stand versetzt, Arbeits-
schutzziele durchzusetzen, da verãnderte Kosten für Arbeits-
schutzmaßnahmen nun theoretisch alle Betriebe betreffen,
doch entstehen durch solche Verlagerungen der Norrnsetzungs-
und Kontrollebene Konflikte anderer Art. So können Ver-
schiebungen bei Einkommen und Arbeitsplätzen ganzer Branchen
auftreten, die nicht ohne einen gesellschaftlichen Konflikt
zu klãren sind. Bei einern Asbest-Verbot würden sich z.B.
erhebliche Versèhiebungen von der Asbest-Industrie zu den
Branchen ergeben, die Ersatzstoffe herstellen, also chemi-
sche und keramische Industrie (15). Damit sind neue Konflikt-
felder entstanden, in denen über die Zukunft von Arbeits-
schutznormen entschieden wird. Auch an den bisherigen Ar-
beitsschutznormen läßt sich ja der Einfluß solcher unter-
schiedlichen Ziele nachweisen. So untersucht die Deutsche
Forschungsgemeinschaft nicht. die individuell gesundhei ts-
gefährlichsten Stoffe, sondern die "industriell wichtigsten
Stoffe" (1'6). Der Ausschuß für gefährliche Arbeitsstoffe
(AgA) (17) empfiehlt Regelungen für "Stoffe, deren gesund-
heitliche Gefahren bekannt sind, die aber wirtschaftlich so
wichtig sind, daß sie nicht verboten werden können". Auch die
langen Intervalle, einmal zwischen industriellem Einsatz und wis-
senschaftlicher Erkenntnis· von Schädigungen und zweitens bis
zur umsetzung der Erkenntnis in Arbeitsschutzregelungen
können als Hinweis auf die gesellschaftliche Einschätzung
des betrieblichen Stoffschutzes gesehen werden. Das neue
Chemikaliengesetz fordert hier vor der Vermarktung der Stof-
fe erste Tests, so daß diese beiden Perioden verschwinden
sollenl falls die vorgeschriebenen Tests die Schädigungen er-
fassen (18).
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- Stoffen, liberderen Schadenswirkung bislang keine Erkennt-
nisse vorliegen, deren Unschädlichkeit aber ebenfalls
nicht bewiesen wurde.

Durch die,genannten gesellschaftlichen Regelungskonflikte
entstehen auch Disparitäten und Widersprüche im überbetrieb-
lichen Regelungssystem. So entsprechen sich arbeitsmedizini-
sche Erkenntnisse und der Regelungsstand nicht. Diese Merk-
male lassen sich vermutlich im einzelnen auf die unterschied-
liche Repräsentanz von Staat, Unternehmen und Arbeitnehmer-
vertretungen in den verschiedenen Regelungsgremien zurück-
führen. In bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen einer
Kontrolle verschieben sich die Interessen dabei auch zeitlich.
Eine Analyse dieser Regelungen und ihrer Bedingungen kann
hier nicht durchgeflihrtwerden; was gemeint ist, zeigt noch
einmal das Beispiel Asbest: Daß Lungenkrebs durch Asbest
erzeugt werden kann, wird bereits 1943 in einer Berufskrank-
heitenverordnung anerkannt, die bis heute gilt. 1977 werden
zwei weitere Krebskrankhei t.enals durch Asbest verursachte
Berufskrankheiten anerkannt. Dennoch wird ~sbest in der
letzten Fassung der Arbeitsstoffverordnung von 1980 nicht in
die höchste Gruppe der krebserzeugenden Arbeitsstoffe ein-
gruppiert (vgl. auch ,Anhang III, Nr. 6).

5. Durch die Entwicklung des überbetrieblichen Regelungs-
systems ist die stoffbezogene Belastungsabwehr in,den Be-
trieben in drei Problemfelder aufgeglieder~ worden, nämlich
den Einsatz von Stoffen unter betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten bei
- Stoffen, die bereits einer staatlichen Regelung unterlie-

gen;
- Stoffen mit bekannter Schadenswirkung, deren Verwendung

noch nicht staatlich normiert ist;
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Die erste Gruppe - d.h. die der direkt geregelten Stoffe -
ist sehr klein. Zur Zeit sind fur 11 Substanzen technische
Richtkonzentrationen, für etwa 200 Substanzen Maximale Ar-
beitsplatzkonzentrationen festgelegt; der Umgang mit Sub-
stanzen ist namerrtl.Lch wei ter in Verordnungen geregel t (19).
Die Zahl der von diesen Stoffen betroffenen Arbeitsplätze
ist nicht genau ermittelt. Für asbestgefährdete Arbeitnehmer
besteht seit 1972 eine Registraturstelle (20), doch sind ih-
re Auswahlkriterien so, daß die seit 1972 ermittelte Zahl
von asbest-exponierten Arbeitnehmern nur einen Bruchteil des
Gesamtkollektivs darstellen kann. Das gleiche gilt für die
Registraturstelle für Arbeitnehmer, die mit krebserzeugenden
Arbeitsstoffen umgehen (21). Umfassende Arbeitsplatzanaly-
sen und Erhebungen für bestimmte Stoffe und bestimmte Pro-
duktionsverfahren gibt, es schon in den Vereinigten Staaten
(22), doch lassen sich aoLche Daten,nur unter bestimmten Be-
dingungen in ein anderes Industrieland übertragen. Ob und
wie die Stoffschutzregeln überall angewandt werden, läßt sich
also nur aus Einzeluntersuchungen (23) ermitteln (vgl. 8.17).
Damit sind nun neue Kontroversen über die Zuverlässigkeit
solcher Ergebnisse und ihre Bedeutung für die Gesundheit
der Arbeiter insgesamt verbunden. Insgesamt fehlen Daten über
Arbeitsplatzexposition und Erkrankungsrisiken~auch deshalb,
weil die entsprechenden Daten von der Industrie nicht erho-
ben wurden (24).

Die zweite Gruppe soll etwa 20 % der industriell verwendeten
Stoffe umfassen. Bei der betrieblichen Kontrolle sind die
Arbeitnehmer auf die Verpflichtung des Unternehmers zur ge-
sunden Gestaltung der Arbeitsplätze angewiesen (25). Für
den langfristigen Gesundheitsschutz kann gerade diese Gruppe
sehr wichtig sein, z.B. wenn hier Stoffe enthalten sind, die
andere Länder bereits als krebserzeugend gekennzeichnet ha-
ben. Für den Schutz der Gesundheit ist der leichte Informa-
tionszugang über solche bekannten Schadenswirkungen wich-
tig (26).
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Die dritte Gruppe ist hinsichtlich derGesundheitsgefährdung
sehr heterogen. Hierher gehören Stoffe, die schon so lange
industriell verwendet werden, daß eine Schädigung der üblicher-
weise verwendeten Dosen hätte bekannt werden nüssen. Weiter
handelt es sich um Stoffe, die so verwendet wurden, daß keine
Exposition entstand, z.B. in geringen. Mengen in Labors. Es
handelt sich aber auch um neue Substanzen, die nun auf den
Markt kommen sollen (geschätzt auf 200 bis 300 pro Jahr) oder
um Stoffe, die bereits Schädigungen erzeugt haben, die nicht
erkannt wurden oder nicht in die arbeitsmedizinische Litera-
tur eingingen oder in Deutschland nicht bekannt wurden. Auch
hier sind die Arbeitnehmer auf die Durchsetzung allgemeiner
Sicherheitsvorschriften und die Ftlrsorgepflicht des Unter-
nehmers angewiesen. Zumindest bei der Gruppe der neuen Chemi-
kalien werden in Zukunft vorgeschriebene Untersuchungsergeb-
nisse zu einigen Daten im Arbeits-·und Umweltschutz vorliegen.

Ob die präventive Gesundheitspolitik bei der Verwendung von
Stoff~nim Betrieb erfolgreich ist, hängt also ab von den
Lösungen in diesen drei Problembereichen, wobei die Beleg-
schaften kurzfristig auf Lösungen im Rahmen betrieblicher
Verwertungsbedingungen angewiesen sind.

Das ursprüngliche Problem der Kontrolle aller negativen Wir-
kungen aller potentiell gefährdenden Stoffe ist durch die
Verlagerung auf eine überb~triebliche Ebene nun reduziert auf
die Anwendung einer Reihe von Normen für einen Teil von Stof-
fen. Bei der Durchsetzung dieser Normen sind die Arbeitneh-
mer an eine wissenschaftliche Nomenklatur gebunden, die sich
auf ein bestimmtes wissenschaftliches Model.l des menschlichen
Körpers bezieht, der bestimmte durchschnittliche Konzentratio-
nen physiologisch bewältigen kann. Die Bedeutung dieser Kon-
zentrationsangaben ist weiterhin dadurch eingeschränkt, daß
sie sich nur auf reine Substanzen beziehen¡ sie lassen das
Problem der Mehrfachbelastung z.B. durch ergonomische, kli-
matische oder andere Belastungen außer acht (12). Die Kon-
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'zentrationsangaben dienen dabei in erster Linie als Kriterien
der Qualität des stoffbezogenen Arbeitsschutzes im Betrieb
insgesamt.

6. In der Bundesrepublik umfaßt der stoffbezogené Maßnahmen-
katalog verschiedene Regelungstypen:
- Verwendungsverbote (und -beschränkungen) (27)
- Verfahrensvorschriften (Schutzvorschriften und -maßnahmen) (28)'
- Konzentrationsangaben am Arbeitsplatz und Grenzwerte für

die Emission von Industriebetrieben (29)
- standardisierte Meßverfahren (30)
- normierte untersuchungsverfahren zur Ermittlung von Umwelt-

schädigungen und. direkten Schädigungen des Menschen (31)
- Uberwachungsvorschriften für Arbeitnehmer (32)
- Kompensation eingetretener Schäden (33)
- Meldeverfahren und Uberwachung der Arbeitsstätten (34)
- Zulassungsverfahren von Stoffen und Geräten (35) ~

Diese Maßnahmen lassen sich bei aller -e.chnischen Verschieden-
~heit der jeweiligen Kontrollprobleme und bei aller medizini-
schen Verschiedenheit der möglichen Gesundheitsschädigungen
zuordnen zu in- ihrer Wirksamkeitverschiedenen Kontrollkon-
zeptionen, dem

- Prinzip der Kompensation eingetreteren Schädigungen,
- Prinzip des kontrollierten Einsatzes, und dem
- Prinzip der Verbote und Verwendungsbeschränkungen.

Das Prinzip der Kompensation eingetretener S'chädigungen

Durch die Berufskrankheitenverordnungen wurde der Anspruch
geschädigter Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen an den Ar-
beitgeber geregelt. Die staatlichen Haushalte sollten so
von den Nachfolgekosten spezieller berufsbedingte~ Schädigun-
gen befreit werden. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber dafür
verantwortlich, daß am Arbeitsplatz die Gesundheit des Ar-
beitnehmers nicht beeinträchtigt wird. Er hat seine Haftungs-
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verpflichtung an die Berufsgenossenschaft abgetreten, die die
in der Berufskrankheitenverordnung und ihren Anhängen defi-
nierten Berufskrankheiten entschädigt (45).Geht ein Anerken-
nungsverfahren positivaus, so zahlen sie Rehabilitations-
kosten, Berufsunfähigkeitsrehten sowie Hinterbliebenenrenten.
Für die bereits erkrankten Arbeitnehmer ist die Hirksamkeit
dieses Kontrollprinzips offensichtlich sehr gering. Das gilt.
häufig genug auch für die Arbeitnehmer im selben Betrieb.
Die Ber~fsgenossenschaften wehren sich oft jahrelang mit
allen gerichtlichen M~tteln gegen die Anerkennung einer Be-
rufskrankheit, für das Unter.neJ:unenkann die Folge eines Scha-
denfalls einen Zuschlag bei der Versicherungsprämie bedeuten
oder bei nicht-eingehaltenen,bereits vorhandenen Vorschriften
zu Bußen führen. Das finanzielle Steuerungsprinzip hat sí.ch
jedoch weder vom Standpunkt einer präventiven Gesundheits-
politik. noch vom Standpunkt der Versicherer her als ausrei-
chend erwiesen. Die Berufsgenossenschaften erlassen deshalb
Unfallverhütungsvorschriften über den kontrollierten Einsatz
von Stoffen und die gesundheitliche überwachung der Arbeit-
nebmeæ , Das Kompensationsprinzip ist also iminerbeglei tet
von weiteren Vorschriften, deren Einhaltung allerdings auch
wieder in den Betrieben durchgesetzt werden muß.

Das Prinzio' des kontrollierten Einsatze's

Mit staatlichen Verordnungen, berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften, den Normen über 'l1ebhnikgestaltungsoll die
Gesundheitsschädigung der ArbeitneJ:unerverhindert werden ..
In den Betrieben sollen Sicherheitsbeauftragte, Sicherheits-
fachkräfte und der Betriebsrat über die Einhaltung der ent-
sprechenden Richtlinien wachen. tlberbetriebliche Kontrollen
werden durch die Berufsgenossenschaften und die Gewerbeauf-
sicht durchgeführt.

Das wichtigste staatliche Kontrollinstrument für Arbeitsstof-
fe ist die Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe (25). Hier
werden für die Kennzeichnung die in der Verordnung namentlich
benannten Stoffe in die folgenden 14 Gefährdungsklass~n ein-
geteilt:
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a) sehr giftig, b) giftig, c) mindArqiftig (gesundheitsschäd-
lich), d) ätzend, e) reizend, f) expâoaí.onsqefãhr.Lí.ch, g) brand-
fördernd, h) hochentzündlich, i) leichtentzündlich, j) ent-
zündlich, k) krebserzeugend, 1) fruchtschädigend, m) erbgut-
verändernd oder n) auf sonstige Weise für den Menschen ge-
fährlich.

Die Verordnung regelt u.a. die Kennzeichnung, das Inverkehr-
bringen und den Umgang (Herstellen und Verwenden) von gefähr-
lichen Arbeitsstoffen. Die Vorschrift selbst sieht bestimmte
Arbeitsschutznivea~s vor, die in der Kombination verschiede-
ner, in gewissem umfang wählbarer Maßnahmen bestehen. Der
Arbeitgeber hat zuerst betriebstechnische Maßnahmen, dann per-
sönliche Schutzausrüstungen einzusetzen, er hat die allgemei-
nen anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen
und hygienisChen und sonstigen arbei.tsmedizinischen Erkennt-
nisse anzuwenden (25).Weiter sollen die Arbeitnehmer arbeits-
medizinisch übezwachtr ; über den Inhalt der Verordnung unter-
richtet und über die Gefahren der Arbeitsstoffe mindestens

.einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen aufgeklärt
werden. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschäf-
tigungsbeschränkungen und Arbeitszeitbeschränkungen sind
vorgesehen.

In den Anhängen zur Ar;beitsstoffverordnung sind Sonderrege-
lungen für verschiedene Schädigungsklassen der Stoffe fest-
gelegt. Für krebserzeugende Stoffe wird die Rangfolge der
Arbeitsschutzmaßnahmen zwingender vorgeschrieben: .
ArbStoffV,
II.

1.4.1.2. Rangfolge
(1) Die Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu
gestalten, daß beim Umgang mit krebserzeugenden Ar-
beitsstoffen Gase, Dämpfe, Nebeloder Stäube nicht
freiwerden. Falls dies aus betriebstechnischen
Gründen nicht möglich ist, so ist dafür zu sorgen,
daß die Gase, Dämpfe, Nebeloder Stäube in ihrer
Austritts- oder Entstehungsstelle abgesaugt und
'schadlos beseitigt werden. Ist eine Absaugung aus
betriebstechnischen Gründen nicht möglich, ist durch
andere lüftungstechnische Maßnahmen dafür zu sorgen,
daß Gase, Dämpfe, Nebeloder Stäube möglichst nicht
auftreten oder die zulässige Konzentration des Ar-
beitsstoffes in der Luft am Arbeitsplatz nicht über-
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schri tten r,-¡ird.Der Arbeitgeber hat geeignete per-
sönliche Schut~ausrüstungen ~ur Verfügung zu stellen,
wenn Arbeitnehmer den Einwirkungen von Gasen, Dämpfen,
Nebeln oder Stäuben in der Luft am Arbeitsplat~ ausge-
set~t werden.
(2) Wird mit festen oder flüssigen krebserzeugenden
Arbeitsstoffen umgegangen, ist der Arbeitsaublauf so
zu gestalten, daß die Arbeitnehmer den Einwirkungen
dieser Arbeitsstoffe möglichst nicht ausgesetzt wer-
den. (25)

Je nach Konzentration im Arbeitsstoff sind die krebserzeugenden
Substanzen in 3 Gruppen eingeteilt. Gegenüber der Arbeitsstoffver-
ordnung sind die Kontrollenverschärft, z.B.:

1. Der Unternehmer hat sich bei einer Fortentwicklung dem
"Stand der Technik" anzupassen. (36)

2. Es besteht' Anz~i9'epflicht bei der Verarbeitung von krebs-
erzeugenden Stoffen ..

Auch hier werden die gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Interessen gegeneinander aufgewogen: Bei sehr stark gefähr-
denden Stoffen, die in die Gruppe I eingeordnet sind, kann
die Verwendung des Stoffes verboten werden, "wenn ein gleich-
wertiger Stoff vorhanden ist, der nicht oder weniger gefähr-
dend ist." Bei den "stark gefährdenden" Stoffen der Gruppe II
kann die Verwendung verboten werden,"wenn ein Ersatzstoff vor-
handen ist und keine unbillige Härte für den Betrieb entsteht." (25)

Befaßt man sich mit diesen Vorschriften genauert so stellt
sich heraus, daß nicht nur die "unbillige Härte" verhandel-
bar ist, sondern auch die streng erscheinen Vorschrift für
Stoffe der Gruppe I, nämlich die der Gleichwertigkeit der
Stoffe. Auf Seite 1 wurde ja schon diskutiert, daß jeder
andere Stoff, der als Ersatzstoff unter gesundheitlichen
Aspekten in Frage kommt, auch immer andere technische Eigen-
schaften haben wird, so daß auch die "Gleichwertigkeit" ver-
handelbar ist. Für Stoffe der Gruppe III sind die Eingriffs-
möglichkeiten noch beschränkter. Die Implementation dieser
neuen Regelung durch die Gewerbeaufsichtsämter ist bislang

---- -~--~----
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noch nicht untersucht worden.

Insgesamt ist diese Einordnung der krebserzeugenden Arbeits-
stoffe in diese drei Gruppen gemessen an arbeitsmedizinischen
Erkenntnissen nicht einsichtig (37). Bei krebserzeugenden
Arbeitsstoffen interpretieren die Arbeitsmediziner die Ergeb-
nisse der bisherigen Untersuchungen so, daß es keine schädi-
gungsfreie Untergrenze der Konzentration geben kann (37)'.Gleich-
wohl werden die krebserzeugenden Stoffe der Gruppe I bei
niedriger Konzentration in die Gruppe II bzw. III versetzt.
Gleichzeitig nehmen die,Eingriffsmöglichkeiten der Gewerbe-
aufsicht mit. der Konzentration· im Arbeitsstoff ab.

Asbest zeigt die Defizite der so konstruierten Schutznormen
besonders deutlich. Waren früher die zulässigen Normen (und
erst recht die tatsächlichen Arbeitsplatzbelastungen) erheb-
lich höher (vgl. Tabelle 11), so soll heute an den Arbeits-
plätzen der' 'Industrie eine wesentlich verbesserte Staub-
kontrolle herrschen. Damit sollte auch das Risiko der Asbest-
erkrankungen sinken~ Stattdessen hat sich hier eine Verschie-

.r:

bung des Krankheitsspektrums ergeben, die Krebsarten "Meso-
theliom des Rippen- und Bauchfells" und nBronchialkrebs in
Verbindung mit Asbestosell treten stärker in den Vordergrund.

. .
Als Erklärung wird angeführt, daß die in kürzerer Zeit töd-
lich verlaufende Asbestose durch die Verminderung der Staub-
konzentrationen zurückgegangen sei und die Krankheiten mit
einem anderen Verursachungsmechanismus und längerer Latenz-
zeit nunmehr sichtbar geworden seien (38). Die in dieser
Schutznorm konzentrationsgebundenen Arbeitsschutzniveaus
führen also zu einerVerschiebung des Risikos.

lmdere Verschiebungen des Risikos lassen sich mit den übri-
gen Arbeitsschutzniveaus verbinden. Wenn keine betriebstech-
nischen Möglichkeiten zur Reduktion des Expositionsrisikos
erreicht werden können, etwa durch geschlossene Systeme,
sollen nach der Arbeitsstoffverordnung andere technische
Maßnahmen getroffen werden, z.B. lüftungstechnische. Dieses
Schutzsystem ist komplexer und damit schwerer zu überwachen.
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Noch größer werden die Belastungen (bei einem .~:si.rrkenden
Arbeitsschutzniveau) , wenn persönliche Körperschutzmittel
getragen werden müssen, die zusätzliche Belastungen mit sich
bringen können oder bei der Arbeit behindern. Das niedrigste
Arbeitsschutzniveau ist erreicht, wenn Schutzmaßnahmen nur

....~-unvollständig oder gar nicht durchgeführt werden.
Bei schon bestehenden Anlag'en ist das Durchsetzen hoher Ar-
beitsschutzniveaus verbunden mit hohen betriebsinternen Aus-
gaben. Sie würden nur unter erheblichem Druck der Belegschaft
oder der Aufsichtsbehörde durchzusetzen sein.

Bis zum Jahre 1979 war die staatliche Kontrolle der Verwen-
dung von Arbeitsstoffen in den Betrieben nicht besonders in-
tensiv, wie das Zitat der Gewerbeaufsicht Hessen zeigt:
"Die Kontrolle des in Verkehrbringens und des Umgangs mit
gefährlichen Arbeitsstoffen wurde in der Vergangenheit nicht
als Schwerpuhktaufgabe der Gewerbe'aufsichtsverwaltung ange-
sehen. Wenn gezielte Kontrollen durchgeführt wurden, war der
Anlaß in aller Regel eine stoffspezifische Berufskrankheit.
Wenn prophylaktisch vorgegangen wurde, beschränkten sich
Schwerpunktaktionen fast ausschließlich auf die Überprüfung
der nach der Arbeitsstoffverordnung vorgeschriebenen Kenn-
zeichnung der Verpackung bzw. Gebinde.1i (20)

Die betriebliche Kontrolle gefährlicher Stoffe setzt eine
entwickelte Meßgeräteindustrie und Verfahrenstechnik voraus.
Zu den technischen Lösungen gehört z.B. die Verwendung ge-
schlossener Systeme und die Verhinderung von Störfällen und
Verschleiß. Ob im einzelnen Betrieb das höchste Niveau der
Arbeitsschutznormen, d.h. technische Lösungen, durchgesetzt
werden kann, hängt von einer Reihe betrieblicher Faktoren ab,
darunter den Kosten für die Organisation der unterschiedli-
chen Arbeitsschutzniveaus. Die Wirksamkeit des Prinzips des
kontrollierten Einsatzes, dessen Formen ohnehin schon durch
wirtschaftliche überlegungen bestimmt wurden, ist nun auf
der betrieblichen Ebene erneut von wirtschaftlichen Faktoren
abhängig.
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Das Verbotsprinzip

Das Verbot von Stoffen stellt einen weitreichenden Eingriff
in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit dar. Es
gibt in der Bundesrepublik nur wenige Beispiele, dafür.
Es handelt sich entweder um Verwendungsverbute für bestimmte
Zwecke"Verbote für bestimmte Verfahren, Anmelde- und Ge-
nehmigungsverfahren und Verwendungsnachweise. Der übergang
zwischen dernPrinzip des kontrollierten Einsatzes und dem
Verbotsprinzip ist fließend. Wir rechnen Anmelde-
und Zulassungsverfahren zum Verbotsprinzip, weil eine Ver-
wendung nicht angemeldeter oder nicht zugelassener Stoffe
verboten ist, woraus sich andere Sanktionen als bei der Ver-
letzung von Arbeitsschutzregeln in bezug auf erlaubte Ar-
beitsstoffe ergeben.

Sow.ohl im Arbeitsstoff- wie im Umweltschutzbereich sind eine
Reihe von Verwendungsverboten bekannt, z.B.
für Asbest im Spritzgußverfahren. Forderungen nach Verboten
werden immer dann erhoben, wenn der kontrollierte E;i.ns'atz
den Schutz der Arbeitnehmer, der Umwelt oder der Verbraucher
nicht garantiert. Die Entwicklung und Durchsetzung von Ver-
botsvorschriften hängt von wirtschaftlichen Faktoren ab. Es
muß ein nicht oder weniger gefährlicher Er'satzstoff (im all-
gemeinen mehrere ) voxhanderi .seí,noder alternati-
ve Techniken, sozial~ Anpassungen oder Konsumverzicht mit
Auswirkungen auf weitere Lebensgewohnheiten in Kauf genommen
werden.

In der Auseinandersetzung um die Notwendigkeit und Wirksam-
keit von Verboten gegenüber dem kontrollierten Einsatz wer-
den wissenschaftlicheArgumente herangezogen, die die Ge-
fährlichkeit des Arbeitsstoffes und seiner Ersatzstoffe be-
treffen. Eindeutige Forschungsergebnisse über Gesundheits-
schädigungen reichen jedoch nicht aus, Verbote durchzusetzen,
wie die Entwicklung der TRK-Werte beweist. Aufgrund
arbeitsmedizinischer Ergebnisse über bestimmte Arbeits-
stoffe müßten diese von der Herstellung sowie der Ver-
und Bearbeitung ausgeschlossen, d.h. verboten werden.
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Entsprechende Verbote werden von Arbeitsmedizinern
und Gewerkschaftern deshalb auch gefordert (40). Im
Ausschuß fUr gefährliche Arbeits~toffe werden aber anhand der
wirtschaftlichen Bedeutung eines Stoffes Expositionswerte fUr
Arbeitnehmer festgesetzt und damit ein Gesundheitsrisiko fest-
geschrieben, das selbst dann noch besteht, wenn die technischen
Richtkonzentrationen eingehalten werden. Bei der technischen
Richtkonzentration handelt es sich zwar nicht um eine erlaub-
te Arbeitsplatzkonzentration, sondern um einen vorläufigen
Richtwert, der je nach dem Stand der Technik zu unterschreiten
ist. Der Stand der Technik geht schon in die Festsetzung der
Norm ein und soll dann mi-t sich weiterentwickelnder Technik
auch in den Betrieben unterschritten werden. tiber die sinnge-
mäße Verwendung dieser- Vorschrift in den Betrieben und ihre
Durchsetzung durch die Gewerbeaufsicht ist wenig bekannt.
(Zur Verwendung des TRK-Werts in diesem Genehmigungsfall
siehe S. 66.)

Die Wirksamkeit des ·Verbotsprinzips fUr eine präventive Ge~
sundheitspolitik ist so offensichtlich, daß man sich fragen
muß, wie ein Komprom1ß wie der TRK-Wert zustande kommen und
aufrecht erhalten werden kann. Unternehmer und Staat werden
der Fqrderung nach Verboten immer dann widerstehen, wenn die
Produktion der Branche und damit die Arbeitsplätze gefährdet
sind. Es lassen sich aber auch innerhalb der Betriebe - z.B.
durch Betriebsvereinbarungen - betriebliche Kontrollprogramme
gegen Schadstoffe durchsetzen, sofern Ersatzstoffe vorhanden
sind. Liegen alternative Stoffe, Produkte und Verfahren vor,
so sind Verbotsforderungen durchzusetzen. Das bedeutet, daß
gleichzeitig auch Ersatzstofforschung betrieben werden muß.(41)

Die drei Kontrollprinzipien werden nur dann sinnvoll zur An-
wendung kommen, wenn der Verbots- und Gebotskatalog ergänzt
wird durch einen Positivkatalog staatlicher Maßnahmen in drei
weiteren Bereichen: der Technologiepolitik zur Förderung der
Verfahrenstechnologie, der Meßtechnik und der Ersatzstoffe,
der B~ldungspolitik zur Entwicklung von individueller
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und betrieblicher Qualifikation im Umgang mit neuen Techno-
logien und Arbeitsstoffen, der Arbeitsschutzpolitik zur Ver-
stärkung der Möglichkeit der Arbeitnehmer, gesundheitsbezoge-
ne Maßnahmen in den Betrieben durchzusetzen bzw. die betrieb-
lichen Verwertungsbedingungen zu verändern~ Auf diese lang-
fristigen Instrumente staatlicher Politik kann im Rahmen die-
ser Fallstudie nicht eingegangen werden.

Die Anwendung des Prinzips des kontrollierten Einsatzes in
den Betrieben

Alle emp.irischen Untersuchungen betrieblicher Bedingungen,
in die die Arbeitsstoffbelastungen einbezogen waren, zeigen
unbefriedigende Ergebnisse: Hohe Belastungen, hohe Wechsel-
wirkung mit anderen Belastungen, Schwierigkeiten der Beleg-
schaften, die Gesundheitsinteressen durchzusetzen, und Pro-
bleme in der Handhabung des Regelungsinstrumentariums.

Die hohen unkontrollierten SChadstoffbelastungen zeigen sich
in einer Untersuchung aus dem Jahre 1979 (vgl. Tabelle 1).

-._'Arbeitnehmer und Betriebsräte in 5 Gewerkschaften, nämlich
der IG-Chemie, Druck und Papier, IG-Metall, Nahrung, Genuß
und Gaststätten und der IG-Textil, waren nach dem Umgang mit
Arbeitsstoffen und der Kontrolle dieses Umgangs befragt wor-
den. Zeile 4 gibt an, wieviel Prozent der Betriebe der Be-
fragten kennzeichnungspflichtige Substanzen verwenden. Es
sind im Durchschnitt 79,3 % der Antworten. Höher liegen
die wahrnehmbaren Arbeitsstoffbelastungen in den Betrieben
(vgl. Zeile 3). Die Betriebsräte in der Stichprobe wurden
nach dem Vorhandensein kennzeichnungspflichtiger oder be-
lastender Arbeitsstoffe befragt; auch sie bestätigten das
hohe Belastungspotential (vgl. Zeile 5). Ob die Arbeitnehmer
am Arbeitsplatz den Belas~~ngen durch Arbeitsstoffe ausge-
setzt sind, zeigen die ersten beiden Zeilen. Durchschnitt-
lich 56,7 % der Arbeitnehmer in der Produktion gehen häufig
mit belastenden Arbeitsstoffen am eigenen Arbeitsplatz um,
und durchschnittlich 44,8 % sind häufig Belastungen aus ihrer
Arbeitsumwelt .ausgesetzt.
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Das bedeutet: insgesamt ist nicht nur die Verwendung von Ar-
beitsstoffen mit potentiellen Schadenswirkungen, fUr die
hier stellvertretend die kennzeichnungspflichtigen Substanzen
eingesetzt wurden, sehr hoch, sondern auch der unkontrollier-
te, wahrnehmbare Kontakt mit Arbeitsstoffen (42).

TABELLE 1: Schadstoffbelastung,
Vergleich der Gewerkschaftskollektive

Sehadstoff-
bel.astung:

Chemie Druck Metall NGG Textil íi1

1)sn 1 Arbeitsplatz
SB 2 Arbeitsumwelt 2)

59,4 4i,o 60,5
40-;0 41,6 47,0

44:,8 45.7 56,7
35.9 36,5 44,8

SB 3 Betrieb j)

SB 4 Betrieb AStV 4)
88,9 80,0 8i,8 75,6 64,5 él2,9

8:;,6 80,0 86,6 77,8 53,i 79,3

SBRi Betriebsräte 5) 89,0 88,9 94,0 84,5 81, o

1) Umgang mit belastenden Arbeitsstoffen am
ei~enen Arbeitsplatz, Arbeitnehmer ohne
Betriebsratsf'unktion 1oU1Q nicht freige-
s'tellte'Arbe.itnehmer (P) • Angaben: Hiiu:fig:
(selten, nie: nicht angegeben).

2) Belastungen aus der eigenen Ar-b edt surm...el t,
wie i).

:;)¡vahrnehmbare Arbeitsstoffbelastungen im
Betrieb, alle Teilnehmer (O) • Angaben:
vorhanden, nie~t vorhanden.

4) Verwendung kennzeiehnungspfliehtiger
I Substanzen im Betrieb, wie 3).

5) Sehadstoffve~"endungim Betrieb, Angaben
- der Betriebsräte (BR), vorhanden, nicht

vorhanden (belastende oder kennzeieh-
- nungspflichtige Stoffe).

Que.lle: Umfrage Arbeit und Gesundheit 1979
Internationales Institut fUr Vergleichende
Gesellschaftsforschung des Wissenschaftszentrums
Berlin
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Nur mit geregelten, d.h. kennzeichnungspflichtigen Stoffen
befaßte sich eine Untersuchung der Gewerbeaufsicht. Hessen.
Sie führte 1980 eine Untersuchung von 536 ausgewählten Be-
trieben durch, die jeweils einen von fünf krebserzeugenden
Stoffen verwandten. Die Kontrolle der Gewerbeaufsicht be-
schränkte sich auf den Einsatz dieses einzigen Stoffes nach
den vorhandenen gesetzlichen Vorschriften. Insgesamt hatten
249 Betriebe gegen mindestens eine, nur den Stoff betreffende
Arbeitsschutznorm verstoßen (20). Auf die Ergebnisse dieser
Untersuchung in bezug auf asbestverarbeitende Betriebe kommen
wir in Abschnitt II noch einmal zurück (s. S. 28)

Empirisch zeigt sich hier, daß auch bei lange bekannten Ge-
fährdungen und lange vorhandenen Regelungen der stoffbezogene
Arbeitsschutz in vielen Betr~eben mangelhaft ist.

übergang zwischen den Kontrollprinzipien

Da weder das Kompensationsprinzip und seine finanziellen Aus-
wirkungen noch das Prinzip des kontrollierten Einsatz aus-
reichen, die SChadstoffbelastung zu verhindern, wird nun ge-
fordert, bestimmte Stoffe ganz zu verbieten oder nicht mehr
zu verwenden. Ein Wechsel der Kontrollprinzipien eröffnet
zentrale gese¡lschaftliche Kontroversen, über die wirt-
schaftliche Bedeutung und das Schadenspotential des Stoffes,
d. h. die Schadenswirkung und -wahrscheinlichkeitund die Verbrei tung.
In diesem Konflikt wird die Legitimation der Unternehmer,
den ·gesellschaftlichen Nutzen zu bestimmen, wie die Evidenz-
regeln der Wissenschaft thematisiert: Werden Gesundheits-
schäden behauptet, so wird die wissenschaftliche Beweislage
infrage gestellt. Wird eine Verschärfung der Verwendungskon-
trolle verlangt, so wird auf das unzureichende Arbeitsschutz-
verhalten der Arbeitnehmer verwiesen. Wird ein Verbot ver-
langt, so werden Zugeständnisse bei der Verschärfung des kon-
trollierten Einsatz~s gemacht. Diese Diskussionskomplexe fin-
den sich auch im Genehrnigungsverfahren für Neuanlagen, wie
wir anhand der vorliegenden Fallstudie feststellen konnten,
wieder.
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Die drei hier geschilderten Prinzipien gesellschaftlicher
I\ontrolle erfordern zu ihrer wirksamen Durchsetzung die tech-
nische Uberwachung an sehr unterschiedlichen Stellen der
Wirtschaft. Bei der personenbezogenen Kompensation werden
Schäden der Arbeitnehmer durch Ärzte bestätigt. Diese Bestä-
tigung begründet den finanziellen Anspruch. Eine Steuerung
des Arbeitsschu'tzverhaltens der Unternehmen über die Versi-
cherungen erfolgt nur in geringem Umfang, nämlich über die
Versicherungskosten oder über die technische überwachung der
Betriebe ..

Beim kontrollierten Einsatz sind detaillierte Verfahrensre-
geln f.estgelegt. Neuerdings sind die Betriebe auch verpflich:-
tet, Ärzte in den betr'ieblichen Arbeitsschutz einzubeziehen.
Beim Verbot sind aber nicht die arbeitsmedizinisch bestimm-
baren Schadenswirkungen, sondern die Auseinandersetzung um
Verbreitung, Anwendung und Nützlichkeit der Stoffe maßgebend,
wobei auch die Verwendung von Ersatzstoffen mit: rieuen 9'esund-
heit.lichen Gefahren und Verschiebungen in der wirtschaftli-
chen Macht von einem Industriezweig in den anderen eine Rol-
le spielen.

Für die Betriebe sind die in den Verordnungen, berufs-
genossenschaftlichen Regelungen und anderen Vorschriften
niedergelegten Sicherheitsrnaßnahmen nur der Rahmen der
Arbeitsbedingungen. Von ihm kann in mehrfacher Hinsic~t ab-
gewichen werden: Durch ~lternative, aber technisch gleich
gute Sicherheitslösungen1 durch Sondergenehmigungen der Auf-
sichtsbehörden zur Nichterfüllung besonderer Vorschriften;
durch über die vorgeschriebenen offiziellen Regelungen hinaus-
reichende Sicherheitsvorkehrungen, die z.B. in Tarifverträgen
oder Betriebsvereinbarungen festgelegt werden können; durch
Nichtbeachtung der Vorschriften¡ durch Beachtung der
Vorschriften auf einem niedrigeren Sicherheitsniveau, z.E.durch
das Tragen von Körperschutzmitteln, wo technische Lösungen
möglich wären. Welche dieserLösungen jeweils gefunden wird,
hängt ab von betriebswirtschaftlichen Überlegungen, von der



-21-

Aktivität der Belegschaften und von der Aktivität der Auf-
sichtsbehörde. Für den Arbeitgeber stellt sich der Arbeits-
schutz als rechtliches und als betriebswirtschaftliches Pro-
blem. Kosten für den Arbeitsschutz können in vier zum Teil
gegeneinander aufrechenbaren Gruppen anfallen:
1. als Teil der Investitionskosten bei neuer Technologie;

Ermittlung des Standes der T~chnik;
2. als laufende Ausgaben, z.B. Beiträge zur Berufsgenossen-

schaft, für arbeitsmedizinische Untersuchungen, für Ar-
beitskleidung, Ausfallzeiten durch Betriebsbegehungen,
Löhne für Arbeitsschutzpersonal, arbeitsmedizinische Un- ,~
tersuchungen, laufende 'Informationen über Arbeitsschutz-
belange;

3. als Opportunitätskosten, besonders wenn Schadstoffe durch
Ersatzstoffe ersetzt werden und durch veränderte Preise
und Materialeigenschaften andere Marktbedingungen entste-
hen;

4. als Kosten für nachträgliche Anpassungsmaßnahmen an den
g. gel tend en fi Stand der Technik" oder der arbei tsnedizini-

sehen Erkenntnis oder veränderte Normen.

Für jeden Betrieb fallen Kosten ,in allen vier Bereichen an. (43)
Die betriebswirtschaftliche Abwägung der Kostentypen gegen-
einander kann am besten vorgenommen werden, wenn ohnehin
größere Investitionen, z.B. bei der Errichtung von Neuanlagen
geplant sind. Bei dieser Gelegenheit sind aber auch die Ge-
nehmigungsbehörden und die Betriebsräte - zumindest theore-
tisch - in den Stand versetzt, die Gestaltung der Arbeits-
bedingungen langfristig zu beeinflussen. In dieser Situation
besteht nun die Chance, stoffbezogene Arbeitsschutzniveaus
durchzus~tzen, die aus der Sicht der Betriebe in bezug auf
die Kosten sogar indifferent sein können. Das setzt allerdings
voraus, daß diese Alternativen der Kostenstruktur überhaupt
berechnet werden.
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Es handelt sich um folgende Arbeitsschutzniveaus:

- Verbot Selbstdort, wo kein staatliches Stoffverbot besteht,
kann durch den Unternehmer oder aufgrund einer Betriebsver-
einbarung eine Nichtverwendung für einen besonders gefähr-
lichen Arbeitsstoff ausgehandelt werden. Für Asbest gibt es
in der Bundesrepublik dafür schon einige Beispiele. (43)

- Betriebstechnische Maßnahmen Das sind alle Maßnahmen, die
dazu dienen, den Arbeitsgang vom Arbeitnehmer zu trennen,
vor allem Automatisierung und Kapselung von Anlagen.

- Lüftungstechnische Maßnahmen' Sie setzen gleichzeitig Meß-
und Warngeräte und Betriebsanweisungen für den Störfall
voraus.

- Personenbezogene:'und arbeitshygienische Haßnahm~

- Nichteinhaltung Ist der Arbeitsschutzzustand im Betrieb
vor der Neuplanung durch die Nichteinhc:tltung gekennzeich,:",
net, werden durch die Neuplanung zumindest einige der gel-
tenden Regelungen in Kraft gesetzt.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat,der Betriebsrat Betei-
ligungsrechte bei der Neuplanung von Anlagen. Allerdings muß
er sich bei der Wahrnehmung dieser Interessen häufig mit dem
Argument, auseinandersetzen f daß Arbeitsplätze bedroht sein
könnten. Bei Planungen, zu denen der Betrieb z.B. aus Konkur-
renzgründen gezwungen wird, kann auch Rationalisierung und
Arbeitsplatzverlust, wenn nicht gar die Existenz der Firma
auf dem Spiel stehen. Eine um so größere Bedeutung kommt der
Gewerbeaufsicht zu. Erst neuerdings (vgl. S.14) befaßt sich
die Gewerbeaufsicht intensiver mit der Einhaltung schadstoff-
bezogener Regelungen in den Betrieben. Daß diese Regelungen
in großem Umfang nicht eingehalten werden, zeigten die beiden
zitierten Untersuchungen (Asbest vgl. auch S. 28). Die Gewerbe-
aufsicht hatte bisher nicht die Möglichkeit, stoffverarbei-
tende Anlagen zu genehmigen. Zwingende Vorschriften zur Be-
teiligung der Gewerbeaufsicht bei stoffverarbeitenden Anlagen
bestehen nur im Rahmen des Bundesiroroissionsschutzgesetzes.
Nach diesem Gesetz müssen bestimmte stoffverarbeitende Anlagen
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genehmigt werden. Im Genehmigungsantrag müssen auch die für
den Arbeitsschutz vorgesehenen Maßnahmen angegeben werden.
Beim normalen Genehmigungsverfahren ist eine Anhörung der
öffentlichkeit vorgesehen. Hier können auch Laien ihre Gründe
gegen die Genehmigung einer Anlage einbringen. Damit ist die
Möglichkeit gegeben, daß Arbeitnehmer und ihre Vertretungen
sich auch direkt am Genehmigungsverfahren beteiligen. Sie
sind nicht nur auf die innerbetriebliche Durchsetzung ange-
wiesen. Theoretisch erweitern sich also die Arbeitsgestal-
tungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde und eventuell auch
die der Arbeitnehmer und ihrer Vertretungen. Die Wahrnehmung
dieser Rechte kann innerbetriebliche Verbesserungen des Ar-
beitsschutzniveaus haben, und durch die Mitwirkungsmöglich-
keiten der Gewerbeaufsicht bei der Genehmigung der Anlagen
können langfristig Arbeitsplätze mit hohem Arbeitsschutzn~-
veau und kontrollierten Anlagen durchgesetzt werden. Immer-
hin werden allein im Land Berlin etwa 120 Anträge pro Jahr
zur Genehmigung von Anlagen gestellt (44).

Damit ist auch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arbeits-
:;. plätzen gestaltbar, sei es zur Durchsetzung der Minimalnormen I

sei es zu einer weit~rreichenden Gestaltung auf dem "Stand
der Technik", sei es gar im Sinne einer humanisierenden Arbeits-
organisation.

Dieses Ineinanderwirken betrieblicher überlegungen und staat-
licher Kontrolle soll an einem Fall untersucht werden, bei
dem z.T. auch heftige Kontroversen über die gesellschaftlichen
Kontrollprinzipien entbrannt sind. Der Erfolg desl1kontrollier-
t.en Einsatzesl/kann auch durch die.-Einwirkung der Aufsichtsbe-
hörden im Genehmigungsverfahren mitbestimmt werden. Für diese
Einwirkung sind möglicherweise noch andere Faktoren maßgebend,.
so daß wir für die bislang nicht untersuchte Bedeutung des
Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
für den stofflichen Arbeitsschutz das Verfahren einer Fall-
studie wählten, um auch andere Faktoren erfassen zu können.
Wir wählten das nächste angekündigte Zulassungsverfahren, bei
dem es sich um eine Anlage zur ASbestzementplattenverarbei-
tung handelte (vgl. Abschnitt III) .
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II. Der Schadstoff in diesem Genehmigungsverfahren: Asbest

1. Dieser Abschnitt soll Hinweise auf die technisch-wirt-
schaftliche und die gesundheitliche Bedeutung des Arbeits-
stoffes Asbest, de~_~bekannten Stand der Gesundheitsbe-
lastungen und Durchsetzung von Kontrollregelungen geben. Zu
einzelnen Punkten finden sich ausführlichere Darstellungen
im Anhang III; für detaillierte Informationen weisen wir vor
allem auf die fOlgenden Materialien hin:

1. die Berichte des Umweltbundesamtes 1978 (UBA 10/78) und
1980 (OBA 7/80)

2. die Stellungn'ahmen des Bundesgesundheitsamtes (BGA 2/78)
(und BGA 4/ 8 1 ) -

3. den Tagungsbericht Asbest des Hauptverbandes der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften (HVBG 80)

4. die Studie des Deutschen Instituts, für Wirtschaftsforschung
und der Bundesanstalt für Geowissenschaften 1981 (DIW 81).
(Siehe auch S. 72/73)

2. Wirtschaftlich-technische Verwendung. Mit Asbest bezeich-
net man eine Gruppe von Mineralien, die für die meisten prak-
tischen Zwecke gegeneinander austauschbar sind (vgl. ~hang
III, N~. 1). Die breite Anwendung des Asbests beruht auf sei-
nen technischen Eigenschaften und auf seinem Preis. Seine
faserige Struktur, seine Fähigkeit, Elektrizität und Wärme
zu isolieren, seine chemische Beständigkeit und die relativ
zu organischen Fasern hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze
und Feuer machen es in vielen Bereichen zu einem idealen
Werkstoff (vgl. Anhang III, :Nr.2). Es wird geschätzt, daß
Asbest in etwa 3000 Produkten vorkommt (,1) • Wichtige An-
wendungsbereiche sind
Asbestzement:
Dem Zement werden etwa 10-15 % feine Fasern zugesetzt und gut
vermischt. Asbest ist besonders gut in Zement verteilbar und
verbessert dessen technologische Eigenschaften. Da die Ver-
arbeitung in aufwendigen Geräten erfolgen muß, ist eine Pro-
duktion von Asbestzement am Ort der Verwendung nicht möglich.
Asbestzement wird daher als Halbware (Platten, Rohre) einer
Zwischenverarbeitung (Zuschnitt) zugeleitet. Eine Umformung

----~ -~------
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wie bei Metallblechen ist nicht möglich. In der Bundesrepub-
lik werden z.zt. ca. 70-80 % des verarbeitenden Asbests in
der Asbestzementherstellung eingesetzt (2).
Textilien
Hierfür werden die längeren Fasern versponnen und zu Geweben
verstrickt. Daraus wird Arpeitsschutzkleidung hergestellt,
aber auch Kupplungsbeläge und Dichtungen (3).

Asbestpappe, Asbestpapier
Kurze Fasern werden ähnlich wie bei der Papierherstellung
verfilzt und mit Bindemitteln. (3 % Leim, Wasserglas, Kunst-
stoffe, Zement u ,ä.) 'versetzt. Die Materialien werden als
wär.mebeständige Isolatoren in der Elektroindustrie als Dämm-
stoff und als Filtermaterial in der chemischen und pharma-
zeutischen. Industrie verwandt (4).
Weitere Anwendungsgebiete liegen U.a. bei Brems- und Kupplungs-
belägen, Asbest-Kunststoffprodukten (Preßstoffe, Fußboden-
beläge, Säureschutzmassen) • Insgesamt besteht eine weitge-
fächerte Verwendung in nahezu allen Industriezweigen ( 5).
(Vgl.auch Tabelle 2 ( Anhang III, Nr. 7).

Während des 2. Weltkriegs wurden anstelle von Asbest andere \
.Stoffe in Deutschland eingesetzt, da Asbest zu den knappen
ROhstoffen zählte. (Vgl. auch Tabelle 4, Anhang III, Nr. 7).

3. Die gesundheitliche Bedeutung von Asbest. Durch das Ein-
atmen feinster faserförmiger Asbeststäube, die nicht sofort
durch Husten entfernt werden können und deren Wechselwirkung
mit verschiedenen Organsystemen des Menschen können eine Reihe
von Erkrankungen ausgelöst werden (vgl. Anhang III, Nr. 3).
Die Aufnahme von Asbest über das Verdauungssystem (z.B. Fasern
in Getränken odar im Trinkwasser) soll nicht gefährlich sein.

Die "Schadenswirkungen der Asbestfeinstäube werden den Faser-
dimensionen und der Resistenz gegenüber den Abwehrkräften des
Körpers zugeschrieben, damit können Schädigungen auch noch
lange Zeit nach der Exposition entstehen. ( 6 ). Sie können
auch durch geringe Dosen (niedrige Konzentration, kurze Ex-
position) ausgelöst werden. Erhöhter Tabakkonsum soll ein
erhöhtes Risiko bedeuten ( 7 ). Die individuellen Auswirkun-
gen einer Asbesterkrankung sind Leiden und vorzeitiger Tod.
Das zeigt die in Tabelle 9 angegebene Zusammenfassung von
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Berufskrankheitenstatistiken. Hier wird das durchschnittliche I

Sterbealter für die asbesterkrankten Arbeitnehmer im Verhält-
nis zur Gesamtbevölkerung angegeben, außerdem die Dauer zwi-
schen ers.ter Berührung mit Asbest und Diagnose (durchschni tt-
liehe Latenzzeit) und die durchschnittliche Dauer der Arbeit
mit Asbest (durchschnittliche Expositionszeit) . Ein Vergleich
der Zahlen in Spalte 2 zeigt das verminderte durchschnitt-
liche Sterbealter der Asbesterkrankten. Bei Asbestose ist es
um 2,6, bei Asbestose mit Bronchialkrebs um 8,1, bei Meso-
theliomen um 9,3 Jahre im Vergleich zum durchschnittlichen
Lebensalter vermindert. Die individuellen Latenz- und Exposi-
tionszeiten schwanken stark. Sie stehen in keinem erkennbaren
Verhältnis zueinander. Die durchschnittlichen Latenz- und
Exposi tions zeiten sind lang (vg:l ..ti Spi$lte~3u.,g,), Krebs des
Rippen- und Bäuchfells hat die längste durchschnittliche
Latenzzeit von 31,8 Jahren (7). Bis zum Tode sind es dann
allerdings nur noch durchschnittlich 1,9 Jahre, bei Asbestose
mit Lungenkrebs 2,3 Jahre, und bei Asbestose 10,8 Jahre.

Durch die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Asbest
kommen Arbeitnehmer bei der Herstellung, der Bearbeitung und
Verwendung, der Abfallbeseitigung und dem Abriß. z.B ..bei
Häusern und Schiffen mit Asbest in Berührung. Wie viele und
welche Arbeitsplätze im gewerblichen und handwerklichen Be-
reich das sind, ist unbekannt. Statistische überlegungen las··
sen sich jedoch anstellen, wenn die Exposition definiert wird
und man vorhandene Arbeitsmarktdaten heranzieht. Nach Schät-
zungen einer' Untersuchung·im Auftrag des BMFT sind das etwa
840 000 Arbeitnehmer; ein Gewerkschaftsvertreter schätzt die
Zahl auf etwa eine Million (8). (Vgl. auch Anhang III, Nr. 4).

Nicht nur an den Arbeitsplätzen, auch durch die Umwelt tritt
Asbeststaubbelastung auf. Sieentsteht aus Produktions- und
Verwendungsstätten, aus dem Verschleiß von Produkten und aus
Abfällen. Auch hier wird mit erheblichen Dunkelziffern bei
der Belastung gerechnet. über die Höhe der Asbestbelastung in
Wohnorten und die Kontrolle der Asbestfeinstäube in der Umwelt
bestehen heftige Kontroversen. (Vgl. Anhang III, Nr. 5)
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Aufgrund der vom Umweltbundesamt ausgewerteten wissenschaft-
lichen Li tera tur wurde geschät'zt, daß etwa 4000 Personen j ähr-
lieh an asbestbedingten Krebskrankheiten sterben können, die
nicht auf eine Exposition im gewerblichen Bereich zurückzu-

,führen sind (9).

Kontrolle der Gesundheitsbelastung

In den Jahren von 1950 bis 1968 stieg der Import von Asbest
stark an und, mit einer zeitlichen Verzögerung, die Zahl der
anerkannten Berufskrankheiten, vor allem der Asbestose (7).
Anfang der 70er Jahre- begannen die Berufsgenossenschaften
mit einer Reihe von Maßnahmen gegen die Asbestgefährdung, die
sich auf immer weitere Industriezweige ausbreitete. 1972
wurde die zentrale RegistratursteIle für asbeststaubgefähr-
dete Arbeitnehmer gegründet, die die arbeitsmedizinische über-
wachung der Arbeitnehmer koordinie~en soll. Weiter wurde As-
beststaub und asbesthaItiger Staub in die schon vorhandene
Schutzvorschrift gegen silikogenen 9taub integriert und wei-
tere technische Maßnahmen ergriffen. Der E;rfolg dieser Schutz-
maßnahmen ist begrenzt: nur ein Teil der Arbeitnehmer sind
von ihnen betroffen (vgl. Anhang III, Nr. 4); selbst hier
fehlt zúr überwachung der Arbeitsplätze ausreichende Meßkapa-
zität (10) und einfache und billige Meßverfahren (10). Trotz
schrecklicher Ausnahmen wurde nach Auffassung vieler Autoren
die Asbeststaubbelastung in vielen Betrieben zurückgedrängt.
Stattdessen traten nun andere Asbesterkrankungen stärker in
den vordergrund: der schon seit 1943 als Berufskrankheit an-
erkannte Bronchialkrebs mit Asbestose und das 1977 als Berufs-
krankheit anerkannte Mesotheliom. Diese drei Krankheiten sind
im Gegensatz zu der ebenfalls sehr schweren Krankheit Asbesto-
se Krebsformen und werden auf einen anderen physiologischen
Mechanismus zurÜCkgeführt, der auch durch die verbesserten
Staubbedingungen nicht kontrolliert worden war. Die Tatsache,
daß diese Krankheiten bei niedrigen Konzentrationen Krebs
auslösen, Asbestfasern aber praktisch überall in den industria-
lisierten Ländern als Ergebnis von industrieller Tätigkeit
zu finden sind, führte nun besonders zu Forderungen im Umwelt-
schutzbereich. Asbestemi ttierende Anlagen wurden als genehmi-
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gungs.pflichtig in das Bundesiromissionsschutzgesetz aufgenom-
men (11). (Zur Entwicklung und zum heutigen Stand der Normen
vgl. Anhang III, Nr. 6).

Arbeitsstoffkontrolle bei Asbest

Trotz steigender Zahl und ständiger Verschärfung der Normen
läßt der'praktizierte Arbeitsschutz in den Betrieben zu wün-
schen übrig. 1980 untersuchte die Gewerbeaufsicht Hessen die
Anwendung bestehender staatlicher Normen bei der Verwendung
von fünf anerkannt gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen,
darunter Asbest (12). Die Betriebe wurden so ausgewählt, daß
Rückschlüsse auf die Gesamtbranche im Lande Hessen möglich
sein sollten. Bei den asbestverarbeitenden Betrieben handel-
te es si.ch um
- 43 Betriebe des Baustoffhandels
- 84 Baustellen
- 83 Kfz-Werkstätten und
- 43 sonstige asbestverarbeitende Betriebe, z.B. Verarbeitung

von Asbesttextilien und Umschlagplät.ze von Asbest.

Diese Untersuchung deckte bei der Verwendung aller Arbeits-
stoffe erhebliche Arbeitsschutzdefizite auf, ganz besonders
aber in den Betriebsbereichen, in denen gefährliche Arbeits-
stoffe nur zu Hilfs- und Zusatzzwecken eingesetzt wurden.
Als Beispiel für diesen Zustand wird eine Baustoffgroßhand-
lung beschrieben, an der sich auch die technischen Arbeits-
schutzprobleme im vorliegenden Genehmigungsverfahren ablesen
lassen:

Uln einer Baustoffgroßhandlung wurden u.a. in einer Werk-
statt asbesthaltige Platten und sonstige Teile zuge-
schnitten. Hierfür wurde eine fest installierte Band-
säge eingesetzt. Die an der Säge vorhandene Absaugung
erfaßte nur einen Teil des anfallenden Feinstaubes,
der Rest verteilte sich als deutlich sichtbare Fahne
im Arbeitsraum (bei Messungen durch die zuständige
Berufsgenossenschaft waren die TRK-Werte an einzelnen
Arbeitsolätzen überschritten). Der in der Filteranlage..
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abgeschiedene Staub wurde in einem Behälter gesammelt.
Beim Wechseln wurde der Behälter oberflächlich befeuch-
tet und der gesamte Inhalt in einen größeren Müllcon-
tainer entleert. Die Frage, ob bei Ankunft auf der Müll-
deponie noch Asbeststaub in dem Müllcontainer vorhanden
war und wieviele Arbeitnehmer zusätzlich und unnötig
ohne ihr Wissen dem Asbeststaub ausgesetzt wurden, blieb
offen~' (12; S. 8)

Wir haben in Tabelle 7 die Ergebnisse der Untersuchung von
Baustoffgroßhandlungen sowie aller asbestverarbeitenden Be-
triebe nebeneinander gestellt. Die Ergebnisse zeigen. eine
höchst unvollständige Durchführung des normierten Arbeits-
schutzes in allen asbestverarbeitenden Betrieben:

£i6 techn'ischen Schutzmaßnahmen (Verwendung von geeignetem
Bearbeitungsgerät und Absauganlagen) waren unzureichend oder
unvollständig oder fehlten ganz bei 56 % der .§_austoffhand-
lungen (b = 56 %) und bei 53 % aller ~sbestverarbeitenden
Betriebe (~ = 53 %).

Die persönl'ichen Schutzmaßnahmen (Staubmasken) waren unvoll=
ständig, ungeeignet'oder fehlten (b = 65 %) und (a = 59 %).
Die persönlichen. Schutzausrüstungen wurden von den Arbeit-
nehmern in (b = 1,6,5 %) und (a = 8 %) nicht benutzt.

Or'gani'satorische Schutzmaßna.h:men. Hierunter faßt die ,hessi-
sehe Gewerbeaufsicht Eß-p Trink- und Rauchverbot am Arbeits-
platz oder einen separatem Arbeitsraum zusammen. Entsprechen-
de Maßnahmen gab es nur in b = 18 % der Baustoffhandlungen
und a = 37 % aller asbestverarbeitenden Betriebe.

Betriebsanweisungen fehlten bei 79 % der Baustoffhandlungen
und im Durchschnîtt bei 65 % aller Betriebe.

Belehrungen über Gesundheitsgefahren wurden bei 65 % der Bau-
stoffhandlungen und 28 % aller Betriebe nicht durchgeführt.

Vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen wurden
im Baustoffhandel in 63 % der Fälle bei Erstuntersuchungen,
70 % der Fälle bei Nachuntersuchungen und bei allen asbest-

--_ ,,'~,-,----' ,-- ,"','-----_ -"



1) Bericht des hessischen Sozialministers zur Kontrollekrebserzeugender Arbeitsstoffe (1981)

2) keine Angabe
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verarbeitenden Betrieben bei 70 bzw. 73 % der Fälle nicht
durchgeführt.

Asbestmarkt und Arbeitsschutz

Auch die Gewerbeaufsicht Bremen hat bei einer Untersuchung
asbestverarbeitender Betriebe erhebliche Defizite bei der
Anwendung staatlicher Normen aufgedeckt (1]).

Die Vertreter der Asbestindustrie weisen darauf hin, daß
weitere Anstiege der asbestverursachten Erkrankungen zu be-
fürchten seien; sie seien aber de~ Fehlern der Vergangenheit
zuzuschreiben; allerdings bestehe auch heute noch bei Ver-
wendung von ungeeignetem Gerät, wie z.B. von Trennschleifern
im Hochbau, die Gefahr einer Asbestbelastung.

Die Bundesrepublik. muß Asbest importieren (vgl. Anhang III,
Nr. 7) ,. Die Weltvorräte von Asbest sind jedoch begrenzt.
Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
Hannover, ergeben bei konstantem Weltverbrauch (1980) und
den "bekannten sicheren und wahrscheinlichen" L~gerstätten
(1981) eine Vorratsdauer von 25 Jahren für die gesamte Welt.
(15) Legt man die bisherigen Steigerungsraten des Asbest-
verbrauchs zugrunde, so erschöpfen sich die Vorräte offen-
sichtlich schneller; es entsteht also ein Anreiz, für die
zahlreichen technischen Anwendungen des Asbests nach alter-
nativen Lösungen zu suchen. Die Autoren erwarten eine
Entdeckung weiterer Lagerstätten in Höhe von etwa 85 % der
jetzt "bekannten sicheren und wahrscheinlichen" Lagerstätten,
doch auch dann sind bei den bisherigen Steigerungsraten die
Zeiträume überschaubar, in denen andere technische Lösungen
erforderlich werden.

Die Autoren beziehen die in allen Industrieländern seit ei-

nigen Jahren stattfindenden Verschärfungen der Asbestverwen-
dung in ihre Prognosen mit ein. Sie zeigen, daß bei Anwendung
des Prinzips des kontrollierten Einsatzes vor allen Dingen

--- ~------ -----
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die kurzfaserigen Handelsklassen der Asbeste betroffen sind.
Werden sie unverkäuflich, so erhöht sich der Preis für den
Abbau der langfaserigen Asbeste (vgl. Anhang 'III, Nr. 8).
Auch durch diesen Aspekt kommen Ersatzstoffe in den wirt-
schaftlich interessanten Bereich. Den Widerstand derAsbest-
verbände gegen Arbeits- und Umweltschutz wollen wir anhand
des Jahresberichts des Wirtschaftsverbandes Asbest 1980
belegen.

Die Rolle der Asbestindustrie im Arbeitsschutz*

Die asbestverarbeitende Industrie ist in zwei Wirtschafts-
verbänden organisiert, dem Wirtschaftsverband Asbestzement
e.V. (WVAZ) und dem Wirtschaftsverband Asbest e.V. '(WVA). (14)

Der Asbestverband hat seine Tätigkeiten in Arbeitsschutz-
und Umweltschutzfragen 1m Jahresbericht 1-980 selbst darge-
stellt. Bemerkenswert ist dabei, daß er die ~Anti-Asbest-
Kampagne~ (S. 19) als eine gegen die Asbestindustrie gerich-
tete, unsachliche Aktivität begreift. Die Argumentationsform
1st wie folgt:

."~'
4"~

Wissenschaftliche Ergebnisse fehlen, deshalb könne man nicht
von Gefahr sprechen. Alle, die es trotzdem tun, wie die
sogenannte öffentlichkeit (S. 19) mit ihren Ängsten, haben
~Zugeständnisse" der Asbestindustrie (S. 19), bei gesetzfi-
ehen Regelungen (wie dem 2. Nachtrag zur Unfallverhütungsvor-
schrift Staub und über spezifische Einwirkungsdefiniti-
onen einer ~b~izufügenden Mitteilung~ über asbesthaltige
Produkte nach § 7 der Arbeitsstoffverordnung, und zur ~Dar ...
legungspflicht~ gemäß Anhang II dieser Verordnung) nicht
honoriert. Dort, wo man von einer Gefährdung sprechen könnte,
sind die vorhandenen technischen Regelungen ausreichend, um
Gefahren zu bannen. Versuche, die wissenschaftlichen, syste-
matisch erarbeiteten Ergebnisse durch Schätzungen und Extra-
polationen zu ersetzen, seien unwissenschaftlich und überzo-
gen;, ,sie könnten deshalb nicht Grundlage von Gesetzen und

~, Seitenzahlen beziehen sich auf den Jahresbericht des Wirt-
schaftsverbandes Asbest e.V. 1980 (WVA 80)~ Siehe auch
Nachtrag S. 133.
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Vorschriften zum Schutz der Gesundheit sein. Dort, wo Gesetze
aufgrund schon vorhandener Erfahrungen oder begründeter Ver-
mutungen erlassen oder verschärft würden, mache die Asbest-
industrie eigentlich Zugeständnisse (S. 19). Zur Versachli-
chung der Diskussion beruft sich der Asbestverband auf die
Arbeit seines (erst 1979 gegründeten) Asbestforschungsinsti-
t.u t.s (16).

Ein weiteres wichtiges Instrument der Durchsetzung von Ge-
sundheits- und Umweltschutzvorstellungen des Asbestverbandes
ist ein besonderer

Informa.tionsausschuß der beiden Wirtschaftsverbände ,
der eine Vielzahl von Kontakten, über zuständige
Bundesressorts hinaus zu den Landesministerien,
zahlreichen Bundes~ und Landtagsabgeordneten, zu
den deutschen Abgeordneten des Europaparlam:ents
und zu vielen anderen Institutionen und Verbänden
herstellen oder vertiefen soll~ (S. 22).

So weist der Verband einerseits auf das Fehlen wissenschaft-
licher Ergebnisse hin, gründet aber gleichzeitig ein eigenes
Forschungsinstitut Brst 1979; er versucht, seine Vorstellun-
gen durch eine Lobby durchzusetzen, wehrt aber die Ängste der
öffentlichkeit ab. Auch die im Jahresbericht des WVA ange-
kündigten Messungen der Asbeststaubkonzentrationen sehen sich
dem Problem gegenüber, daß es kaum betriebsgerechte Meßver-
fahren gibt, die doch angesichts einer.der ältesten Berufs-
krankheiten schon zu entwickeln gewesen wären (17).

Das Asbestinstitut für Arbeits- und Umweltschutz e.V. der
Asbestindustrie hatte 1980 drei Aufgabenbereiche:
1) Arbeitsschutz (Routineüberwachungen, Entwicklung eines Maß-
nahmenkatalogs zur Senkung der Asbestfaserkonzentration, die
·Beurteilung der biologischen Relevanz von Meßverfahren, der
Baustellenbearbeitung) i 2) Umweltschutz (Immissionsmessungen,
Abwitterung und Abbruch von Asbestzement, Emmissionsquellen-
bewertung); 3) Forschung und Entwicklung (Staubeigenschaften,
Erforschung von Epidemiologie und Todesursachenforschung,
Automatisierung der Staubbewertung, Herstelling von Stäuben
und Arbeit im Staubkanal für Prüfzwecke) (18).

---_ .._~-- ~
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Das Institut wird durch einen von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern paritätisch besetzten Vorstand gelenkt. Es
verfügt über 16 feste und 2 freie Mitarbeiter, technische
Einrichtungen und 2 Meßwagen. 1979 führte es Konzentrations-
messungen in 44 Betrieben durc~; der Engpaß an Meßkapazität
wird danach durch das Institut nicht aufgehoben werden.
Das Forschungsinstitut unterhält auch eine Wissenschaftliche
Arbeitsgemeinschaft Asbest (WAGA), die sich mit "Ursache,
Einwirkung und Wirkung" von Asbest befassen soll.

I
• I

Eine Untersuchung der Liste zeigt viele interessante Themen,
läßt andere, für den Schutz des Menschen wichtige aber ver-
missen. Dazu gehört vor allem die Mehrfachbelastung in der
Arbeitssituation. Ebenso kann man das gesamte Forschungspro-
gramm des Instituts nicht so sehr nach dem kritisieren, was

fehlt: Ersatzstoff-vorhanden ist, sondern nach dem, was
und Ersatzverfahrensforschung. Die
schungsprogramms steht im Einklang

orientierung 'des For-
mit dem Prinzip des kon-

trollierten Umgangs mit Asbest. Die beiden Verbände der As-
bestin~ustrie stehen auf dem Standpunkt:

daß es in einer Industriegesellschaft keinen Lebens-
bereich ohne jegliches Gesundheitsrisiko gibt und
daß eine politische Zielkonzeption ohne Risikoakzep-
tanz zugleich auch ein Risiko für den technischen
und wirtschaftlichen Fortschritt wäre" (S. 21).

Gesellschaftliche Forderungen zur Asbestkontrolle

Trotz der verschärften Asbestnormen im Arbeits- und Umwelt-
schutz ist die Anwendung dieser Normen so unbefriedigend, daß
für Asbest ein vÖlliges Verbot gefordert wird.
So fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund in einem
17-Punkte-Programm neben einem schrittweisen Verbot eine Reihe
weiterer Schutzmaßnahmen= den zwingenden Ersatz von Asbest
durch ungefährliche oder weniger gefährliche Arbeitsstoffe¡
verfahrenstechnische Maßnahmen zum Ausschluß jeglicher Sbaub-
einwirkungen; Einstufung von Asbest in die Gruppe der sehr
stark gefährdenden krebserzeugenden Stoffe der Arbeitsstoff-
verordnung; eine Verschärfung der gesundheitlichen Kontroll-
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maßnahmen bei Arbeitnehmern, die mit Asbestprodukten umgehen;
eine Absenkung des TRK-Werts in der übergangszeit bis zum
völligen Verbot; die Erfassung aller Arbeitnehmer, die mit
Asbest in seinen vielfältigen Verwendungsformen umgehen;
die gezielte Information aller Arbeitnehmer, die Asbest
oder Asbeststaub ausgesetzt sind; regelmäßige Gesundheits-
kontrollen für Asbestarbeiter oder frühere Asbestarbeiter¡
Verkürzungen'der Arbeitszeit beim Tragen von Körperschutz-
mitteln; eine allgemeinverständliche Gefahrenkennzeichnung¡
besond~rs strenge Vorschriften für Abbruch- und Reparatur-
arbeiten; Wasch- und Umkleideräume, persönliche Schutzaus-
rüstung für Arbeitnehmer, die dort beschäftigt sind, wo As-
,beststaub freiwerden kann; staatlich kontrollierte Endlage-
rung der 'Asbestabfälle¡ Verstärkung der staatlichen und be-
rufsgenossenschaftlichen Kapazitäten zur Bekämpfung von As-
bestgefahren¡ Kooperationsprogramme zwischen der Gewerbe-
aufsicht und den Berufsgenossenschaften zur Bekämpfung von
Asbestgefahren¡ sowie die Anerkennung des asbestbedingten
Lungenkrebses auch dann, wenn keine Asbestose vorliegt. (19)

Vor allem auf die Bedeutung des Asl:;>estfür die Krebsverur-
sachung, die weite Verbreitung der Produkte und das unbekann-
te - weil nicht untersuchte - Verhalten der Asbestfeinstäube
in der Umweltbegründen die umwel tschütz.er Verbotsforde-
rungen (20). Die':Konferen,z,·der Um'i'leltmihister.der Länder
hat sich 1981 für ein Verbot von Asbest ausgesprochen~ doch
sieht die Wirtschaftsministerkonferenz keinen Anlaß-für Ver-
wendungsverbote: Sie ~begrüßt die Verbesserung von Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften~ und ~hält eine
weitere wissenschaftliche Klärung der Asbestfeinstaubproble-
matik" für erforderlich (21).Ih Berlin kommt es trotz parlamen-
tarischer Initiativen (20) zu keiner entsprechenden Maßnahme;
der Senator für Umweltschutz und der Senator für Wirtschaft
vertreten jeweils die Auffassungen ihrer Kollegen in der
Länderkonferenz. Nach dem Protokoll des Bauausschusses
spielen bei überlegungen zum Verwendungsverbot durch die
Stadt der Erhal,t von Berliner Arbeitsplätzen eine Rolle.

---------_ ----
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In Berlin liegt ein großes Asbestzementwerk¡ ein Verbot hätte
Auswirkungen auf gerade diese Arbeitsplätze (22). Für weitere '
Arbeitsplätze, etwa im Bauhandwerk, werden durch ein Verbot
keine Beschäftigungswirkungen erwartet (23).

Ein Verbot des Arbeitsstoffes Asbest setzt Ersatzstoffe vor-
aus, die aus gesundheitlicher Sicht nicht oder weniger schäd~
lich sind (vgl. Anhang III, Nr. 9). Mit der Entwicklung von
Ersatzstoffen können aber auch Verschiebungen in andere Bran-
chen stattfinden, die Ersatzstoffe erfordern andere Verarbei-
tungsverfahren und lösen andere Kontrollprobleme aus. So
,müßten DIN-Vorschriften auf neue Werkstoffe angepaßt werden,
Verarbeitungsvorschriften entworfen werden. Gerade bei einem
so weit genutzten Material wie Asbest würden viele Technik-
bereiche VOn einer ent~prechenden Anpassung betroffen sein.
Hier sind, wenn auch keine Arbeitsplatzveränderungen wie im
Bauhandwerk, zumindest Veränderungen in der Qualifikation
zu erwarten.

z'usammenfassung:. Asbest ist ein Arbeitsstoff mit lange be-
kannter Schadenswirkung. In den letzten 10 Jahren hat sich
nahezu jedes bundesrepublika~ische Regelungsgremium im Ar-
beitsschutzbereich mit Einsatz und Verwendung von Asbest be-
faßt. In allen Fällen wurden die Regelungen des kontrollier-
ten Einsatzes verschärft. Wie bei allen krebserregenden Ar-
be~tsstoffen besteht ein Widerspruch zwischen wissenschaft-
licher Erkenntnis und Schutznorm. Dieser Widerspruch wird
vom Asbestverband jedoch infrage gestellt.

Die Untersuchungen der Gewerbeaufsicht Hessen und Bremen zei-
gen, daß die Anwendung der verschärften Regelungen in den
Betrieben in sehr großem Umfange nicht erfolgt. Die Gewerk-
schaften und die Umweltschutzbewegung fordern das Verbot die-
ses Stoffes. Ein Verbot würde aber grundlegende Veränderungen
Lnne.rhaLb der Branche mit Auswirkungen auf die Arbeitsplätze
bedeuten. Zum Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens waren in
Berlin etwa 1000 Arbeitsplätze bei einem großen Asbestzement-
plattenhersteller gefährdet.
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III. Das ZUlassungsverfahren für die asbestverarbeitende
Anlage

Für den stoffbezogenen Arbeitsschutz gibt es zwar zahlreiche
Einzelregelungen, aber keine Anlagen- (und arbeitsplatzspezi-
fischen) Genehmig~ngsverfahren. Die Gewerbeaufsicht ist nur
an der Baugenehmigung beteiligt, wo im allgemeinen die Unter-
lagen hinsichtlich der Arbeitsstättenrichtlinien überprüft
werden. Der relativ niedrige Stand des stoffbezogenen Arbeits-
schutzes, den die Untersuchung der hessischen Gewerbeaufsicht
offenbarte, zeigt auch die bisherige relativ geringe Durch-
setzung der Normen in den Betrieben. Das Bundesimmissions-
schutzgesetz s~eht nun ein Genehmigungsverfahren für bestimm-
te Anlagen vor I in de.m auch Arbeitsschutz zu berücksichtigen
ist. Wir wollten wissen" inwiefern ein solches anlagenbezoge-
nes Zulassungsverfahren für den Stoffschutz nutzbar gemacht
werden kann und wie es in diesem F~ll in bezug auf die darge-
stellten Arbeitsschutzniveaus genutzt wird (s.S. 22).

Das. 1974 erlassene Bundesimmissionsschutzgesetz (1) r die zu-
gehörigen Verordnungen und technischen Anleitungen sind Grund-
lage der Genehmigung von Anlagen für die Verarbeitung von g6-
sundheitsgefährdenden Stoffen. Dazu zählen auch asbestverar-
beitende Betriebe.

Die Grundsätze zum Genehrnigungsverfahren (2) bezeichnen Art
und Umfang der Genehrnigungsunterlagen und die Ver~ahrens-
schritte der Genehmigung. Die Zuständigkeiten für die Geneh-
migungsverfahren sind von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich geregelt (3). Die folgende kurze Darstellung des
Verfahrensablaufs soll zeigen, wie die Arbeitsschutzbehörde
in Berlin in den Ablauf eingebunden ist und welche Funktion
in diesem Genehmigungsverfahren der öffentlichen Anhörung
zukam .

Hat der antragsteIlende Unternehmer die Unterlagen vollstän-
dig eingereicht, so wird im Normalverfahren der Genehmigungs-
antrag öffentlich angekündigt I die Unterlagen werden ausgelegt und
ein Termin wird festgesetzt, bis zu dem Einwände gegen den Genehmi-

--- ---- --- - --
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gungsantrag gemacht werden können. Die Einwender werden zu-
sammen mit Behördenvertretern, Expertenund Antragstellern
zu einer nicht-öffentlichen Anhörung eingeladen.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein "vereinfachtes Ver-
fahren" möglich, an dem die öffentlichkeit nicht beteiligt
ist.

Art und Umfang des Genehmigungsantrags sind in den entspre-
chenden Grundsätzen genau beschrieben. Im Regelfall müssen
die Unterlagen Angaben enthalten über die zum Betrieb erfor-
derlichen technischen Einrichtungen und Nebeneinrichtungen;
das vorgesehene Verfahren einschließlich der erforderlichen
Daten zur Kennzeichnung des Verfahrens, wie Angaben zur Art -
und Menge der Einsatzstoffe, der Zwischen-, Neben- und End-
produkte und der anfallenden Reststoffe¡ mögliche Nebenreak-
tionen und~produktebei Störungen im Verfahrensablauf; Art
und Ausmaß der Emission, Art, Lage und Abmessungen der Emis-
sionsquellen, die räumliche und zeitli.che Verteilung'der
Emissionen sowie die Austrittsbedingungen. Die vorgesehenen

~~-<
Maßnahmen:

- zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere
zur Verminderung der Emissionen sowie zur Messung von
Emi.ssionen und Immissionen;

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Ge-
fahren, Nachteilen und Belästigungen;

- zur Vêrwertung der Reststoffe oder zur Beseitigung der
Abfälle und

- zum Arbeitsschutz sind darzulegen ..

Die Unterlagen werden von der genehmigenden Behörde an wei-
tere Behörden verteilt, die um Stellungnahmen gebeten werden.
Das sind in Berlin

1. die Gewerbeaufsicht zum Arbeitsschutz;

2. die Bau- und Wohnungsaufsicht des Bezirks, die in der
Regel auch die Baugenehmigung erteilt, und
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3. alle weiteren Behörden und Abteilungen, deren Aufgaben-
gebiete betroffen sein könnten, z.B. der Amtsarzt des
Bezirks.

Diese Behörden bzw. Abteilungen sollen, nach Möglichkeit in-
nerhalb der Einspruchsfrist, Stellungnahmen zum Antrag ab-
geben, sie haben aber prinzipiell die Möglichkeit, sich bis
zur Anhörung zu äußern. Ihre Stellungnahmen gehen im allge-
meinen als Nebenbedingungen in den endgültigen Genehmigungs-
bescheid ein. (VgI. da~u auch S. 93).

Die genehmigende Behörde hat den Antragsteller bei der For-
mulierung des Antrags zu beraten, so steht es ausdrücklich
in der Verfahrensregelung. De~ Firma
werden auch die Einwände der öffentlichkeit auf den Genehmi-
gungsantrag bekannt gemacht. Auf dem angekündigten Erörte-
rungstermin können alle Einwender sowie die beteiligten Be-
hördenvertreter und geladene Sachverständige in Anwesenheit
des AntragstelÍers den Antrag erörtern. Von diesem Termin
ist ein Protokoll anzufertigen, das den Antragstellern und
Einwendern zugeht.

Sind alle Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt, muß der Antrag
umgehend entschieden werden.

Das Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
bietet der Gewerbeaufsicht also die Möglichkeit, die zum Ar-
beitsschutz getroffenen Maßnahmen im Bereich des Stoffschutzes
vor Arbeitsbeginn der Anlage, ja schon in der Planungsphase
zu prüfen und durch Beratung und Kontrolle zu beeinflussen.

Gegen das offizielle Protokoll der Anhörung, das Teil der
Genehmigungsunterlagen wird, wie gegen die Genehmigung selbst
kann vor Verwaltungsgerichten Einspruch erhoben werden.

Eine ausführliche Darstellung und Diskussion des Genehmigungs-
verfahrens findet sich im Handbuch für die betriebliche Pra-
xis: Umwelt und Energie (4).
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Die Firma im Verfahren

Die Firma Marie Dorothee (5) ist eine kleine Berliner Firma
mit etwa 20 Arbeitnehmern. Sie hat keinen Betriebsrat. Der
Meister der Produktionsanlage ist auch gleichzeitig der
Sicherheitsbeauftragte (6). Der Betrieb gehörtín.den
Organisationsbereich der Industriegewerkschaft Bau-Steine-
Erden und ist in der Lagereiberufsgenossenschaft haftpflicht-
versichert. Die Firma existiert seit etwa 30 Jahren, sie ist
wirtschaftlich erfolgreich und verkauft besonders auch an
öffentliche Auftraggeber asbestzementhaltige Zuschnitte
und Behälter für Anlagen u.n~ Parks. In der alten Produktions-
stätte hat die Firma ihr Hauptgeschäft mit Asbestzementplatten
gemacht. Wie verschiedene andere Baustoffirmen in Berlin, hat
auch "Marie Dorothee" den Handelsnamen des ASbestzementplatten-
herstellers in ihren Firmennamen aufgenommen. So ist sie auch
in das Branchentelefonbuch eingetragen, nicht aber unter dem
Namen, unter dem sie nun den Genehmigungsantrag stellt. Bei
einer solchen Verwendung des Namens als Asbestzementplattenher-
stellers durch den Asbestzementplattenvertrieb besteht auf

~ jeden Fall eine vertragliche, wenn nicht eine wirtschaftliche
Abhängigkeit. Die Produktionsstätte befand sich auf einem vom
Land Berlin gepachteten Gelände.

Der Bezirk,in dem sich die alte Produktionsstätte der Firma
Marie Dorothee befand, leidet unter einem erheblichen Mangel
an einwandfreien Wohnungen. Um diesen Mangel abzuhelfen¡
kündigte das Land Berlin den Firmen, darunter Marie Dorothee,
zum Jahr 1980 die Pacht und verpachtete das Gelände an eine
Wohnungsbaufirma zur Erricht.ung von 500 Wohneinheiten weiter.

Durch die Bedingungen des Pachtvertrags sah sich Marie Doro-
thee vor die Notwendigkeit gestellt, rasch umzuziehen oder
den Betrieb aufzugeben. Die Firma beschloß den Umzug zu pla-
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nen, einen neuen Standort zu suchen, eine neue Produktions-
stätte zu etrichten und die bereits vorhandenen technischen
Anlagen zu verlagern. Für diesen Umzug können nach dem Berlin-
förderungsgesetz 15 % der Investitionssumme als Zulage erhal-
ten werden (7). N~ch Aussage der Firmenvertreter ist die wirt-
schaftliche Existenz durch den erzwungenen Umzug gefährdet.
Die Firma muß Kredite aufnehmen, die Banken zögern aber mit
der Kreditvergabe, bis die Genehmigungsverfahren abgeschlos-
sen sind. Für die Errichtung der neuen Produktionsstätte ist
eine Baugenehmigung sowie nach dem Bundesimrnissionsschutz-
gesetz eine Genehmigung der Asbestzementplatten-Anlage er-
forderlich.

Die Anpassung an die van außen gesetzten Bedingungen des Um-
zugs - Finanzierung und Termine - setzen die kleine Firma er-
he.blich unter Zeitdruck. Der Architekt, der die neue Produk-
tionsstätte plant, bereitet auch die Unterlagen für die Bau-
genehmigung und für den Antrag zur Genehmigung nach dero Bun-
desimmissionsschutzgesetz vor.' In der KlJ.rzbeschreibung, die die
Firma im Genehmigungsverfahren den Unterlagen beizufügen hat,
charakterisiert sie sich selber so:

Wir, die Firma Maria Dorothee in Berlin, sind gezwungen,
unsere Produktionsstätte am 01.01.1981 zu verlegen. Die
Produktionsstätte befindet sich dann auf einem Industrie-
grundstück.
Auf diesem Grundstück erfolgt der Vertrieb sowie Be-
und Verarbeitung von Baustoffen, Dämmstoffen, Marmor,
Gipskartonplatten, Kunststoffen, PVC-Regenrinnen sowie
Zubehör und der Fabrikation von modernen Bauelementen.
Unter die Be- und Verarbeitung fällt der Zuschnitt von
Kunststoffplatten, Marmorfensterbänken sowie Fassaden-
tafeln.
Bei den Fassadentafeln handelt es sich um (---) Asbest-
zementtafeln sowie um asbestfreie., zementgebundene sparr-
platten vom gleichen Hersteller. Die Produktion besteht
aus der Herstellung von (---) Dachrandabschlüssen, Fas-
sadenpflanzgeräten, Hydroblumengefäßen, speziellen La-
boreinrichtungen sowie Spezialgefäßen für unterschied~
liehe Anwendungsbereiche der Industrie.
Die vorgenannten Arbeiten (Produktion) werden mittels
Schneidau t.omanen ausgeführ.t..,Der 'be.!'dj"esenArbeiten
anfallende Staub wird von einer entsprechend geprüften
Entstaubungsanlage aufgefangen. Die Anlage arbeitet
vollkommen 1m Umluftverfahren, so daß keine Staubteil-
ehen in die Umwelt gelangen.
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Der anfallende Schneidstoff wird in Säcken aufgefangen,
mit Wasser gesättigt und in Containern mit den Schneid-
resten mittels Entsorgungsunternehmen abgefahren.
Die entstehenden Geräusche innerhalb der Produktions-
halle betragen ca. 80 db.
Außerhalb der Halle fallen keine belästigenden Geräu-
sche an.
Die geplante Fabrikationshalle wird nicht innerhalb
eines Wohngebiets errichtet, sondern in einern Industrie-
gebiet. (8)

Für die Firma Marie-Dorothee entstehen bei der Planung Proble-
me nicht nur durch den Zeitdruck, unter dem sich der Umzug in-
klusive Finanzierung, Grundstücksuche, Bauplanung und Genehmi-
gungsverfahren zu vollziehen haben, sondern auch durch wesent-
lich strengere Arbeitsschutz- und Umweltregelungen, als sie
für die alte Produktionsstätte galten. (Vgl. Anhang III).

Im Arbeitsschutz sieht die Richtlinie ~TRgA 102 (9) vor,
daß bei der Errichtung von Neuanlagen als oberste Technische
Richtkonzentration (TRK-Wert) nur noch die Hälfte der bisher
geltenden Werte ?erreicht . werden dürfen. Dieser Grenzwert
der Arbeitsplatzkonzentration kann das Risiko einer Erkrankung
vermindern, vermag jedoch ein solches Risiko nicht auszu-
schließen, deshalb sind durch technische Maßnahmen Konzentra-
tionen anzustreben, die unterhalb der Technischen Richtkon-
zentrationen liegen.

Im Umweltschutz war die Festsetzung eines niedrigeren Emis-
sionswertes für diese Anlage im politischen System erfolgt.
In den zwei Jahren, in denen die Firma Marie-Dorothee umzie-
hen sollte, erreichte die Auseinandersetzung um die wirtschaft-
liche und gesundheitliche Bedeutung des Arbeitsstoffes Asbest
einen Höhepunkt. In einigen Ländern wurden Verbote der Ver-
wendung und Herstellung von Asbestprodukten durchgesetzt (10).
Auch in der Bundesrepublik wurden die Gesundheitsgefahren des
Asbests in dieser Zeit häufig thematisiert, ,in der Tagespres-
se (11), in der Fachpresse für Sicherheitsfachkräfte (12), durch die
gewerkschaftlichen Forderungen und die Forderungen der Bürger-
initiativen (13). Wie heftig diese Auseinandersetzung war,
zeigt sich auch daran, daß der Asbestverband gegen SChlußfolge-
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rungen des Umweltbundesamtes über die Gesundheitsbelastung
der Allgemeinbevölkerung durch einstweilige Verfügungen vor-
ging (14).

In Berlin'wurde das Genehmigungsverfahren für die Anlage von
Marie-Dorothee in diesem Zusammenhang aufgegriffen und sowohl
in der Berliner Presse wie durch die Bürgerinitiativen zum
Thema erhoben. Die Abgeordneten der Alternativen Liste
stellten Anf~agen im Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen
zur Regelung von Arbeits- und Umweltschutz beim Umgang mit
Asbest in Berlin. Zur gleichen Zeit wurde bekannt, daß der
Berliner Asbestzementplattenhersteller seine Berliner Werke
mit etwa 1 200 Axbeitsplätzen schließen wollte, da deJ;'Absatz
von Asbestzement insgesamt stockte. (16) Der Senat hatte so
neben gesundheitspolitischen Forderungen auch arbeitspoliti-
sche nach der Erhaltung der Arbeitsplätze zu befriedigen.
Für den Urnsatzrückgang wurden unterschiedliche Gründe genannt:
von der Firma selbst die Baukonjunktur, aber auch eine unsach-
liche DiskUssion des Arbe.itsstoffes Asbest (17), von Kritikern
aus den Gewerkschaften, aber auch aus den politischen Partei-
en, schlechtes Management, unglückliche Dive.rsifizierung,
verspätete Suche nach Ersatzstoffen bei einem Arbeitsstoff
mit lange bekannter Gesundheitsgefährdung (18).

In dieser Situation zwischen gefährdeten Arbeitsplätzen und
einer Kontrolle oder Verbot .fordernden öffentlichkeit legte
der für das Genehrnigungsverfahren zuständige Sena~or im Abge-
ordnetenhaus fest, daß für die neue Asbestzementanlage von
Marie Dorothee der geltende Emissionsgrenzwert weit unter-
schritten werden würde (19).

Für die Neuplanung hatte die Firma Marie Dorothee also die
Halbierung des TRK-Wertes für die neue Arbeitsstätte und die
geforderte Unterschreitung der Emissionsgrenzwerte zu berück-
sichtigen, konnte aber wegen der Arbeitsplatzsltuation auf
eine besonders intensive Unterstützung der Behórden rSch-
nen (20).
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Planung der Anlage und Arbeitsschutz

Die eben geschilderten veränderten Schutzanforderungen müßten,
so nahmen wir an, in den Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen
der Firma Marie-Dorothee berücksichtigt worden sein und in
den Antragsunterlagen dargestellt sein. Die neue Arbeitsstoff-
verordnung bietet der Gewerbeaufsicht die Möglichkeit, sich
von der Firma erklären zu lassen, warum sie Arbeitsstoffe der
Gruppe I und II der krebserz~ugenden Arbeitsstoffe nicht durch !

andere Arbeitsstoffe ersetzt. Asbest ist in der Gruppe II I

klassifiziert, die Arbeitsschutzbehörde kann den Ersatz die-
ses Stoffes deshalb nur verlangen, wenn eine Nichtverwendung
wirtschaftlich zumutbar ist. Da aber drei durch Asbest hervor-
gerufene Krebserkrankungen schon als Berufskrankheiten aner-
kannt sind, erwarteten wir die überprüfung,

'I '-'.' .. :~~-. .~.- .
" ._ _ 4, ~

Selbst wenn auf die Asbestverarbeitung aus wirtschaftlichen
Gründen nicht verzichtet. werden konnte; mußten wir anhand
dergesenkten TRK-Werte eine Darlegung der Arbeitsschutzmaß-
nahmen erwarten, die die besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen
erläutertt durch die die Anlage sicherer gemacht wird. Diese
Maßnahmen müssen zumindest sicherstellBn, daß die Arbeits-
platzkonzentration die neuen TRK-Werte nicht überschreitet.
Unsere Prüfung der Unterlagen zeigte jedoch, daß·keine ent-
sprechende Darlegung dieser Maßnahmen in den Unterlagen ent-
halten war. Ein Vergleich der eingereichten Unterlagen (vgl.
Anhang II, 8.107) mit den in der Richtlinie angegebenen Unter-
lagen führte uns zu fOlgender Kritik:

1. Der Antrag ist unvollständig nach den Erfordernissen
der Richtlinie.

2. Der Antrag bezieht sich nicht mehr auf geltende Pläne.

3. Der Antrag legt nicht dar, in welcher Weise in der Produk-
tionsstätte den Arbeitsschutznormen Genüge getan wird.

Selbst Angaben zum Produktionsablauf, zur verarbeiteten Menge,
zu Betriebsanweisungen und Produktinformationen fehlten. Es
ist nach der Durchführungsverordnung möglich, bestimmte Teile
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eines Antrags als Betriebsgeheimnis zu kennzeichnen. Dies war
im vorliegenden Fall aber nicht geschehen.

Wir gingen also davon aus, daß die für die öffentlichkeit aus-
gelegten Untèrlagen alle Arbeitsschutzunterlagen enthielt, so-
weit sie von der Firma eingereicht bzw. von den Behörden gefor-
dert worden waren.

Anhand dieser Unterlagen ließen sich die Arbeitsschutzmaßnah-
men nicht beurteilen, sofern man nicht aus der Nichterwähnung
von Vorschriften auf die Nichtbeachtung von Arbeitsschutz-
maßnahmen schließen wollte. (Wir gingen davon aus, daß eine
Genehmigung für eine neue Anlage zumindest die geltenden per-
sonenbezogenen und arbeitshygienischen Vorschriften zur Vor-
aussetzung haben würde.)Aber auch andere Unterlagen fehlten.
produktionstechnische Informationen fehlten,fas,tvöllig I die
eine Beurteilung des Arbeitsschutzniveaus erst ermöglichen.

Das erste Ergebnis der Untersuchung war also, daß in diesern
Fall die eingereichten Unterlagen nicht ausreichten" darnft
die öffentlichkeit sich ein Bild über die zum Arbeitsschutz
getroffenen Maßnahmen machen konnte. Damit ist die Entwick-
lung und Anwendung des "Standes der Technik" für die öffent-
lichkeit nicht überprüfbar. Forderungen zur Realisierung von
Arbeitsschutz inanderen Betrieben durch Hinweis auf den
Stand der Technik in dieser Anlage können deshalb nicht for-
muliert werden.

Wir haben die fehlenden Informationen in unserem Einwand nach-
gefordert (vgl. Anhang I); sie werden in der Anhörung behan-
delt (vgl. S. 51).

Die Richtlinien zum Genehmigungsverfahren verpflichten die
Behörde, die Antragsteller schon vor Bekanntwerden der Antrags-
absicht an zu beraten (20). Die Behörde kann also bereits an
der Erstellung der Antragsunterlagen beteiligt sein. Aus der
Sicht der Genehmigungsbehörde sind die Unterlagen "beurtei-
lungsfähig"" auch wenn sie nicht notwendigerweise den for-
malen Vorschriften der 9. Verordnung entsprechen. Diese
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Beurteilungsfähigkeit betrifft in erster Linie das Immissions-
recht, wenn auch andere Rechtsvorschriften, wie das Arbeits-
schutzrecht, zu beachten sind. Bestehen hier Zweifel, so
können Arbeitsschutzvorschriften als Nebenbedingungen in
die Genehmigung aufgenommen werden; die Gewerbeaufsicht hat
aber auch die Möglichkeit, dem Betrieb direkt Auflagen zu
machen. Die Frage, wie die Maßnahmen zum Arbe~tsschutz im Ge-
nehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
integriert und damit öffentlich zugänglich werden, ist also
u.a. eine Frage der Geschäftsverteilung zwischen den Behör-
den.

Die Unvo Lls.känd.í.qke Lt der Unterlagen zum Arbeitsschutz re-
flektiert also nicht das Arbeitsschutzhandeln der Gewerbeacif-
sicht gegenüber dem Betrieb in der Planungsphase. Schon durch
den Bauantrag war die Gewerbeaufsicht in die Neuplanung der
Produktionsstätte einbezogen und über die geplante asbestver-
arbeitende Anlage informiert und arbeitete seither mit der
unternehmensleitung und den vonihr Beauftragten bei .der Pla-
nung der Anlage zusarnmen~ Die Gewerbeaufsicht berät dabei
über gesetzliche Vorschriften und technische Neuerungen, es
werden auch im Rahmen geltender Vorschriften Kompromisse
zwischen wirtschaftlichen Faktoren und Arbeitsschutzmaßnahmen
getroffen. Die Planung einer genehmigungspflichtigen Anlage
durch. eine kleine Firma unter Zeitdruck zeigte dabei einige
Besonderheiten.

Die Gewerbeaufsicht mußte in die Beratungstätigkeit sehr viel
Zeit investieren. Die Arbeit, die eigentlich in die Planung
einer Anlage ~ dem Genehmigungsantrag eingebracht werden
muß, wurde hier weitgehend durch die Arbeit der Aufsichtsbe-
hörde ersetzt, die Ln Zusammenarbeit mit der Firma die ent-
sprechenden technischen Lösungen suchen mußte. Es entstand
ein nach Aussage des Beamten "ungeheurer" Arbeitsanfall für
die Aufsichtsbehörde, die eine andere Firma durch ein Pla-
nungsbüro oder eine Sicherheitsabteilung leisten müßte. In
der Zusammenarbeit mit der Gewerbeaufsicht zeigte sich die
Unternehmensleitung "Arbeitsschutzgedanken gegenüber aufge-
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schlossen." (21)In der Zusarrnnenarbeitzwischen der Gewerbeaufsicht
und Marie-Dorothee wurde auch die Verwendung anderer Materia-
lien diskutiert, mit dem Ergebnis, daß es für Asbestzement
für die Firmenprodukte noch keinen zufriedenstellenden und
technisch zumutbaren Werkstoff gebe. Diese Diskussion findet
jedoch keinen formalen Niederschlag in den Darlegungen zum .
Arbeitsschutz im Genehmigungsantrag. Auch die Firma investiert
sehr viel Zeit in die Neuplanung.und die Erfüllung der Vor-
schriften. Die DurChführung solcher Genehmigungsverfahren
wird nahezu als überforderung empfunden. Die Gesetze undVor-
schriften seienzu kompliziert, es bestehe keine ausreichende
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Senatsdienststel-
len (22). So habe die Firma eher beiläufig von der Notwendig-
keit eines Genehmigungsver£ahrens für die asbestverarbeitende
Anlage erfahren. Der Ersatz des Arbeitsstoffes Asbestzement
sei nicht denkbar, da der Betrieb vom Nachfragemarkt abhängig
ist und von sich aus k~i~e Gesundheitspolitik betreiben könne.
Unter solchen Bedingungen könnten betriebswirtschaftliehe
Kostenvergleiche mit langfristigen Zeithorizonten. für den Ar-
beitsschutz überhaupt keine Rolle spielen (23).

~s kommt offenbar eher darauf an, mit möglichst geringen ge-
genwärtigen Ausgaben die vielfältigen, von außen gesetzten
Vorschriften, die in den Behördenvertretern personifiziert
werden, zu erfüllen. Das bedeutet, daß auch in Bereichen! wo
eine WeiterentwicklUng des Standes der Technik stattgefunden
hat, wie im Lärmbereich, nur die von der Aufsichtsbehörde ge-
forderten Normen erfüllt werden. Das zeigt folgendes Beispiel:
In der alten Produktionsstätte war der Arbeitsplatzlärm ver-
messen worden; er befand sich nach unseren Informationen im
Bereich zulässiger Werte. Auch für die neue Halle gibt die
Firma einen Wert in der Nähe des für diese Art von Arbeits-
platz geltenden Grenzwerts an. Welche Bemühungen gemacht wur-
den, lärmarme Lagerungen für die Maschine und lärmdämmende
Materialien zu verwenden, also den Stand der Technik zu er-
mitteln und anzuwenden, wird nicht dargelegt.
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In anderer Hinsicht benutzt die Firma aber den Umzug zur Mo-
dernisierung, uro sich andere Absatzmöglichkeiten für die Zu-
kunft zu eröffnen, modernisiert sie ihr Image 'und firmiert
nun unter Verkaufs- und Zuschnittsmarkt.

Die Anhörung

Der Konflikt um die gesellschaftlichen Kontrollprinzipien
wurde durch die Einwendungen im Genehmigungsverfahren sicht-
bar. Beim Erörterungstermin wurden die Einwände wie folgt
zusaromengefaßt:

"daß
1. bei.ständigem Asbestgebrauch ein erhöhtes Krebsrisiko

vorliegt
2. die Krankheitssymptome sich erst nach längerer Zeit

zeigen
3. durch Asbestverbot ein Beitrag zur Kostendämpfung

im Gesundheitswesen gegeben werden soll
4. Bedenken bezüglich der Gesundheit von Angehörigen

einer benachbarten Firma bestehen
5. die Standort.nähe eines Wohnbereiches ungünstig ist
6. Immissionsmessungen im nahe gelegenen Autobahnbe-

reich zwar nicht vorliegen, dieses Gebiet jedoch
stark belastet sei und

7. an die Stelle von Asbesterzeugnissen entsprechende
Substitutionen treten sol.Lt.en;" .(24).

Der Verhandlungsleiter der Anhörung erklärte dazu:
"daß die Genehmigungsbehörde die Aussagen des Umwelt-
bundesamtes bezüglich der Gesundheitsrisiken in kei-
ner Weise anzweifelt und das Land Berlin Bestrebungen
begrüßt, den Rohstoff Asbest durch Substitutionen zu
ersetzen." (24)

Zu den Eingriffsmöglichkeiten der Genehmigungsbehörde er-
klärte er, daß der Antrag zur Genehmigung der Anlage nicht
abgewiesen werden könne, wenn

"nachgewiesen wird, daß die nach dem Stand der Technik
und den Bestimmungen des Arbeitsschutzes notwendigen
und machbaren Anforderungen an die Anlage erfüllt
werden und ihre Einhaltung auch aus der Sicht des
Immissionsschutzes sichergestellt wird." (24)
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Im Rahmen der durch das Genehmigungsverfahren gegebenen Mög-
lichkeiten hatten sich drei Sammeleinwender und acht Einzel-
personen beteiligt. Die Sammeleinwendungen kam~n von zwei
Bürgerinitiativen (25) und von uns (Koch/Peters/Schlichthörl
s. Anhang I) . '.,.

Bei der Anhörung waren rund 30 Personen anwesend, _die Firma
vertreten durch Mitarbeiter des Neußer Instituts (26)sowie'den
Justitiar des Asbestzementplattenherstellers und ihren Wirt-
schaftsberater, die Behördenvertreter sowie eingeladene Ex-
perten,darunter der Gewerbearzt, der Amtsarzt des Bezirks
und ein Vertreter des Umweltbundesamts.

Welche Bedeutung der Genehmigung dieses sehr kleinen Betrie-
bes inzwischen zukam, läßt sich nicht nur an der starken
institutionellen Vertretung auf seiten der Firma ablesen,
sondern auch an der Anwesenheitvon Abgeordneten und 'einem
Bezirksstadtrat. ' .- .-

Die Tagesordnung sah nach einer Vorstellung des Vorhabensdurch
die Firma die Erörterung der allgemeinen Einwände und danach
der von uns vorgebrachten Einwände zum Arbeitsschutz vor.

In der mündlichen Vorstellung der Anlage wurden die fehlenden
Angaben durch den Firmenvertreter vervollständigt. Insbesondere
wurden Angaben zur Lage der Produktionsstätte, Organisation,
Art und Menge der Produktion, benutzte Geräte unter dem Hin-
weis auf deren neuesten Stand der Technik, die anfallenden
Mengen und Belastungen durch asbesthaItigen Staub, die vor-
gesehenen Maßnahmen zur Entsorgung und die getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen gemacht. Diese Angaben hätten schon mit den
Genehmigungsunterlagen eingereicht werden müssen.

Im zweiten Teil wurden die allgemeinen Gesundheitsbedenken
der Einwender erörtert. Zunächst stellten der Gewerbearzt und
der Amtsarzt die gesundheitliche Belastùng aus ihrer Sicht'ã.a.r.
Ersterer formulierte sehr vorsichtig, daß keine Gesundheits-
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gefahr für die Arbeitnehmer eines benachbarten Betriebes be-
stehe. Der Amtsarzt verwies auf die Diskussion über das An-
steigen der Mesotheliom-Erkrankungen, von denen vorwiegend
Asbestarbeiter betroffen wären sowie "lediglich ein Drittel
sonstige Personen" (27). Auf die Bedeutung der Erkrankung
dieses Drittels für die von den Einwendern vorgebrachten ge-
sundheitspolitischen Argumente ging der Amtsarzt nicht ein.
Der Gewerbearzt wurde nach der Bedeutung von Mehrfachbela-
stungen gefragt, beantwortete die Frage jedoch mit dem unge-
nügenden Wissen über synergistische Wirkungen mit anderen
krebserzeugenden Stoffen. Nach der erhöhten Gefährdung von
Tabakrauchern gefragt, wo eine erhöhte Gefährdung durch As-
best statistisch belegt wird, antwortete er:

"daß hier der Raucher mit einem geschädigten, Bronchial-
system, in dem die Abwehrfunktionen geschwächt sind,
in die Asbestexposition hineinkommt" (24).

Die insgesamt eher verharmlosend wirkenden'Darstellungen
der Ärzte lösten nicht nur bei den Einwendern, sondern auch
bei einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Umweltbundes-

'. amtes Widerspruch aus. Die Ärzte wurden von einem Einwender
, kritisiert, sie seien offensichtlich nicht ausreichend Uber

die Wirkungen von Asbest informiert.

Der Vertreter des Umweltbundesamtes erklärte zum Krebsrisiko
durch Asbest, daß es für krebserzeugende Stoffe keinen Schwel-
lenwert gebe, von dem gesagt werden könne, daß darunter lie-
gende Konzentrationen keinen Krebs auslösen können. Weiter
sei das Risiko des asbestbedingten Brochialkrebses etwa drei-
bis fünfmal größer als das der aSbestbedingten Mesotheliome.
Für Asbest sei auch kein MAK-Wert, sondern ein TRK-Wert ange-
geben, dessen Einhaltung ein Gesundheitsrisiko der betroffe-
nen Arbeitnehmer nicht auschließe (24).

Es folgte eine längere Diskussion über die Substitutions-
pflicht von asbesthaItigen Produkten. Die Einwender argumen-
tierten mit dem Schutzziel des Bundesimmissionsschutzgesetzes:
Danach sollen "Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Sachen
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vor schädlichen Umwelteinwirkungen und bei genehmigungsbedürf-
tigen Anlagen auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen geschützt werden und dem Entstehen
schädlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt" werden. Der Ver-
handlungsleiter verwies darauf, daß Asbestzement ein zugelas-
sener Baustoff (28) sei und daß die Erörterung nicht der Ort
sei, liberBaustoffverordnungen zu diskutieren (24). Onsere
Auffassung, daß eine Substitution durch die Arbeitsstoffver-
ordnung vorgeschrieben sei, wurde zurückgewiesen. Asbestar-
beitsstoffe würden nicht hergestellt, der krebserzeugende Ar-
beitsstoff werde flireine Dienstleistung verwendet. Für diese
Stoffe ist aber eine andere Regelung vorgesehen. Der Unter-
nehmer ist nicht zum Ersatz verpflichtet, sofern er Geräte
oder Verfahren. verwendet, die geprüft und zugelassen sind.

Nach dem sehr ausführlich besprochenen Substitutionstherna
wurde die von der Anlage möglicherweise ausgehende Lärmbelä-
stigung diskutiert. Hier gab es zwei Themen: Die durch Lärm
unter 85 dba ausgelösten vegetativen Störun~en und die Mehr-
fachbelastungen durch Asbeststaub in Kombination mit Lärm.
Beide Bedenken beantwortete man mit den begrenzten Handlungs-
möglichkeiten der Behörde.

Im nächsten Tagesordnungspunk·t war die Diskussion des von uns
eingebrachten Einwands zum Arbeitsschutz vorgesehen. Obwohl
er zu Anfang der Anhörung als der einzige "echte" Einwand be-
zeichnet worden war, wurde er, gemessen an der im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens ausdrücklich nicht zur Disposition
stehenden Substitutions£rage, in kurzer Zeit abgehandelt.

Die Vergleichsgrundlagen, auf die sich Arbeitsschutzmaßnahmen
beziehen müssen, sind neben Bauplänen der Produktionsverla~f
und die Organisation des Betriebs. Dazu hatten in den Antrags-
unterlagen keine Informationen vorgelegen, die im Regelfall
nach der Verordnung gefordert werden.

Der Produktionsverlauf war zu Beginn der Erörterungsveran-
staltung anhand der geänderten Baupläne der Produktionshalle
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erläutert worden. Da diese Unterlagen nicht schriftlich vor-
lagen, war es sehr schwer, den Ausführungen zu folgen. Arbeits-
schutzmängel und Gefahren, die sich aus dem Produktionsverlauf
ergeben könnten, konnten anhand dieser Darstellung kaum analy-
siert werden. Dennoch lassen sich anhand der Aussagen Schluß-
folgerungen über die angestrebten Arbeitsschutzniveaus ziehen .
.Doch zunächst zu den einzelnen Punkten unseres Einwands.

Zum Produktionsverlauf wurden auch die Mengen der verwendeten
Stoffe nachgereicht. Dabei erführen wir, daß immerhin 5 kg
Epoxydkleber täglich verwendet werden sollten. Hier fehlten
Informationen zum Brandschutz im Lager und in der Arbeits-
stätte und zum Schutz der Arbeitnehmer. Die Epoxydkleber sind
nämlich leicht entzündlich und je nach Zusammensetzung besitzen
sie stark unterschiedliche toxische Eigenschaften. Betriebs-
anleitungen und Erläuterungen zu den Gegenmaßnahmen fehlten.

Bei Asbest handelt es sich nicht, wie in unserem Einwand irr-
tlimliohgeschrieben, um einen krebserzeugenden Stoff der
Gruppe If sondern um einen Stoff der Gruppe II. Das l?edeutet,
daß die Verwendung von Asbest nur dann verboten werden kann,
wenn die wirtschaftliche Vertretbarkeit eines Ersatzes ge-
prüft ist (29).Weiter wird Asbestzement nicht hergestellt, son-
dern verwendet. Diese Unterscheidung ist zwar arbeitsmedi-
zinisch bedeutungslos, für den Arbeitsschutz dagegen sehr
relevant: Bei Verwendung von berufsgenossenschaftlich oder
behördlich genehmigtem Gerät entfallen Akkord- und Uberstun-
denverbote.

Asbestfeinstaub kann im Produktionsverlau£ an mehreren Stel-
len entsceheri, z.B. bei den Rohplatten , beí.mSchneiden, beim
Transportieren und beim Nachbearbeiten. Zu den technischen
Fragen der Asbestschneidemaschine und deren Absaug- und Fil-
teranlage wurde nur der Stand der Anlage dargestellt (lang-
sam laufende Sägeblätter, Prüfzeugnis der Filteranlage, Luft-
durchgang). Technische Alternativen wie das Naßsägeverfahren,
die Automatisierung oder die Kapselung wurden nicht erörtert.
Auch die Unklarheiten über die Verwendbarkeit des Gutachtens
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der Filteranlage (vgl. Anhang I) wurden nicht geklärt. Ist
die Filteranlage gestört, soll sich die Säge automatisch ab-
schalten. Wie die Asbestkonzentration in der Halle gemessen
werden soll, wurde nicht dargestellt, der Wartungsturnus der
Filteranlage wurde erst im Genehmigungsbescheid festgelegt.

Zum Schutz der Umweltund der Verbraucher vor Asbeststäuben,
die aus Produkten entstehen könnten, wurde erklärt, daß alle
asbesthaitigen Produkte mit einem Beiblatt versehen sind,
das auf die Gefahren aufmerksam machen und Anleitungen zur
Verarbeitung enthalten soll. Dieser Zettel ist allerdings
nicht, wie bei anderen gefährlichen Arbeitsstoffen nach der

"'_'"Arbeitsstoffverordnung vorgeschrieben, fest mit jeder
Packung verbunden. Außerdem seien die produkte in Folien ver-
packt, um bei Lagerung und Transport einen Abrieb zu verhin-
dern. Zusätzlich sind noch 98 % der Produkte mit einer Be-
schichtung versehen.

Eine wichtige Staubquelle im Betrieb und für die Umwelt sind
die Abfälle. Der aus der Luft herausgefilterte Staub wird
in einen Sack gerüttelt und befeuchtet und dadurch zu einem
festen Block aufgeschwemmt. über die Lagerung von Abfällen
im Betrieb wurden keine Angaben gemacht. Die Beseitigung des,
gesamten MUlls erfolgt durch eine zugelassene (30) Firma. Im
Genehmigungsverfahren tauchte die weitere MUllbeseitigung
danach nicht mehr auf , Es war auch unbekannt, wie hoch die
Grundbelastung der Luft am Ort der Produktionsstätte vor Auf-
nahme des Betriebs der Anlage war.

Die Anlage soll regelmäßig an denRStand der Techni~'angepaßt
werden. Dabei wird der Stand der Technik als die Einhaltung
des jeweils geltenden TID<-Wertes interpretiert.Dieses Niveau
soll durch regelmäßige tiberwachung der Anlage kontrolliert
werden.

LUs Asbestarbei tsplätze wurden nur die Arbeitsplätze in dan:Teil der
Produktionshallte bezeichnet, in denen Asbest geschnitten wird.
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Bei allen anderen Arbeitsplätze ist eine tägliche Expositions-
zeit von über drei Stunden nicht zu erwarten. Auch diese Ab-
grenzung ist arbeitsmedizinisch nicht begründet, sondern nur
organisatorisch (vgl. Anm. 13,S.130). In die Produktionshalle werden
Plastikschwingtüren eingebaut, die den asbestverarbeitenden
Teil der Halle von den übrigen Arbeitsplätzen abtrennen sol-
len. Ein Verschleppen des Asbestfeinstaubs am Körper wird
durch vorgeschriebenes Abduschen verhindert; dabei bildet die
Dusche eine Schleuse zwischen den Ankleideräumen für Straßen-
und Arbeitskleidung. Die Reinigung der Arbeitskleidung erfolgt
durch die Arbeitnehmer selbst mittels berufsgenossenschaft-
lich zugelassenem Handstaubsauger. Eine allgemeine Betriebs-
anleitung wurde nachgereicht.

Als Körperschutzmaßnahmen sind Sicherheitsschuhe, Helm, Ar-
beitskittel vorgeschrieben. Weiter werden Gehörschutz und
Staubmasken zur Vergügung gestellt. In der Mehrfachbelastung
durch Körperschutzmittel wurde kein Problem gesehen, ein ar-
beitsmedizinischer Sachverständiger wurde hierzunicht ge-
hört. Ein überstunden- oder Akkordverbot besteht nicht, da
ja berufsgenossenschaftlich zugelassene Arbeitsgeräte verwen-
det werden sollen.

Für den Arbeitsschutz lassen sich folgende Ergebnisse aus der
Anhörung zusammenfassen:
- Eine Schadstoffgruppe wurde nur erwähnt, aber nicht be-

handelt ..(Epoxydkleber)
- Es werden keine technischen Alternativen (im Sinne des

~besten~ Standes der Technik) diskutiert, sondern nur eben
die zur Genehmigung vorgeschlagene Anlage, soweit sie sich
innerhalb bestimmter Normgrenzen hält.

- Der TRK-Wert ist der geltende Orientierungswert, nicht die
absolute Minderung der Asb~stexposition.

- Die Genehmigungsbehörde sah ihren Ermessensspielraum nur
bis zur Durchsetzung der minimal geforderten Arbeitsschutz-
maßnahmen.
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- Die Diskussion über eine Asbestsubstitution nahm einen brei-
ten Raum ein, obwohl die Genehmigungsbehörde die Möglichkeit
hätte, diesen erklärtermaßen für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen nicht bedeutungsvollen Punkt aus der
Erörterung he.rauazunehmeri-

Von dem Erörterungstermin wurde eine Ergebnis-Niederschrift
angefertigt. Auch in dieser Niederschrift wird die Diskussion
über Gesundheitsgefahren und Substitution von Asbest ausführ-
lich behandelt, während technische Fragen und Fragen des Ar-
beitsschutzes in den Hintergrund traten.

Die Wirksamkeit des Genehmigungsverfahrens für den
Arbei ts'schutz in der Firma Marie Dorothee

Die asbestzementverarbeitende Anlage der Firma Marie Dorothee
wurde genehmigt mit 32 Bedingungen. und Auflagen'~31)..Diese finden
sich in der Technischen Anl,eitung Luft., der Technischen An-

leitung Lärm, der Arbeitsstättenverordnung und den Arbeits-
stättenrichtlinien wieder. Der Genehmigungsbescheid wieder-
holt teilweise, z.B. bei der Raumtemperatur, genau festge-
legte Einzelwerte dieser Richtlinien. In anderen Fällen be-
saß die Genehmigungsbehörde einen Handlungsspielraum, der
allerdings ,nicht ausgeschöpft wurde. So heißt es in Auflage
10: "Pie Anlage ist nach dem Stand der Technik der Lärmbe-
kämpfung zu betreiben." (Anhang II). In der Erläuterung
heißt es dazu: "•..dies bedeutet, daß alle bekannten und
fortschrittlichen Maßnahmen einzusetzen sind, die die Be-
grenzung von Emissionen gesichert erscheinen lassen ..•" (An-
hang II). Statt nun den "Stand der Technik", d.h. die bekann-
ten und fOFtschrittlichen Maßnahmen, für diese Anlage zu
konkretisieren, werden in den nächsten Anlagen Geräusche bis
zu einem Lärmpegel entsprechend der TA Lärm sowie in Auflage
26 Lärrnbelastungen entsprechend der Arbeitsstättenverordnung
zugelassen. Im übrigen wird auf technische Verbesserungen
allgemein hingewiesen.

In der anschließenden B'egründ'ung der Gen(~hmigung wird fest-

-- ---_.
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gestellt, daß die TRK-, TA-Luft- und TA-Lärm-Werte eingehal-
ten werden und daß sonst keine nennenswerten Emissionen auf-
treten. Daher sei die Anlage zu genehmigen. Die von uns ange-
führten Fragen zum Arbeitsschutz fanden sich zwar in mehreren
Auflagen wieder, wurden aber in der Genehmigungsbegründung
nicht weiter erwähnt, da sie "nicht den Charakter einer kon-
kreten Einwendung" getragen hätten. (Vgl.Anhang II, S. 105.)

Der beschriebene'Fall weist Besonderheiten auf: Den Zustand
der Unterlagen und den exemplarischen Charakter im Rahmen
der Berlinpolitik. Die erforderliche rasche Bearbeitung des
Antrags führte dazu, daß die Mitarbeiter des Gewerbeaufsichts-
amtes nach ihrer Aussage erhebliche Zeit investieren mußten,
um die Vorschrif.ten in der Firma durchzusetzen, bevor über-
haupt ein Antrag gestellt wurde. Solche Arbeiten sind sonst·
von den firmeneigenen Fachkräften zu verlangen.

Zum Lärmschutz (32) sieht u.a. die VBG 121 vor, daß Arbeits-
stätten so einzurichten sind, daß auf die Versicherten (Ar-
beitnehmer) kein Lärm einwirkt. Erst wenn die technischen
Möglichkeiten der Lärmminderung eingehalten sind und trotzdem
Lärm auftritt, muß Gehörschutz angeboten und getragen werden.
Bei der Neueinrichtung von Arbeitsstätten .verlangt die Qewer-
beaufsicht zunächst Schallisolierung. Die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts wird so interpretiert, daß die .Ge-
werbeaufsicht keine wesentlichen Unterschreitungen der ge-
nannten Grenzwerte zugunsten des technisch Möglichen verlan-
gen dart.Dazu kommt das Meßproblem bei Lärm. In der Anhörung
wies die Gewerbeaufsicht darauf hin, daß Lärm erst beurteilt
werden könne, wenn die Maschinen liefen, und man dann, falls
erforderlich, Maßnahmen ergreifen werde (33). Die Genehmigungs-
behörde sieht also keine Möglichkeiten als die durch Verord-
nung festgelegten Minimalforderungen durchzusetzen.

So wurde auf den Einwand, daß die von der Firma zugesicherten
80 db (Al Lärmbelästigung zu vegetativen Störungen führe und
somit eine unzulässige Mehrfachbelastung darstelle, geantwor-
tet, daß man für eine Auflage keine Handhabe sehe, da die
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nach der Arbe~tsstättenverordnung zugelassenen 85 db (A) nicht
überschritten werden. Die Genehmigungsbehörde sei nicht für
die Werte verantwortlich, die von Arbeitsmedizinern ermittelt
und im gesellschaftlichen Spannungsfeld vom Gesetzgeber be-
schlossen würden. Sie sei nicht befugt,sich über diese Vor-
schriften hinwegzusetzen. Auch sei das Genehmigungsverfahren
kein Ort fUr die Grundsatzdiskussion dieser Verordnungen. So
wurde auch das gleichzeitige Tragen von Gehörschutz, Staub-
masken, Helm~n und Sicherheitsschuhen nicht bemängelt. Die im
allgemeinen geforderten sicherheitstechnischen, arbeitsmedi-
zinischen und hygienischen Regeln gelten als beachtet, wenn
die einzelnen Werts eingehalten werdsn~

Zwischen Umweltschutz, Arbeitsschutz und Energiepolitik
entsteht ein Interessenkonflikt über das Umluftverfahren der
Arbeitshalle. Die Rückführung der Luft in die Arbeitsstätte
ist in.der VBG 119 (34), verboten. Die Umweltschutz-
behörde ist aber gerade an einem geschlossenen System inte-
ressiert, bei dem kein Asbeststaub aus der Halle heraus-'
dringt. Außerdem wird Energie gespart, die für die Heizung
von Frischluft er£orderlich wäre. Dieser Konflikt wurde
durch eine Genehmigung der Berufsgenossenschaft für die
Filteranlage mit Omluftverfahren gelöst. ,'

Auch die Betriebshygiene wurde in der Neuanlage gegenüber
dem früheren Zustand verbessert. So wurde zugesichert, daß
das Abduschen von möglicherweise in den Haaren absorbierten
Asbestteilchen per Betriebsanweisung vorgeschrieben sein
wird (und somit in der Arbeitszeit zu erfolgen hat). Weiter
sind die Duschen als Schleuse zwischen den Ankleideräumen
für Arbeitskleidung und für Straßenkleidung angelegt.

Für die langfristige Gewähr des Arbeitsschutzes durch appa-
rative Einrichtungen muß zum einen die Sicherheit der Ein-
richtungen bei Betriebsaufnahme und zum anderen das lang-
fristige, sachgerechte Funktionieren garantiert werden.
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- Gewährleistungsbescheinigung der Installationsfirma für
die Beleuchtung.
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Die Eingangsbedingungen werden vor der Aufnahme der Pro-
duktion wie folgt gesichert:

- Gewährleistungsbescheinigungen der jeweiligen Hersteller-
firmen für die Lüftungsanlagen und das Filtermaterial,
sowie ein Gutachten über das normgerechte Funktionieren.

- Baumusterbescheinigungen für die Reinigungsgeräte.

- Eine Genehmigung der Berufsgenossenschaft für die Ent-
lüftungsanlage.

Wenn die neue Produktionsstätte durch die Bauaufsicht ab-
genommen wird, muß weiter ein Meßprotokoll über das sach-
gemäße Funktionieren der Entlüftungsanlage und über.den
Geräuschpegel in der Halle vorgelegt werderi.

Die technische Kontrolle der Anlage auf Dauer ist wie folgt
vorgesehen:

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit.der Lüftungsanlage:

a) Eine Garantie der Hersteller für die Einhaltung des
vorgeschriebenen Gesamtstaubwerts für die Dauer von
2 Jahren.

b) Die Wartung hat nach Anweisung des Herstellers zu er-
folgen, Wartungen und Reparaturen sind im Wartungsbuch
festzuhalten, das mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden
muß, eine jähr liche Uberwaohunq ist durchzuführen.

c) Messungen der Emissionen sind innerhalb von 12 Monaten
nach Ablauf der Garantie und danach mindestens alle
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12 Monate von einer nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz ermächtigten Meßstelle durchzuführen. Sie können
auch durch eine quasi-kontinuierliche Messung belegt
werden. Es wird offenbar dem Betrieb überlassen,
zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wählen. Wählt
er die quasi-kontinuierliche Messung, so hat er min-
destens täglich die Ergebnisse zu überprüfen. Alle
Meßergebnisse sind ebenfalls 5 Jahre aufzubewahren.

d) Die Gesundheitskartei über die vorgeschriebenen ar-
beitsmedizinischen Untersuchungen ist zu führen.

e) Störfälle der Anlage sind zu melden und jährliche
Emissionserklärungen sowie zweijährliche Erklärungen
Uber eine Veränderung der Anlage sind abzugeben.

f) Bei einer Änderung der Gesetzeslage hat sich die Firma
anzupassen.

Krebs kann durch Asbest aber schon bei kurzer Einwirkung aus-
gelöst werden, andererseits sind die durchschnittlichen La-
tenzzeiten sehr lang. Ob die Kontrollintervalle sowie die
Dauer der Aufbewahrung der Meßproto.kolle diesem Risiko ent-
sprechen, um den Kompensationsanspruch zu sichern, ist offen.

Zusammenfassend läßt sich sagen:

1. Die Möglichkeiten der Firma für den Arbeitsschutz wurden
im Verfahren nicht voll belegt. Das gilt für die Ersatz-
stoffe wie für den Stand der Technik. Es wurde nicht dar-
gelegt, ob ande~ technische Möglichkeiten des Arbeitneh-
merschutzes überhaupt zur Verfügung stehen.
Diese lIanderenll technisch.en Lösungen könnten in einem
Vergléich der angebotenen Anlagen oder in eigenen Ent-
wicklungen bestehen. Eine entsprechende Forderung stößt
aber auf die Grenzen der Investitionsmöglichkeiten der
Firma. Solange die Konkurrenz nicht gezwungen w.ird, ihre

-----------~-- - ---
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Alt-Anlagen ebenfalls auf dem neuesten Stand zu halten,
macht diese "neue" Firma geltend, nicht kostengünstig
produzieren zu können und nicht konkurrenzfähig zu sein.

2. Gegenüber den früheren Arbeitsbedingungen ist allein schon
durch die Anwendung der inzwischen verschärften Vorschrif-
ten eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes im Betrieb
zu erwarten.

3.,Der Gewerbeaufsicht ist die Zusammenarbeit mit dem Be-
triebsrat vorgeschrieben. In dieser Firm1:tgab 9S keinen
Betriebsrat, auch nach Abschluß der langen und intensiven
Kooperation der Gewerbeaufsicht mit dem Betrieb nicht.
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IV. Einschätzung der Bedeutung des Genehmigungsverfahrens
nach dem Bundesinunissionsschutzgesetz für den Arbeits-
schutz

Das im vorigen Abschnitt untersuchte Genehmigungsverfahren
ist'auf einen sehr speziellen Fall bezogen. Die Genehmigungs-
behörde erläßt in anderen Genehmigungsverfahren spezielle
Auflagen, legt aber zumindest denhier geforderten Standard
zugrunde (1). Denn es können in einer neuen Anlage eher die
inzwischen in Kraft getretenen Regelungen uhd Techniken
durchgesetzt werden als in einer alten (2). Daneben ergeben
sich folgende Gesichtspunkte.

Verweis auf andere Rech.tssys.teme

Im Anhörungsverfahren wurde an verschiedenen Stellen betont,
daß es sich bei Asbestzement um einen zugelassenen Arbeits-
stoff handele und daß man deshalb bei Erfüllung der Be-
dingungen zu genehmigen habe. Dabei handelt es sich um eine
Zulassung -bzw. Prüfungsbescheidung - eines Baustoffes,
der nach dem Baurecht der Länder nach entsprechenden DIN-
-Vorschriften (3 ) geprüft und damit für die Verwendung am
Bau zugelassen ist. Die entsprechenden Prüfvorschriften be-
inhalten aber lediglich die Prüfung von Pro&ukteigenschaf-
ten des Stoffes als Baumaterial , enthalten aber keine_.Prüf-
vorschriften über die Gesundheitsgefährdung, die durch die
Verarbeitung der Stoffe oder ihren Dauergebrauch ausgeübt
werden könnte. Zwar ist in den Verfahrensgrundsätzen der
DIN-Arbeit ( 4) auch vorgesehen, daß die Belange des Arbeits-
und Umweltschutzes zu berücksichtigen seien, doch haben
diese überlegungen zum Zeitpunkt der Zulassung des Stoffes
keine Rolle gespielt ( ~). Der Verweis auf ein auf völlig
andere Ziele gerichtetes Normierungssystem ist dabei
irreführend~ denn man kann nicht davon ausgehen, daß das
Baurecht dem Genehmigungsrecht für gesundheitsgefährdende
Anlagen übergeordnet sein könnte.
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Prinzipielle Einschränkungen der Regelungsinstrumente

Durch die Bestimmung des Anhangs II der Arbeitsstoffverordnung
entfallen
- die regelmäßige Konzentrationsmessung,
- die Buchführung über die Messungen und
- die arbeitsmedizinischen Untersuchungen
bei der Erbringung von Dienstleistungen mit krebserzeugenden
Stoffen oder bei der Verwendung von berufsgenossenschaftlieh
oder behördlich genehmigten Geräaten oder Verfahren. Die Ge-
nehmigungsintervalle erscheinen vergleichsweise lang, denn
die mögliche Abnutzung von Geräten und Sicherheitsgewohnheiten
oder auch gelegentlicher Fehler machen gerade ständige
Kontrollen erforderlich (6).

Die Ausnahmeregelung hat möglicherweise eine zweite Auswir-
kung. Sie bietet nämlich wenig Anreize für Innovationen in
der Meß- und Verfahrenstechnik unter Arbeitsschutzgesichts-
punkten. Sind die einmal genehmigten Geräte ins~alliert,
sind Anpassungen an den Stand der Technik im einzelnen Be-
trieb nicht mehr durch die Genehmigungsbehörde, sondern nur
durch Änderungen der Arbeitsschutzregelungen oder der berufs-
genossenschaftlichen Bestimmungen möglich. Es fällt schwer,
hier einen Innovationsanreiz zu erblicken.

Der Stand der Technik und vorhandene Normen

Zwar ist das Regelungskonzept des "Standes der Technik" ein
dynamisches Prinzip, das jedoch keinesfalls und selbstver-
ständlich zu Verbesserungen im Arbeitsschutz, führt. Die Be-
hörde könne von den Antragstellern nicht verlangen, daß sie
einen Bericht zum Stand der Technik vorlegen, der etwa eine
Patentrecherche, eine Marktübersicht und eine Literaturüber-
sicht umfaßt, und anhand derer sich dann nachweisen ließe,
daß die vorgeschlagene Lösung die beste sei.
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Ressourcenknappheit für Beratung und überwachung

Die Gewerbeaufsicht kann nur von sich aus beratend tätig sein;
das bedeutet aber, daß auf die allzuwenigen technischen Auf-
sichtsbeamten eine zusätzlichetechnische Arbeit entfällt,
die von ihrem Zeitbudget bei der überwachung von Anlagen ab-
geht. Das heißt: je schlechter die Genehmigungsunterlagen
vorbereitet sind, desto mehr Arbeit muß die Gewerbeaufsicht
investieren, ohne die Kosten auf die Firma abwälzen zu kön-
nen. Die·"Eehörde braucht laut Gesetz ein Genehmigungsverfah-
ren erst dann einzuleiten, wenn die Unterlagen vollständig
sind. Sie hat auch die Möglichkeit, Unterlagen nachzufordern
oder sich Gutachten anfertigen zu lassen. Doch scheint es
Gründe zu geben, auf diese Vollständigkeit zu verzichten,
wenn andere wichtige Interessen dagegen stehen. Zur Ressour-
cenknappheit gehört auch die geringe Verfügbarkeit von Exper-
tenwissen, nämlich die Beratung durch die arbeitsmedizinischen
Experten, die den im TRK-Wert angelegten Widerspruch zwi.schen
Gefährdung und Verwendung nicht auflösen können. Im Verfahren
Marie Dorothee wurde die Belastung durch Asbest abgewiegelt
und Mehrfachbelastungen überhaupt nicht in Betracht gezogen.

Die Verwaltungsgebühren für das Genehmigungsverfahren orien-
tieren sich nicht am Arbeitsaufwand der Behörde, sondern an
der Investitionssumme des Betriebs. Sie werden also nicht
an den Lohnkosten des öffentlichen Dienstes gemessen.

Interessenverteilung im Entscheidungsprozeß

Wir betrachten hier nur den Antragsteller und die Beamten
der Berliner Behörden und ~die öffentlichkeit~, soweit sie
am Anhörungsverfahren beteiligt war.

Der Antragsteller hat das Interesse, schnellstmöglich die
Genehmigung zu erhalten, d.h. gegenüber den Beamten die ab-
sehbaren Auflagen zu erfüllen und die Genehmigungsunterla-
gen beurteilungsfähig zu machen. Zeitverlust durch das Pla-
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nungsverfahren und betriebswirtschaftliehe Auswirkungen der
einzugehenden Arbeitsschutzmaßnahmen bestimmen sein Handeln.
Im vorliegenden Fall bedeutete das Interesse eines raschen
Planungsverfahrens auch ein Eingehen auf die Bürgerinitiati-
ven, die im Genehmigungszeitraum besonders gegen die Asbest-
belastungen vorgingen.

Die Beamten, die die Prüfung durchgeführt haben, stehen im
Spannungsfeld zwischen Behördenleitung, dem Betrieb, mit des-
sen Technikern sie später zusammenarbeiten, und der öffent-
lichkeit. Sie dürfen sich keine Fehler nachweisen lassen, wol-
len sie ihre Karriere nicht gefährden. In der Unteréuchung'
von R. MAYNTZ et eL, (7) war durch die Behörden die Rolle
der Bürgerini.tiativen im Immissionsschutz überwiegend posi-
tiv beurteilt worden. In diesem·Verfahren gewannen wir den
Eindruck, daß die Einwender eher als Belastung empfunden wur-
den. Wir hatten Mühe, Unterlagen und Stellungnahmen einzuse-
hen, obwohl unS offiziell zugesichert wurde, daß auch Ein-
wender das Recht auf Beratung durch die Genehmigungsbehörden
hätten~ Die Behörde trägt auch nichts dazu bei, daß sich die
Einwender untereinander kennenlernen. Wird Einsicht in die
schon vorliegenden Stellungnahmen anderer Behörden vor der
Anhörung verweigert, so sichert sich die Behörde einen Infor-
mationsvorsprung, der die Verteidigung der Genehmigung er-
leichtert. In diesen formalen Regeln setzen sich die admini-
strativen Interessen nach einem reibungslosen Genehmigungs~
verfahren durch.

Das Interesse der Einwender ist dem des Antragstellers zu-
nächst entgegengesetzt. Der Antragsteller besitzt auch im
allgemeinen kein Interesse an einer umfangreichen Informa-
tion der öffentlichkeit. Im vorliegenden Fall waren die In-
formationen über die Anlage zum Zeitpunkt des Genehmigungs-
verfahrens überholt und unvollständig. Dadurch wird die
Wirksamkeit der Einwendungen vermindert (8).

Die Beamten haben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz die



-65-

Aufgabe, Gefahren für die Allgemeinheit und die Beschäftigten
abzuwehren. Darin stimmen sie mi t den I,ntentionen der Einwen-
der überein. Dennoch ist das Verhältnis der Behörden zu den
Einwendern häufig sehr gespannt. Das äußert sich auch im un-
te,rschiedlichen Begriffsdenken . Während die Behörden im. Rah-
men der Verordnungen und ihrer vermeintlichen oder realen Er-
messensspielräume denken, berufen sich die Einwender auf die
Schutzziele dieser Verordnungen. Derselbe Gegenstand wird in
verschiedenen Sprachen verhandelt, die von den einen als "un-
genau", von den anderen als "irrelevant" bezeichnet werden.
Doch ergibt sich daraus keine verstärkte Information der öf-
fentlichkeit über die Sicht der Behörden zum Verfahrensgang
und zu einer Diskussion über die verbleibenden Ermessensspiel-
räume der Arbeits- und Umweltschutzbestirnmungen, sondern eine
Abschottung der Behörde. Das kommt besonders dadurch zum Aus-
druck, daß die Behörde zwar die Möglichkeit hat, den Einwen-
dern Einblick in die Stellungnahmen der Arbeits- und Umwelt-
schutzbehörden zu den· Genehmigungsunterlagen zu geben, sie
aber in der Regel nicht wahrnimrnt(9)~ Der Öffentlichkeit wird
also zugemutet, sich an Punkten zu bemühen, .dd,e längst durch
Stellungnahmen anderer Behörden geklärt sind.

Ein weiterer Schwachpunkt des Verfahrens für die Einwender ist,
daß sie die Adressen anderer Einwender und den Inhalt der Ein-
wände nicht erfahren. Dadurch ersteht Mehrarbeit für die Ein-
wender. Sie bearbeiten die unterschiedlichen Punkte der Geneh-
migung oft parallel, der Sachverstand der Einwender wird nicht
geteilt, eine gemeinsame Diskussionsstrategie im Verfahren
nicht abgesprochen (10).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die öffentlichkeit, die
am Verfahren beteiligt und durch das Verfahren geschützt wer-
den soll, im Verfahren selbst die schlechteste Position be-
sitzt. Sie ist am schlechtesten über den aktuellen Stand im
Verfahren unterrichtet. Sie kennt weder die Stellungnahmen

*Uns wurde dieser Einblick gestattet, da wir als Beobachter
und nicht in ersterLinie als Einwender am Verfahren teil-
nahmen.
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der Behörden zu den Unterlagen noch die Inhalte der anderen
Einwendungen. Im Extremfall kann es ihr passieren, daß sie
nicht einmal die Unterlagen zu der Anlage kennt, die gerade
verhandelt wird, da sie nur veraltete Unterlagen einsehen
durfte, wie in diesem Genehmigungsverfahren. Sie muß sich dann
im Verlaufe der Anhörung mit den Unterlagen, die nicht einmal
schriftlich vorliegen, bekannt machen, diese auswerten und
dann noch sachkundige Einwände in einer der öffentlichkeit
fremden Verwaltungssprache formulieren, wenn sie wirksam in
das Genehmigungsverfahren eingreifen will.

Nach Ansicht der Genehmigungsbehörde ist es nicht Gegenstand
der Erörterung, pOlitische Fragen wie die Substitutionspflicht
von Asbest (Asbestverbot) zu diskutieren. Dennoch' nahm diese
Diskussion in diesem Verfahren einen breiten Raum ein. Ob
das die Regeloder nur hier ~ufgrund der derzeitigen Diskus-
sionen 'über Asbest erfolgt ist, müßte geprüft werden ..

Die B'ehandlung 'des'T'RK-Werts im Genehmigungsverfahren

Nach der Konzeption der Technischen Richtwerte als Kompro-
miß zwischen Belangen des Gesundheitsschutzes der Arbeiter
und den Wirtschaftsinteressen der Unternehmen sollen die
Technischen Richtwerte je nach Stand der Technik grund-
sätzlich unterschritten werden.



-67-

In der Genehmigung werden drei Grenzwerte benannt:

1. Der geltende Grenzwert für Asbestfeinstaub in der Arbeits-
halle, 2 mg/m3. Auf der Anlage darf nur Asbestzement mit
maximal 15 % Asbestgehalt verarbeitet werden.

2. Die Emissionsbegrenzung in die Atmosphäre von 0,5 mg/m3
(unter Nebenbedingungen wie Schornsteinhöhe u.a.).

3. Die Leistungswerte der Filteranlage, die nur ein Drittel
der Technischen Richtkonzentration an der Austrlttsstelle
erreichen dürfen, sofern die Filteranlage im Umluft- oder
Teilumluftverfahren betrieben werden soll. Diese Werte sind
veränderten Arbeitsschutzvorschriften oder Bestimmungen der
Berufsgenossenschaften anzupassen.

Die Arbeitshalle kann entweder durch Frischluft oder Rückfüh-
rung gefilterter Luftobeltiftet werden. Auch an der Aus-
trittsstelle der zugeführten Luft darf der geltende TRK-Wert
nicht überschritten sein, d.h. daß be~ Asbeststaubbelastung
der Außenluft oder Rückführung der gereinigten Abluft die
hier enthaltenen Asbeststäube >berücksichtigt werden müssen.,
Die Filteranlage muß in jedem Fall im Umluftverfahren so aus-
gelegt sein, daß bei der Mischung der verbleibenden Hallen-
luft mit der gereinigten zurückgeführten Luft geltenden TRR-
Werte nicht überschritten werden dürfen.

Die summarischen Berechnungen der Leistung der Filteranlage
(S. 101) legen darf daß die im Umluftverfahren in die Halle
entlassenen Asbestfeinstäube pro Stunde gemessen auf das Hal-
lenvolumen den TRK-Wert weit unterschreiten. Im Genehmigungs-
.verfahren wird deshalb auch festgestellt, daß

lider Technische Richtkonzentrationswert für Neuanlagen (TRGA
102 vorn Oktober 1980) nicht erreicht wird" (siehe S. 102).
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Im Genehmigungsverfahren wird aber lediglich der Naóh
weis verlangt, daß der geltende Grenzwert nicht über-
schritten wird. Für die Verminderung des Risikos einer
Gesundheitschädigung durch einen Arbeitsstoff sind vor allem
die lokalen Konzentrationen in der Atemluft wichtig. Diese
lokale Konzentration wird zusätzlich durch technische und
arbeitshygienische Parameter bestimmt, etwa die Effektivität
der' Absaugeinrichtung an der Schneidsteile, Luftströmungen
usw. Ganz wesentlich sind aber auch die Einhaltung arbeits-
hygienischer Maßnahmen wie das regelmäßige Entstauben der
Arbeitskleidung und der Haare. Angaben zu den lokalen Varia-
tionen wurden im Genehmigungsverfahren nicht gemacht~

Bei der Darstellung des Lärmproblems konnten wir aus den
schriftlichen Unterlagen nur vermuten, daß der "Stand der
Technik" eine Minderung des Lärms an den Arbeitsplätzen be-
deuten könnte (11). Beim TRK-Wert wird im Genehmigungsbescheid
selbst Bezug genommen auf eine technisch fortgeschrittene An-
lage, die berufsgenossenschaftlich zugelassen ist. Im Geneh-
migungsbescheid wird dennoch nur der Nachweis des festgesetz-
ten Grenzwerts verlangt.

Zeitliche Sicherung des gesundheitsgerechten Funktionierens
der Anlage

Anlagen mögen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme allen Sicher-
heitsanforderungen entsprechen - aber wie steht es damit
nach einigen Jahren? Unzureichende oder unsachgemäße Wartung,
Abnutzung und veränderte Beanspruchungen aus geänderten Pro-
duktionsvorgängen oder geringfügig veränderte' Ersatzteile'
können das gesundheitsgerechte Funktionieren über lange
Jahre hin gefährden. Gerade bei Stoffen, wie dem feinsten
Asbeststaub mit sehr langen Latenzzeiten (s. Anhang III,
Nr. 4) d eœ Erkrankung, der unmittelbar kaum noch
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belästigend wirkt, muß der Verschleiß der Arbeitsschutzan-
lagen verhindert werden, denn die Genehmigungen werden unbe-
fristet erteilt1~

Dlie Analyse des Genehmigungsbescheides für die Firma Marie
Dorothee und die dort vorgeschriebenen Fristen führt zu der
Frage, ob sie ausreichen, die Parameter" die die Prin- . '
zipien des kontrollierten Einsatzes von Schadstoffen garan-
tieren sollen, ausreichend zu kontrollieren. (vgl. S.93.)

Ve~gleicht man die relativ kunzen Fristen von 2 Jahren für
Garantien, 5 Jahren für Wartungsbücher oder Meßprotokolle
und 12monat.igen Meßin tervallen mit den langen Latenzzeiten
der asbestbezogenen Berufskrankheiten e.í.nerseí.t.aI den kurzen
Expositionszeiten andererseits, so stellt man eine gewisse
Diskrepanz fest.
Hier können nicht einmal die Grundlagen für epidimiologische
Studien gesammelt werden, die die Asbestindustrie als Grund-
lage für verschärfte Kontrollen vorschlägt. (12)
Diese 6~nehmigungsfristen sollten unserii Auffassung
nach deshalb unter technischen und medizinischen Gesichts-
.punkten diskutiert werden ..

'. ' : '

Ergebnisse

Der kleine Berliner Betrieb mußte, durch berlinpolitische Fak-
toren bedingt, unter zeitlichen Restriktionen einen Umzug
seiner Produktionsstätte auf ein neues Gelände planen. Die
Unternehmensleitung sah sich einer Fülle von zuvor nicht er-
kannten Forde'rungen aus rechtlichen Regelungen des Umwel t-

1 Eine Neugenehmigung muß beantragt werden, wenn die Anlage
mehr als 3 Jahre nicht benutzt wurde. Für die Umluftanlage
wird ausdrücklich eine Anpassung an neue Arbeitsschutz-
und berufsgenossenschaftliche Vorschriftten vorgeschrieben.

---~ ~~~~-~- ~
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schutzes und des Arbeitsschutzes gegenüber. Die Notwendig-
keit, Arbeitsplätze in Berlin zu erhalten, gleichzeitig
die Umweltpolitischen Forderungen der öffentlichkeit zu be-
ruhigen und den Umweltschutz- und Arbeitsschutzregelungen zu
entsprechen, führte aus der Sicht von Behörde und Betrieb zu
einer hohen Interaktion in der Planungsphase. Die Frage nach
der betriebswirtschaftlichen Bedeutung der Arbeitsschutzko-
sten kann in dieser Fallstudie nicht beantwortet werden. Im
Interviewerfuhren wir lediglich, daß der Betriebsich nicht
von sich aus zu einer Unterschreitung von Grenzwerten bereit
erklären würde, die dann den Charakter einer,Auflage erhiel-
ten. Wichtiger als betriebswirtschaftliche Kostenrechnungen
für alternative Arbeitsschutzmodelle sind im vorliegenden
Fall wahrscheinlich die Kosten für die Dauer des planungs-
verfahrens selbst. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Ge-
'nehmigungsbehörden und dem für Industrieansiedlungen zustän-
digen Senator für Wirtschaft soll deshalb angestrebt we~den.

Der Betrieb hatte keinen Betriebsrat. Obwohl die unmittelba-
ren Interessen der Arbeitnehmer durch die Umsiedlung und
durch die Neugestaltung der Arbeitspl~tze betroffen waren,
bildete sich keine Interessenvertretung nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz heraus. Die Gewerbeaufsicht ist zur Zusam-
menarbeit mit dem Betriebsrat verpflichtet. W.ir fragen, ob
das auch die Anregung zur Gründung eines Betriebsrates bein-
haltet.

Die Analyse der Genehmigungsunterlagen zeigt, daß die Gewerbe- !

aufsi.cht - gestützt auf ein Verwaltungsgerichtsurteil - Er-
messensspielräume enginterpretiert und daß offenbar auch der
Begriff des "Standes der Technik" in bezug auf geschriebene
Regelungen und nicht technische Möglichkeiten interpretiert
wird. Doch sind allein durch die Durchsetzung der geltenden
Vorschriften,die den Arbeitsschutz insgesamt ja verbesser-
ten, die Arbeitsbedingungen verbessert worden. Dieser Fall
zeigt, daß die Mitwirkung bei der Gestaltung neuer Arbeits-
plätze im Genehmigungsverfahren Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen bietet. In Berlin werden jährlich
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etwa 120 Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmisions-
schutzgesetz abgewickelt, etwa 50% davon nach dem förmlichen
Verfahren, d.h. also unter Beteiligung der öffentlichkeit.
Eine intensivere Diskussion auch des Arbeitsschutzes im
öffentlichen Verfahren könnte eine positive Beeinflussung der
Qualität der Arbeitsplätze zur Folge haben.

------~--
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L I T E R A T U R H I N W E I S,E

Folgende Kurzangaben (in Großbuchstaben) werden in den
Anmerkungen benutzt:

ARBEITSSTOFFVERORDNUNG:
Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoff~
verordnung - ArbStoffV) vom 29. Juli 1980 (BGBI 1, S. 1071).
In der Fassung vom 12.11.1980 (BGBI 1, S. 2069).

BEGRUNDUNGEN:
Deutsche Forschungsgemeinschaft:
Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründungen der maxima- , ,
len Arbeitsplatzkonzeritrationen¡
Verlag Chemie, Loseblattsammlung

BGA 2/78:
Bundesgesundheitsamt, bga-Berichte: 2/78
F. Griepentrog, H. E. Haller, L. Laskus, H. G. Moll,
H. Uehlecke, U. Wosing-Narr:
Asbest in der Umwelt/Belastung und Bewertung
2. Auflage, Dietrich Reimer Verlag Berlin, 1978

BGA 4/81:
Bundesgesundheitsamt, bga-Berichte: 4/81
K. Aurand und W. Kierski:
Gesundheitliche Risiken von Asbest - Eine Stellungnahme
des Bundesgesundheitsamtes
Dietrich Reimer Verlag Berlin, 1981

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ:
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG -)
vom 15. März 1974 (Bundesgesetzblatt - BGBI. - I, S. 721,
1193/Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin - GVBl. -
S. 648, 138B), wurde zuletzt' geändert durch Gesetz vom
28. März 1980 (BGBI. I, S. 373/GVBl. S. 746)

DIW'81:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover
und Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin:
Untersuchungen über Angebot und Nachfrage mineralischer
Rohstoffe XV: Asbest
stuttgart, August 1981

HEINEN:
Heinen/TentropjWienen/Zerlett
Komm'e'n't'arzum medizinischen und technischen Arbei tsschutz

. ,

Loseblattsammlung,
Kohlhammer Verlag
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BVBG 80:
Bauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V.:
Tagungsbericht Asbest:
ASbest/Gesundheitsgefahren/Schutzmaßnahmen/Verwendungs-
beschränkungen/Ersatzstoffe
Veranstaltung des Bauptverbandes der gewerblichen Berufs-
genossenschaften ~ 6./7. März 1980, Bonn (1980)

KRAUSE/PILLAT/ZANDER:
Krause/Pillat/Zander
Arbeitssicherheit - Handbuch für die Unternehmensleitung,
Betriebsrat und Führungskräfte,
Loseblattstammlung,
Rudolf Bauffe Verlag¡ Freiburg i. Br.

MAK:
Senatskommi.ssion zur Prüfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft:
Maximale Arbeitsstoff-Konzentrationen, (lfd. Jahr),
Bann (lfd. Jahr)

SPINNARKE/SCHORK:
Spinnarke, J./Schork, G.:
Arbeitssicherheitsrecht,
Lopeblattsammlung,
CF Mül.ler Juristischer Verlag I Heidelberg/Karlsruhe

aBA 10/78:
Umweltbundesamt-Materialien 10/78:
E. Pöschel, R. König, R. Haag, U. Roth, W. Weisser
(Batelle Institut Frankfurt a. M.):
Urnweltrelevanz künstlicher Fasern als Substitut
für Asbest,
Erich Schmidt Verlag Berlin

UBA 7/80:
Umweltbundesamt-Berichte 7/80:
Luftgualitätskriterien. Umweltbelastung durch Asbest und
andere faserige Feinstäube,
einzelne Autoren der jeweiligen Kapitel sind in den An-
merkungen angegeben,
Erich Schmidt Verlag Berlin (1980)

WVA:
Wirtschaftsverband Asbest e. V. 1980:
Geschäftsbericht für das Jahr 1980,
6000 Frankfurt am Main, OberscheIder Weg 2'- 4
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ANMERKUNGEN

I. Arbeitsschutz bei gefährlichen Arbeitsstoffen

1 Ein Vergleich der technischen Eigenschaften von Asbest
und seinen Ersatzstoffen für verschiedene technische
Zwecke findet sich in LOHRER, W., und POESCHEL, E.,
Ersatzstoffe für Asbest - E'ins'atzmöglichkeiten, gesund-
heitliche Bedeutung, HVBG 80, S. 112-124 (s.S. 73).

2 Die Berufsgenossenschaften sind aufgrund der Reichs-
versicherungsordnung nach Gewerbezweigen gleicher oder
verwandter Art organisiert und übernehmen für die Un-
ternehmer die Private Haftpflichtversicherung.
Innerhalb der"Berufsgenossenschaften sind die
B~triebe nach Gefahrenklassen eingeteilt, die die Höhe
der zu entrichtenden Beiträge bestimmen~ Je nach Stand
d.esArbeitsschutzes kann die Berufsgenossenschaft ein-
zelnen Unternehmen Zuschläge oder Nachlässe auf die
nach Gefahrenklasse und Zahl der Arbeitnehmer zu erhe-
benden Beiträge auferlegen.

3 In der Bundesrepublik sind die Gewerbeaufsichten nach
Ländern mit unterschiedlichen Organisationsformen und
Namen organisiert. Im Land Berlin nimmt sie das Landes-
amt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit wahr.
Adresse: An der Urania 4 - 10, 1000 Berlin 30
Der Umweltschutz wird im Land Berlin vom Senator für
Stadtentwicklung und Umweltschutz wahrgenommen.
Adresse: An der Urania 10 - 14, 1000 Berlin 30
Dies ist auch die genehmigende Behörde in diesem Ver-
fahren.

4 Dieser Gesichtspunkt ist beim Ersatz von Arbeitsstoffen
entsprechend der Arbeitsstoffverordnung Anhang II (krebs-
erzeugende Arbeitsstoffe) wichtig, da der Unternehmer
immer geltend machen kann, daß es keinen Arbeitsstoff mit
den gleichen technischen Eigenschaften zu den gleichen
wirtschaftlichen Bedingungen geben wird.

5 HUCKE, J., ULLMANN, A., Konfliktregulierung zwischen
Industriebetrieb und Vollzugsbehörde bei der Durchset-
zung regulativer Politik. In: Implementation politischer
Programme. Empirische Forschungsberichte, hg. von R.
MAYNTZ. Neue Wissenschaftliche Bibliothek (1980)I

S. 105-126.
6 Deutscher Bundestag, Bericht der Bundesregierung über

den S'tandder Unfallverhütung und des Unfallgeschehens
in der Bundesrepublik Deutschland (Unfallverhütungsbe-
rieht). Drucksache 8/3650 vom 8.2.1980.
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7 Kritik der Unfallstatistik vgl. Anhang III Nr. 4.
8 OI'TO, H.: .

Zur Epidemiologie des berufsbedingt.em Mesothelioms in
der Bundesrepublik Deutschland, in: HVBG 80, S. 49/50
Seit 1973 wird ein Forschungsprojekt gemeinsam mit dem
Staubforschungsinstitut beim HVBG durchgeführt, aus
dem sich neben methodischen Vorschriften zum Nachweis
von Mesotheliom auch eine Umfrage unter Pathologen
ergab. Otto weist ausdrücklich auf die Schwierigkei-
ten epidemiologischer Untersuchungen dieses Problems
hin. Sie liegen in der langen Verursachungszeit, in
fehlenden Berufsanamnesen, Betriebsgeschichten und
Belastungsdaten und im Datenschutzgesetz.
Das Mesotheliom sei in wenigen Jahren mit Abstand der
häufigste Berufskrebs geworden,.d.och verlangt Otto
eine vorsichtige Extrapolation seiner Daten aus metho-
dischen Gründen. Bei "Spontan"-Erkrankungen vermutet

~e_.reineweitere NCl'xe.- -.-.~ ~ . ,

9 Vgl. dazu die Ausführungen des DGB-Vertreters auf der
Anhörung zum Entwurf des Chernikaliengesetzes am
3./4.3.1980, S. 265 (Bundestagsausschuß) .

10 Solche Analysen werden anhand von Krankenkassendaten,
Sierbedaten und anderen nicht direkt arbeitsplatzbezo-
genen Untersuchungen durchgeführt, wobei nach Industrie-
zweig oder Beruf/Tätigkeit klassifiziert wird. KAMINSKI,
R. und SPIRTASp R., Industrial Characteristics of
Persons report.ing morbidity during the health interview
surveys conducted in 1969-1970, NIOSH, USA (1980) I

research report.
11 Extent-of-exposure surveys des National Institute for

Occupational Safety and Health, USA (NIOSR).
12 HENSCHLER, D., Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen -

Grundlagen, Entwl,c'klung,Berechnungsmodell , in: Wissen-
schaftliche' Grundlagen zum:Schutz vor Gesundhei tsschä-
den am Arbeitsplatz, hg. von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft 1981 f S. 29-40.

13 KÖHLER, B.M., Schadstoffkontrolle am Arbeitsplatz,
Manuskript.

14 Der Ausschuß für gefährliche Arbeitsstoffe (AgA) is-t
ein Beratungsgremium des Bundesministers für Arbeit
und Sozialordnung. Zusammensetzung und Aufgaben sind
in § 27 der ~Vèrordnung libergefährliche Arbeitsstoffe"
(Arbeitsstoffverordnung - ArbStOffV) geregelt. Er be-
rät den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in
technischen Fragen, ermit~elt den jeweiligen Stand von
Wissenschaft, Technik und Medizin und schlägt entspre-
chende Vorschriften vor. Der Ausschuß setzt sich zu-
sammen aus: 7 Gewerkschaftsvertre'tern, 7 Kap.italvertre-
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tern in spezifizierten Funktionen, 4 Vertretern der Ge- i
werbeaufsichten der Länder, 3 Vertretern der gesetzlichen
Unfallversicherung und 7 Vertretern der Wissenschaft mit
spezifizierten Aufgabenbereichen. (SPINNARKE-SCHORK 31.2-4,
14. Lieferung). . ,,'. ,', ' ' ' '.'
samml.unçen der Vorschriften' finden sich u , a. in HEINEN
oder KRAUSE,PILAT,ZANDER (s.S. 72 und S. "73).
Die hessische Gewerbeaufsicht gründete z.B. eine Zentral-
stelle für gefährliche Arbeitsstoffe (vgl. Anmerkung
II, 11).

15 Ersatzstoffe vgl. DIW 81, S. 138-141.
16 BEGRÜNDUNGEN. Das Zitat ist dem Vorwort zur ersten Liefe-

rung entnommen.

.' ,"

17 In der technischen Richtlinie für gefährliche Arbeits-
stoffe (TRgA 102) Ausgabe Juli 1980, Bundesarbeitsblatt
1980, Heft 10, S. 102 zitiert nach~
SPINNARKE-SCEORK¡ im«Abschnitt 65.4-1' heißt es
dazu: .
"Für die Festlegung der Höhe der TRK-Werte sind maß-
gebend:
- die Möglichkeit, die Schadstoffkonzentrationen im

Bereich der TRK-Werte analytisch zu bestimmen,
- der derzeitige technische Stand der Verfahrens- und

lüftungstechnischen Maßnahmen unter Berücksichtigung
des in naher Zukunft technisch erreichbaren,

- das vorliegende arbeitsmedizinische Erkenntnisse den
TRK-Werte nicht entgegenstehen."

Da die Deutsche Forschungsgemeinschaft ausdrücklich das
Erkrankungspotential dieser Stoffe hervorhebt, ist Satz
3 der Bedingungen nie erfüllt. Der Schutz der Arbeit-
nehmer wird also den Bedingungen von 1 und 2, d. h. der
Entwicklung der Mess- und Verfahrenstechnik überlassen.
TRgA 400, Anleitung zur Beurteilung der gefährlichen
Eigenschaften von Stoffen und Zubereitungen¡ SPINNARKE-
SCHORK 31.3-1.

18 Text des Chemiegesetzes siehe HEINEN, S. 72.

19 Z.B. den Technischen Richtlinien (TRgA) und den Anhängen
zur ARBEITSSTOFFVERORDNUNG¡ vgl. HEINEN.

20 Der Hessische Sozialminister, Kontrolle gefährlicher Ar-
beitsstoffe.
Schwerpunkte der Hessischen Gewerbeaufsicht 1980 zu krebs-
erzeugenden Arbeitsstoffen.
Bericht des hessischen Sozialministers (1981).
Vgl. Anhang III, Nr'. 4.
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21 Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie, Heidel-
berg. Prograrrmzur KontrollekrebserzeugenderArl::eitsstoffe.

22 Vgl. Anmerkung 11.
23 VOLKHOLZ, V., u.a., Belastungsschwerpunkte und Praxis

der Arbeitssicherheit, der Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung (1977).

24 Besonders bei Asbest vgl.:ROBOCK, K., Referenzmethode
zur Messung von Asbeststaubkonzentrationen, HVBG 80,
• 96.

Ders. :
Präventivmaßnahmen im Grenzbereich zwischen Arbeits-
platz und Umwelt~.Vortrag auf der 37. Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie,
symposium, faserförmige Stäube in der Umwelt, 30.9. -
4.10.1979 in Berlin, Zitiert nach der Kurzfassung.
Vgl •.auch Tabelle 11

K. S~UruTY: "Es werden zwar seit etwa 1950 ständig in
der Asbestindustrie am Arbeitsplatz, seit 1960 in der
AuBenluft und seit 1970 im Trinkwasser und in Getränken
Asbestfasern gemessen, aber die benutzten Meßverfahren
befinden sich immer noch in einem Entwicklungsstadium,
das noch bis 1985 oder sogar bis 1990 andauern könnte •
... Es ist zwar heutzutage möglich, mit Hilfe der mo-
de·rnen, physikalischen Methoden der analytischen Chemie,

• "(f)'_ C'I e e ~ ~ ~ .... e. G e ~ fi Il'! e (il. I:!) o ~ GI 9 e «¡- «I ~ ".~. 06 * • e e-e- G' ~"'6?,;...,.Cl ~-'0 ~ Co 4,· ... a··¢;'~. e Cl': <t' ~ €I,(f re la tiv
zuverlässige und. sehr empfindliche Messungen und Analy-
sen von sehr feinen Fasern durchzuführen. Finanzieller
Aufwand für die Auswertu~g einerSProbe ist aber sehr
hoch (etwa im Bereich 10 bis 10 DM oder noch mehr) ."i
in UBA.7/80.
SCHÜTZ, A. und COE!ŒN, w.:
Grenzwerte für Asbest, Kriterien zur Feststellung der
Einwirkung, meßtechnische überwachungfür Betriebe; in:
HVBG Asbest 80; .
vgl. Anmerkung II, 337 UBA 7/80 (S. 73), S. 117-137 und 137-140.

2S ARBEITSSTOFFVERORDNUNG.
26 Der Unternehmer ist verpflichtet, die Arbeitnehmer über

Gesundheitsrisiken aufzuklären (ARBEITSSTOFFVERORDNUNG) •
27 Verwendungsverbote der krebserzeugenden Arbeitsstoffe

der Gruppe I (sehr stark gefährdend) existieren für
Stoffe, lIfürdie ein anderer Stoff, der nicht oder weni-
ger gefährlich ist, vorhanden ist'~(Arbeitsstoffverord-
nung, Anhang 2 § 1.3 (2))., In 1.3 (3) wird festgelegt,
daß bei Arbeitsstoffen der Gruppe 2, zu denen Asbest
z. Z. noch gehört, die Genehmigungsbehörde die Verwendung
des Arbeitsstoffes untersagen kann, wenn ein "anderer
nicht oder weniger gefährlicher Arbeitsstoff mit den
kennzeichnenden Eigenschaften vorhanden ist und keine
unverhältnismaßige Härte entstehen würde".
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28 Arbeitsstoffverordnung und Anhänge.
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.
Technische Richtlinien für gefährliche Arbeitsstoffe.
Es ist beabsichtigt, eine systematische Sanunlung heraus-
zugeben, die den sicherheitstechnischen~ arbeitsmedizi-
sehen und hygienischen Stand darstellen soll.

29 Technische Richtkonzentrationen, Emissionswerte, Maximale
Arbeitsplatzkonzentrationen. KRAUSE/PILAT/ZANDER.

30 Technische Richtlinie zur Messung von Arbeitsplatzkon-
zentrationen gefährlicher Arbeitsstoffe.

31 Merkblätter zur Berufskrankheitenverordnung. HEINEN
32 Berufsgenossenschaftliche Grundsätze (G) zur Untersuchunggefährdeter Arbeitnehmer.

Einwirkungsdefinitionen sind in der Technischen Richt-
linie gefährlicher Arbeitsstoffe niedergelegt., TRgA 101 I

SPINNAP~E-SCHORK. HEINEN.
33 Berufsgenossenschaften in Verbindung mit Krankenkassen

und Sozialversicherung nach Berufskrankheitenverordnung.
Vgl. auch HEINEN.

34 Jedes Gewerbe muß gemeldet werden und kommt so in das
überwachungskataster der Gewerbeaufsicht.

35 Z.B. die berufsgenossenschaftliehe gebrauchsmustergeprüf-
ten Geräte; die Marktzulassung von Arzneimitteln und von
auf den Markt kommenden Chemikalien nach dem Chemikalien-
gesetz.

36 Der "Stand der Technik" ist ein wichtiges Arbeitsschutz-
konzept in vielen Arbeitsschutzregelungen. Dieses Konzept
soll die technische Weiterentwicklung mit einer eher
schwerfälligen Weiterentwicklung der,Regelungsstruktur ver-
mitteln. Praktisch wird die Interpretation des "Standes
der Technik" zum jeweiligen Zeitpunkt zwischen der Gewer-
beaufsicht, dem Betriebsrat und der unternehmensleitung
ausgehandelt.

37 Zu unterscheiden ist ein Verursachungsmodell, das sich
auf das Verhalten einer einzelnen Faser irofeinsten
Lungengewebe und die Reaktion des Körpers auf diese Faser
bezieht, und der Nachweis der ausgelösten Erkrankungen
in der allgemeinen Bevölkerung mit epidemiologischen
Verfahren. Siehe die entsprechenden Abschnitte in
aBA 7/80, BGA 2/78, BGA 4/81 (s.S. 73), besonders
WOITOWITZ, H.-J., und ROEDELSPERGER, K., Asbeststaub als
Ursache bÖsartiger Erkrankungen, in: HUBG 80, S. 16-23.

38 DOBBERTIN, S., Zusammenfassung und Wertung, in: UBA 7/80,
S. 408.

39 entfällt
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40 17-Punkte-Programm des DGB gegen ASbestkrebs in der
Arbeitswelt; ,
folgende Forderungen sind enthalten:
schrittweiser Verbot von Asbest¡ zwingender Ersatz
von Asbest durch ungefährliche oder weniger gefährliche
Stoffe; Aùsschluß jeglicher Staubeinwirkung durch ver-
fahrenstechnische Maßnahmen; Einstufung von Asbest in
die Gruppe der sehr stark gefährdenden Krebsstoffe
der Arbei tsstoffverordrnmg¡Senkung des Grenzwertes für
Asbeststaub um das 10fache gegenüber der geltenden
Regelung; Erfassung aller gefährdeter Arbeitnehmer¡
Information aller Arbeitnehmer und aller Arbeitgeber
über die gesundheitlichen Gefahren durch Asbeststaub
und über die Anwendung von Schutzmaßnahmen¡ uneinge-
schränkt"e Anerkennung asbestverursachter Lungenkrebs-
erkrankungen als Berufskrankheit.
(Brief von Gerd Muhr an das Bundesarbeitsministerium
v , 5. 2. 1981) ,
Karl-Heinz Janzen forderte am 19. 11. 1981 auf einer
Arbeitsschutz-Tagung der IG_~Metall:
Krebserregende Arbeitsstoffe müßten durch ungefährliche
oder zumindest durch weniger gefährliche Stoffe ersetzt
werden. Sicherheitstechnische Maßnahmen sollten die
Ge.fährdung der Arbeitnehmer durch Schadstoffe so weit
wie möglich ausschließen. Einfache Meß- und überwa-
chungssysteme seien zu entwickeln. Die Humanisierungs-
forschung müsse .... zum Erkennen des bestehenden Ge-
sundheitsrisikos und. der Entwicklung von ungefährlichen
Ersatzstoffen beitragen: ·Asbest sei nur eine von 75
krebserzeugenden Arbeitsstoffen. (Pressedienst der
IG-Metall v , 19. 11. 1981 )

Der geschäftsführende Vorstand der IG-Chemie-Papier-
Keramik veröffentlichte eine St"ellungnahme zur Gesamt-
problematik Asbest am 23. 2. 1981. Folgende Punkte
sind enthalten:
1. Dort¡wo der Ersatz von Asbest kurzfristig nicht

möglich ist, muß eine verstärkte Arbeitsschutzkon-
trolle vorhandener und weiterer technischer und or-
ganisatorischer Maßnahmen eine Gefährdung der Ar-
beitnehmer und der Bevölkerung ausschließen¡ weiter
ist der Grenzwert für Asbeststaub am Arbeitsplatz
sowie in den Emissionsgrenzwerten senken; der As-
bestgehalt von Produkten ist zu senken¡ aus be-
schäftigungspolitischen Gründen muß vor allem der
Einsatz von Ersatzstoffen durch die jetzigen Her-
steller von Asbestprodukten angestrebt werden.
Ein Katalog von Einzelmaßnahmen ergänzt diese For-
derungen. (Ersatzstoffregister, Verwendungsbeschrän-
kungen, verbesserte Berufskrankheitendokumentation,
Erweiterung der Berufskrankheiten-Definition, Früh-
erkennung und Therapie von asbestbedingten Krebs-
erkrankungen und unverzügliches Handeln)
Vgl. Nachtrag S. 133ff.
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41 . Anlage III des DIW-BERICHTS gibt eine Liste von 6 Pro-
jekten zur Entwicklung von Substitutionsprodukten für
Asbest, die im Zeitraum von 1976 - 1983 aus Mitteln
des BMFT mit extra 4,8 Mio DM gefordert wurden.
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Arbeitund Sozialordnung t.eilt am 10. Dezember
1980 in der Fragestunde des Deutschen Bundestages mit,

"daß zum Schutz VOli Schäden durch Asbest im privaten
Bereich breit angelegte Forschungsvorhaben darauf ab-
zielen, die Gefährdung durch Asbeststoffe~ auch soweit
sie den privaten Bereich berühren, dadurch aufzuheben,
daß Ersatzstoffe eingesetzt werden. Er teilt mit, daß
allein im Bereich"Humanisierung des Arbeitslebensll
derzeit 13 Forschungsvorhaben laufen.
Plenarprotokoll 9/9 S. 255 (D). s í.ehe auch S. 136.

42 KÖHLER, B.M., Schadstoffe am Arbeitsplatz.Ergebnisse
einer umfrage. Manuskript.

43 STRAS'SBURG, H., Praktische Erfahrungen bei der Einfüh-
rung von Ers~tzstorfea fürAs5¡st. In: s1cher ist
sicher, 7/8 (1981), S. 364-375. In einem Z'weijahres-
programm wurden 95 % des im Werk vorhandenen oder ver-
wendeten Asbests ausgetauscht. Die Verwendung von Asbest
bedarf der Zustimmung des Betriebsrats.

44 Auskunft. des zuständigen Referats beim Senator für
Stadtentwicklung und Umweltschutz vom 05.02.1983. Im

·för.mlichen Verfahren (etwa 50 %) ist die öffentlich-
...keit beteiligt und auch der Arbeitsschutz wird mit-

geprüft. Im vereinfachten Verfahren ohne Beteiligung
der öffentlichkeit erhält das Landesamt·für Arbeits-
schutz lediglich eine Mitteilung der Teilgenehmigung

45 Berufskrankheiten-Ve.rordnung in der Fassung vom 8.12.1976
siehe HEINEN. Anlage 1 enthält das Verzeichnis der an-
erkannten Berufskrankheiten.
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II. Der Schadstoff in dies~ Genehmigungsve-rfahren: Asbest

1 British Society for the Social Responsibility of Scien-
tists I Asbestos Killer DUst London 1979: tilt is now said
to end' up in more than three thousand productsll
CIW-Studie, S. 119: lIAsbestfasern werden zu einigen Tau-
send Erzeugnissen verarbeitet, die in allen Bereichen
der industriellen Produktion eingesetzt werden. II

2 DIW-Studie, S. 124-125.
3 CIW-Studie, S. 128.
4 CIW-Studie, S. 128; Pappen und Papiere werden vorwiegend

für Dichtungen eingesetzt.
5 Den Materialfluß von ASbestprodukten durch verschiedene

Industriezweige zeigt Tabelle 55, DIW-Studie, S. 133,
für das Jahr 1977 in Japan.

6 Der Mechanismus der Ablagerung und des Verhaltens in
der Lunge sind beschrieben: UBA 7/80, Biologische Wir-
kungen, S. 267-284, Autor: J. Bruch.

7 VERSEN r P., B'erufsbedîngte Erkrankungen im Bereich der
gewerblichen B'eruf'sg6nossenschaften I HVBG 80, S. 24-36.
Nach den Ergebnissen der Berufskrankheitenanalyse und

_ anderen neuexen Befunden ist ein stark erhöhtes Risiko
der Raucher wieder fraglich geworden (vgl. dazu auch
S. 50). Die Erkrankungshäufigkeiten (=100%) waren wie
folgt verteilt: 57,2 % über 10 Jahre Raucher, 5,2 % unter ,
10 Jahre Raucher, Nichtrauche'r 25,2 %, keine Angabe 32,5 %.

Eine Untersuchung des BMFT schätzte die Zahl der Ar-
beitnehmer in der Bundesrepublik, die beruflich dau-
e~nd oder gelegentlich mit Asbest in Berührung kom~
men, auf 840 000 ein. Cavon sind etwa 45 000 in der
eigentlichen asbestverarbeitenden Industrie beschäf-
tigt;
Mitteilungen des BMFT Z 7255 E vom Februar 1981
zitiert nach: LOHRER, W.:'
Luftbelastung durch Asbest und andere faserige Stäube,'
Staub, Reinhalt. Luft 41 (1981) I Oktober 1981
KONSrrANTY, R., Dunkelziffer asbestbedingterErkrankun-
gen, in: HVBG 1980, S. 53-55.

9 DOBBERTIN, S., zusammenfassung und Wertung, DBA 7/80,
S. 407.

8

Ein Asbestwirtschaftsverband hatte vom Umweltbundesamt
und einem seiner Mitarbeiter verlangt, daß folgende
Behauptungen nicht mehr aufzustellen oder zu verbrei-
ten seien:
1. daß bei asbestbedingten Bronchialkrebs mit etwa

4000 Toten jährlich inder Bundesrepublik zu
rechnen sei;
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2. daß die Zahl der asbestbedingten Tumoren seit Jahren
ansteige;

3. daß ein Krebsrisiko auch für die Allgemeinheit an-
genommen werden müsse, da durch den stetigen jähr-
lichen Verbrauch von Asbestprodukten die Gesamt-
belastung der Umwelt ständig steige, und

4. daß aufgrund der bisherigen epidemiologischen Ergeb-
nisse das Mesotheliom überschlägig als 1 : 5 Indika-
tor für die Abschätzung des gesamten aSbestbedingten
Tumorrisikos angesehen werden müsse.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte den Antrag einer
einstweiligen Anordnung abgelehnt, wie durch das Ober-
verwaltungsgericht bestätigt wurde. Geschäftszeichen
OVG 1, S. 22 - 81 / VG 14, A 80.81

10 Siehe Anmerkung 1,24.

11 BUNDE'S'IMMISSIONSSCHUTZGESETZ, s.S. 72.
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ, 4. Verordnung.
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ, 9. Verordnung zur Durch-
führung (Grundsätze des Genehmigungsverfahrens) .

12 Vgl., Anmerkung 1,20

13 Gewerbeaufs,ichtsamt Bremen,
Porkstraße 58-60
2800 Bremen 1:
Arbeitsbedingungen in asbestverarbeitenden Betrieben
(1981).

14 Die Asbestindustrie ist in zwei V~rbänden organisiert:
Wirtschaftsverband Asbestzement e.V., Postfach 110620,
1000 Berlin 11 (WVAZ) i

Der Wirtschaftsverband Asbest e.V., Oberschälder Weg 2-4,
6000 Frankfurt am Main 50 (T/'NA).

15 DIW-Studie, S. 105. Für die Lebensdauer ist folgen-
de Schätzweite angegeben: Bei einer Steigerung des
Weltverbrauchs von 2,4 - 6,0 % ist die Lebensdauer
der bekannten Asbestvorräte 20 - 15 Jahre.
Ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen ge-
setzlicher Regelungenüber den Umgang mit Asbest wird
vom Verbrauch von 5 Mio. t im Jahre 1979 auf 5,6 Mio.
t im Jahre 1985, 6,2 Mio. t im Jahre 1990 und 6,6 Mio.
t im Jahre 1995 geschlossen. (S. 1)

16 Asbestinstitut für Arbeits- und Umweltschutz e.V.,
Görlitzer Straße 1, 4040 Neuss;
zur Entwicklung des Instituts vgl. auch Die Zeit vorn
31.8.1979: W. Faigle, "Fasern zum Fürchten, die betroffene
Industrie gründete ein Asbest-Institut". Mitglieder des
Vereins und des Vorstandes sind auch Gewerkschaftsvertreter.
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17 LASKUS, L.; BGA 2/78; sowie Anmerkung I,36. Siehe auch
Anmerkung I,24.

18 Pressekonferenz vom 20. März 1980 des Asbestinstituts
für Arbeits- und Umweltschutz e.V., Neuss. Die Jahres-
versammlung 1981 des Wirtschaftsverbandes Asbestzement
stellt fest, daß ohnehin ständig Ersatzstöfforschung be-
trieben werde (FRANKFURTER RUNDSCHAU v. 20.6.81).

19 Internationaler Metall-Gewerkschaftsbund,Aktionsprogramm
gegen die Gefahren von Asbest. Es wird der stufenweise .
Ersatz von Asbest verlangt.
KONSTANTY, R., Dunkelziffer asbestbedingter Erkrankungen,
HVBG 1980, S. 53-56.
VgI. auch Anmerkung I,40.

20 Antrag der Fraktion der Alternativen Liste zum Verwendungs-
verbot des Werkstoffs Asbest bei öffentlichen Bauten,
(1981), CrS 9/182.

21 17. Umweltministerkonferenz am 26./27.11.1981 in Berlin;
Konferenz der Wirtschaftsminister v: 3.12.1981.

22 TAGESSPIEGEL v. 25.11.1981; WAHRHEIT vom Dezember 1981¡
FRANKFURTER RUNDSCHAU vO 23.11.81; TAGESSPIEGEL vO 24.
11.1981; Pressemitteilung des Plattenherstellers.
Wirtschaftsverband Asbestzement e.V. (WVAZ), Presseinfor-
mation vom 10.2.1982: Innovationsprogramm der deutschen
Asbestzementindustrie . Dieses Programm sucht nach Al ter-
nativen zum Werkstoff Asbestzement.

23 Senatsantwort auf eine Anfrage der Alternativen Liste
(1982)•
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III. Das Zulas'sungsverfahren für die asbestverarbeitende
An:1ag'e

1 BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ (vgl. S. 72).
2 Besonders die Verordnungen:

9. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Grund-
sätze, de's Ge'nehnti'gungsverfahr'ens)vom 18.2. 1977 sowie die
4. Verordnung: Ge:n'ehtrii'gungsbed'ürftigeAn.Laqen , siehe
Anmerkung 4.

3 MAYNTZ, R., u.a., Vollzugsprobleme der Umweltpolitik,
Kohlhammer Verlag 1978.

4 Umwel tu'ndEnergie • ,Handbuch für die betriebliche Praxis.
Loseblattsammlung, Freiburg 1980ff~

5 Name der Firma sowie Produktname geändert.
6 Reichsversicherungsordnung, § 719.
7 14-Punkte-Prograrom des Landes Berlini das Programm

soll die Standortvorteile Berlins durch verschiedene
wirtschaftliche Maßnahmen erleichtern. Zu diesem
Programm gehört auch unter Punkt IV intensivere Zu-
sammenarbeit bei' der Stadtentwicklung und bei den
Maßnahmen zur Stadterneuerung. Hier soll durch früh-
zeitige Vorsorge und,wirksame Hilfe bei der Umbe-
setzung von Betrieben gesamtwirtschaftlicher Schaden
abgewendet werden. Der Erhaltung von Betrieben wird
ein hoher Stellenwert zugemessen. Sanierungsbetrof-
fene Gewerbetreibende sollen von einer Gewerbesied-
lungsgesellschaft mbB beraten und betreut werden.
Außerdem sah das Programm vor, daß die zuständigen
Senatsverwaltungen EntSChädigungen und sonstige Lei-
stungen bei sanierungsbedingter anderweitiger Unter-
bringung oder bei notwendigen Änderungen baulicher
Anlagen abstimmen können. Zu diesem Punkt ist es er-
forderlich, daß sich der alte Betrieb in einem Sanie-
rungs- oder Sanierungserwartungsgebiet befindet.
Sämt,liche gel tende Erleichterungen für Maßnahmen zur
Erhal tung von Arbe í.tsp l.ä+aen und Betrieben sind zu-
sammengefaßt in:
Der Senator für Wirtschaft und Verkehr:
Investieren, Produzieren in Berlin, Mai 1980

_' Das 14-Punkteprogramm des Senats konnte für die Umsied-
lung der Firma Marie Dorothee nicht angewendet werden,
weil das von der Baufirma zu nutzende Gelände den Voraus-
setzungen nicht entsprach: es war weder Sanierungsgebiet
noch Sanierungserwartungsgebiet. In Frage kamen nur die
Zulagen nach dem Berlinförderungsgesetz in Höhe von
15 % der Investitionssumme und ERE-Mittel.
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8 Kurzbeschreibung zum Genehmigungsantrag von Marie Dorothee
nach den Grundsätzen zum Genehmigungsverfahren.

9 TechnischeRichtl'i'nie gefährliche' Arbei tS'stoffe 102, Aus-
gabe:Oktober '1'9'8'0/81,zit. nach HEINEN.

10 LOHRER, W., Nationale und internationale Maßnahmen zur
Prä'ventiÖnge:sundhe:ïtl'iche'r''Risikendurch Asbest f in:
OBA 7/80, S. 391-406.

11 Z.B. STERN 27/1981; FRANKFURTER RUNDSCHAU v. 15.6.81;
SPIEGEL 49/1980¡ STERN 3/1981.

12 Z.B. SICHER IST SICHER Nr. 3/1980; SICHER IST SICHER,
Nr e. 1 1 /.1 9 7 9 •

13 VgI. Anmerkung II,19 und die Verbotsforderungen des
Bunde:sve:rbande:s,B'tirgerinitiativen Umweltschutz (B'BU)
1981 sowie des'D'e:u:tschen'N'atur:s'chutzrings.

14 Vgl. Anmerkung 11,9.
15 Entfällt.
16 TAGESSPIEGEL v , 15.11 •.81; WAHRHEIT v , Dezember 1981 ¡

FRANKFURTER RUNDSCHAU v. 23.11.1981; TAGESSPIEGEL v.
14.11.1981¡ pressemitteilung des Plattenherstellers.

17 Pressemitteilung 15/81 v , 20.11.81, S. 1.

18 TAGESSPIEGEL v. 25.11.81.
19 Abgeordnetenhaus von Berlin, 9. Wahlperiode, 4. Sitzüng

vom 16.Juli 1981, S. 153D e

20 Interview.
21 Interview.
22 Interviews. Eine intensivere Zusammenarbeit der Berliner

Behörden, die mit Industrieansiedlung befaßt sind, ist
nach diesem Interview geplant.

23 Interview.
24 Protokoll der Anhörung des Genehmigungsverfahrens.
25 1. Bürgerinitiative Energieplanung und Umweltschutz,

1 Berlin 19, Reichsstraße 46.
2. Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU),
Adresse vgl. Anmerkung II,19.

26 Vgl. Anmerkung II,16.
27 Vgl. Anmerkung I,8 unq,Anhang III, Nr. 4.1
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28 Baustoffe werden nach den jeweiligen Landesbauordnun-
gen aufgru~d von DIN-Normen zugelassen. Diese Zulas-
sung nimmt für alle Bundesländer das Institut für
Bautechnik Berlin vor. Für Asbestzement gilt die
DIN 274; für Asbestzement-Wellpiatten, ebene Tafeln
und Dachplatten. Asbestzement hat für die Zulassung
bestimmten Materialeigenschaften wie Biegezugfestig-
keit, Schlagzähigkeit, Druckfestigkeit, Wärmleitzahl
zu genügen, die die sichere Verwendung am Bau garan-
tieren. Nd.cht; geprüft wird die Abgaseabgabe von As-
best.feinstäuben unter bestimmten Verarbei tungs-
bedingungen oder die Abriebfestigkeit im Hinblick
auf .den Umweltschutz.
Die allgemeinen Grundsätze der Normungsarbeit sind
in der DIN 720 festgelegt. Hier wird dar.auf verwie-
sen, daß die geltenden Bestimmungen des Umwelt- und
Arbeitsschutzes bei der Normungsarbeit zu berücksich-
tigen sind. Diese Vorschrift hat, soweit die DIN 274
betroffen ist, aber nur eine bautechnische und nicht
auch eine arbeitsmedizinische Bedeutung gehabt.
Es ist allerdings vorgesehen, die DIN-Vorschriften
so zu ändern, daß auch Ersatzprodukte zugelassen wer-
den können. (Interview am 8. 12. 1981) VgI. auch DIW-
Studie, S", 126', MaterialeigenschafteI;l..von Asbe st.aæ-
ment.

29 Und ein geeigneter Ersatzstoff vorhanden ist~ VgI. auch S. 136.
30 Nach dem Abfallbeseitigungsgesetz für die Beseitigung

von Sondermüll, wozu auch Asbestrückstände gehören, zu-
gelassen.
Auch hier hat sich die Gesetzeslage geändert, mit Aus-
wirkungen auf den Arbeitsschutz. Bis 1970 hatte die
Firma Marie Dorothee 'ihre Abfälle unterirdisch auf dem
späteren Sanierungsgelände gelagert. Die Bauarbeiter
der Nachfolgefirma, die das Gelände für die Wohnungs-
bebauung vorbereiten sollten, waren nicht über den nur
teilweise abgebundenen Asbestzementstaub'informiert.
Die Baufirma 'mußte'mit erheblichen Kosten' fUr den Sonder-
müll tral"ISportdiese !,1aterialien entfernen lassen.

31 VgI. Anhang II, Genehmigungsbescheid.
32 Unfallverhütungsvorschrift 121, SPINNARKE-SCHORK,39.2-1.
33 Ihterview.

34 Unfallverhütungsvorschrift 119, SPINNARKE-SCHORK 52.3-1.
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IV. Einschätzung der Bedeutung des Genehmigungsverfahrens
Bünde:s'i:rnrn:issionsschutz'gesetzfürden: Arbeits-nach dem

schutz

1 Interview.
2 Interview.
3 Bauordnung für Berlin in der Fassung vom'1 .7.79.
4 Die Einzelnormen sind erhältlich vom Deutschen Institut

für Normung e.V., Burggrafenstr. 4-10, 1000 Berlin 30.
Das Deutsche Industrie-Normen-Institut hat einen Vertrag
mit der Bundesrepublik, in dem seirie Leistungen festge-
legt werden. Zur Arbeit des DIN-Instituts vgl. den jähr-
lichen DIN-Tätigkeitsbericht~

5 Interview. Der Arbeitsschutz spielte als Sicherheits-
technik am Bau eine Rolle. Es ist allerdings im Ge-
spräche, die DIN-Vorsbhriften zu ändern, so daß auch
asbestfreie Baustoffe zugelassen werden können. Dadurch
müssen dann auch andere Normen verändert werden.

6 Vgl. Anhang II, S. 97 (Anmerkung zu Auflage 4).
7 Vg14 III, 3~

8 Marie Dorothee hatte versucht, die Bedenken möglicher
Einwender schon vor der AntragsteIlung zu zerstreuen.
Es fand eine Ortsbesichtigung statt, an d'er auch Anhöri-
ge der Bürgerinitiativen teilnahmen.

9 Interviews mit Angehörigen der Bürgerini tia tiven.' Der
Vertreter der Genehmigungsbehörde legt Wert auf die Fest-
stellung, daß die Genehmigungsbehörde auch die Einwender
berät.

10 Im Interview mit Behördenvertretern wurden wir auf das
Datenschutzgesetz hingewiesen, das ein Auslegen von
Listen o.ä. verhindere.

11 Vgl. S. 55.
12 Eine ~fassende Darstellung der gegenwärtigen epidemio-

logischen untersuchungÉm und der Beziehunge'n zum indivi-
duellen Risiko finden sich in DBA 80, S. 203-266; WOITO-
WITZ, H.-J.f und Roedelsperger, K., Turnorepidemiologie.
Die Bewertung des Umweltbundesamtes wird durch die Ge-
nehmigungsbehörde im Anhang II zitiert. Die Autoren gehen
auf die Schwierigkeiten epidemiologischer Untersuchungen
bei geringen Dosen ein und weisen auf fehlende Belastungs-
daten (=Arbeitsplatzmessungen) hin.
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Anhang I:

Ing. (grad.) Alfred Koch
Plan1.1fer 88
1000 Berlin 61

Berlin, 15. September 1981

Dipl.-Chem. Barbara Peters, Ph. D
Bundesallee 221
1000 Berlin 12

Günter Schlichthörl
Arndtstraße 14
1000 Berlin 61

Betrifft: Genehmigung einer asbestverarbeitenden Anlage
der Firma Maria Dorothee.

~\TJIJ
Wir wenden gegen den ausgelegten Antrag zur Genehmigung
der Anlage zur Verarbeitung von Asbestzement f' oLg end es ein:

Bei Asbestzement handelt es sich um einen gefährlichen
Arbeitsstoff der Klasse I der krebserzeugenden Arbeits-
stoffe. Für diese Stoffe ist zwingend vorgeschrieben,
daß die Firma darlegt, daß ihre Produkte nicht mit
anderen t.'laterialienhergestell t werden können.: Für die
Produkte der Firma stehen aber ausreichend Ersatzstoffe
zur Verfügung1_~ Eine Prüfung und Begründung zur Arbe its-

'"at ofîf'ver-wendurrg ist in den Unterlagen nicht zu finden.

Wir formulieren unseren Einw'and deshalb in Frageform
und behalten uns vor, bei der Anhörung dazu - und
gegebenenfalls zu weiteren Punkten - Stellung zu

@"",;.":.{: "

Weiter wenden wir ein, daß die vorliegertden Unterlagen
keine ausreichenden Antworten geben, wie die Öffent-
lichkeit, die Anlieger und die Arbeitnehmer gegen
mine+alische oder asbesthaltige Stäube geschützt
werden sollen.

nehmen.

1. Technische Einrichtungen 2)

1.1 Es fehlen Angaben zum Produktionsverlauf, insbesondere
ist unklar, wo und wie die Endverarbeitung (Bohren,
Kleben, ••,,)erfolgt.

1), Vgl. Kcmnentar s. 114.
2) Die Nurnnerierung entspricht § 4, BIMschV, "Art und Umfang der Unterlagen".
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E~ fehlen Angaben, auf welche Art die Asbest-
konzentration im Betrieb und in der Abluft über-
wacht wird.
Der Turnus' der Wartung und Kontrolle der Filter-
anlagen muß festgelegt werden.
Was passiert, wenn ein StBrfall vorliegt?

1.2 Es muß geprüft werden, ob langsamlaufende Sägeblätter
bzw. ein Naßsägeverfahren zur Verminderung des Fein-
staubes benutzt werden kBnnen.
In~iieweit ist es möglich, daß durch Automatisierung
oder Abkapselung der Säge die Arbeitnehmer besser
vor den Gesundheitsgefahren geschützt werden?
Inwieweit kann durch bauliche Maßnahmen an der
Säge (Verengungd~s Sägeschlitzes) die Staubbelastung
gesenkt werden?

:5;)~.....

1..3 Wir zwe í.f'eLn die Übertragbarkeit des Gutachtens über
die Absauganlage von Quarzstaub auf Asbestfeinstaub
an, insbesondere ist im Gutachten nur von Fein-
stäuben größer 5 pm die Rede; wie ist d~e Filter-
leistung für kleiner 5 Fm Teil~ben-Durchmesser?
Darüber hinaus ist zu erwarten, daß die der Me ssurrg.
zugrunde gelegte DIN-Norm erneuert wird; wie' wird
dem Rechnung getragen?
Da Angaben liber die zu erwartende~~orngrößeverteilung
des Asbeststaubes fehlt, kann die Wirksamkeit der
Filteranlcige nicht beurteilt werden.

r"
'J

Laut Gutachten in den Unterlagen können "aus diesem
Ergebnis • • • kein~ Rückschlüsse ~uf die gesamte
Einrichtung zum Abscheiden gesundheitsgefährlicher
Stäube [..1it Rückführung der Reinluft in die Arbei ts-
räume gezogen werden".
Das Gutachten ist daher zur Beurteilung der ge-
planten Anlage nicht ausreichend, ja irreführend.

2. Verfahren, Art und Menge der Stoffe

2 ..1 Es fehlen Angaben zur l'iengeder verarbei teten
Asbestprodukte ..
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angesehen?

2.2. Hie werden die Produlde gel<.:ennzeichnet?

2.3 Wie wird turnusmäßig geprüft, ob nach dem geltenden
Stand der Technik und der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit sowie der arbeitsmedizinischen Erkenntnis
E~satzstoffe verarbeitet werden müssen?

2.4 Welche Arbeitsplätze werden als Asbestarbeitsplätze

ij) 5. Schutz vor ,;·Emission, Immiss :Lon, ..'.(Allgemeinheit)

5 ..1 í,'¡iehoch ist die Grundbelastung durch Asbeststäube
am Ort der geplanten Produktion?

5.2 Wie wird gesichert, daß durch die Produkte keine
Gesundheitsgefahren für die Allgemeinhei~ entstehen?

5.3 Es fehlen Angaben, wie bei Transport und Lagerung
das Freisetzen durch Abrieb entstehender Feinstäube
verhindert werden kann.

schleppen von Feinstal.1b zu verhindern?
(~)::.:.tJ

5.4 Welche Maßnahmen werden getruffen, um ein Ver-

5.5 Wie wird verhindert, daß bei einem St~rfall gr~ßere
Mengen Asbeststaub freigesetzt werden k~nnen?

7. Reststoffe und Abfälle

7.1 Es fehlen Angaben, ,'lieder Verschni tt gelagert und
b ese í t í.gt wird.

7.2 Wie wird der Asbeststaub aus der Filteranlage ent-
fernt, ohne daß dabei Staub freigesetzt wird?
11er führt diese Arbeiten durch, welche speziellen
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Schutzmaßnahmen sind für ihn ergriffen?
\vie er~olst Transport und Endlagerung/Vernichtung?

8. Arbeitsschutz

8.1 Es fehlen dj.e in~r Arbeitsstoffverordnung vor-
geschriebenen Betriebsanleitungeno

(~
',i..:-:.'

6.2 Wer ist für die Reinigung der Produktionshalle und
der Arbeitskleidung zuständig?
Wie wird dieser Arbeitnehmer vor dem Asbeststaub
geschützt?
Unterliegt er ebenfalls einer arbeitsmedizinischen
Kontrolle?

8.3 Welche Körperschutzeinrichtungen werden zur Verfügung
gestell t, für we Lc h e ist der Gebrauch per Betriebs-
anleitung vorgeschrieben?

8 ..4 Wie wird die Kontaminierung von Sanitär- , Pausen- ,
Büro- und sonstigen Räumen sowie d.er-Beschäftigten
verhindert?

8~5 Unterliegen die Bürokräfte ebenfalls der Vorsorge~
untersuchung?

ED 8w6 Wie wird der erhöhten Gesundheitsgefahr durch Mehr-
fachbelastung (Lärm, Staub, Zugluft, Geruchs-
belästigung ••• ) begegnet? Wir beantragen, dazu
einen arbeitsmedizinischen Sachverständigen zu hören.

8.7 Werden die Beschäftigten über das Uberstunden- und
Akkordverbot informiert, welche Arbeitsplätze fallen
darunter?

8.8 Wie wird das Offenlassen von Türen in der Produktions-
halle verhindert?

8.9 Wie wird dem stark erhöhten Krebsrisiko von Rauchern
durch Asbest Rechnung getragen?
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Welche Absauganlagen, welche Schutzmaßnahmen
stehen zur Verfügung?

8.10 In welchem Umfang wird Epoxydharz verarbeitet,
und welche anderen Chemikalien werden verwandt?

(Alfred Koch) (Barbara Peters) (Günter SchlichthBr
ÇJ
~

©,.

'l) Dieser Absatz muß heißen:
"Bei Asbest handelt es sich um einen Arbeitsstoff der
Klasse II der krebserzeugenden Arbeitsstoffe. Bei Stoffen
dieser Klasse kann sich die Arbeitsschutzbehörde.darlegen
lassen, daß die Firma ihre Produkte nicht mit Ersatz-
stoffen herstellen kann. Für die Produkte der Firma
Maria Dorothee stehen aber Ersatzstoffe zur Ve~fügung."
(weib~r im Text)
Auf die Behandlung unserer unzutreffenden Klassifizie-
rung im Genehmigungsverfahren der Firma Maria Dorothee
sind wir im entsprechenden Abschnitt, S. 71 eingegangen.
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Anhang II

D I E G E N E H M. I G E N D E B E H Ö R D E

Dab,un:

Aktenzeièhen:

Gen e h roi gun 5 s b & S e h e i d

Auf Antrag der
Firma
'Marie Dorothee

(Adresse)

'vom wird gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes - BlmSchG - 1), in Verbindung mit § 2 Nr. 10 der Vierten
Verordnung'über genehmigungsbedÜTi'tige Anlagen - 4-. BlmSchV 3) -
die Genehmigung zum

Betrieb einer Anlage zur Be- ùnd Verarbeitung
von Asbesterzeugniasen
auf dem Grundstück (Adresse)

entsprechend den beigefügten am Schluß des Bescheides genannten
Unterlagen und nach Maßgabe der folgenden Nebenbestimmungen er-
teilt:

Bedingungen und Auflagen

1. Die Arbeitsräume dürfen nur über die vorgesehene Absaug-
anlage entlüftet werden.

? * ~ur Vermeidung unkontrollierter Emissionen sind 'roren und
Fenster ständig geschlossen zu halten.

3. Auf der Anlage dürfen nur Materialien mit einem maximalen
Asbestgehalt von 15 Gew.-% bearbeitet werden.

-2-
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4-. Bei der ins Freie ent Ia saenen Abluft sind die Emissionen
soweit w~e möglich zu begrenzen. Ein Gesarntstaubgehalt von
0,5 mg/rn , bezogen auf trockene Luft natürlicher Zusammen-
setzung im Normzustand~ darf keinesfalls überschritten wer-
den ,

Die ~t\bluftmuß mi t einer Austri ttsgeschwindigkei t von mehr
als 7 rn/sec. senkrecht nach oben abgefÜhrt werden, wobei
die freie Abströmung nicht durch Regenschutzhauben u. ä.
behindert werden darf.
Die Austrittsstelle muß mindestens 3 ID über Dach liegen und
mindestens 5 m höher liegen als die Firsthöhe von Wohn- ùnd
Bürogebäuden im Umkreis von 200 m. Für Flachdächer ~st die
Firsthöhe mit einer angenommenen Dachneigung von 20 zu be-
rechnen. .

5.

6.

7. ..
Die Einhaltung der Auflage '4 ist vom Hersteller der Filter-
anlage - ggf. zusammen mit dem Hersteller des Filtermateri-'
als - für mindestens 2 Jahre zu garantieren. .
Die Absaug- und Filteranlage ist nach den Anweisungen de.s.
Herstellers zu installieren und zu warten. Die ordnuIlgsge-
mäße Installation ist vom Hersteller zu bestätigen. über
Wartungen und Reparaturen sind Aufzeichnungen (wartungs~
buch) zu fÜhren und mindestens 5 Jahre aufzubewahren •.Sie·
sind der Genehm.igungsbehörde auf Verlangen sofort vorzu-
legen.
Inn~rhalb eines Jahres nach Ablauf der Garantie gemäß.'Auf-
lage'7 - spätestens jedoch innerhalb. von 5 Jahrennach
Inbetriebnahme der Anlage - und danach in'Abständ.en von .
höchstens einem Jahr ist die Einhal tung der Auflage 4 durch
Messungen einer nach § 26 BImSchG zugelassenen Meßstelle .
nachzuweisen. Dabei sind jedesmal so viele Einzelmessungen
durchzufÜhren, daß eine sichere statistische Aussage möglich
ist.Anstelle der jährlichen Messungen k:~.auch - unter Ein-
haltung der o. g. Fristen. - ein Gerät zur quasi-kontinuier-
lichen Emi.ssionsmessung (vg.VDI-Richtlinie 3469, Entwurf .
September 1979, Seite 14, fußnote) installiert werden (dies
gilt auch für die erste Messung nach Garantieablauf bzw.
nach 5 Jahren). In diesem Falle sind die Aufzeichnungen
'(Schriebe o. ä.) - sonst die Ergebnisse del' regelmäßigen
Messungen - mindestens , Jahre - zusammen mit den Aufze.ich-
nungen nach Auflage 8 - aufzubewahren und der Genehmigungs-
behörde auf Verlangen sofort vorzulegen. Die- Aufzeichnungen
sind vom Betreiber täglich einmal zu kontrollieren. Beim
Auftreten von Unregelmäßigkeiten ist die Anlage unverzüglich
abzuschalten und die Genehmgungsbehörde zu unterrichten.
Die Anlage darf erst nach Beseitigung der StörUngwieder in
Betrieb genommen werden. Das Meßgerät ist nach den Anweisun-
gen des Herstellers einzubauen und zu warten. Der Einbau soll
mit dem Hersteller der Absauganlage abgestimmt werden. Der
ordnungagemãße Einbau ist vom Herstel.leI'des Meßgerätes zu
bestätigen. über die Wartung des Meßgerätes sind Aufzeich-
nungen (Wartungsbuch) zu führen und zusammen mit den Meß~
ergebnissen aufzubewahren und vorzulegen.

8.

9.

..'
---

I
I
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10. - Betr~fft die Lär.mbekämpfung nach der TA-Lärm
14.

15. (Noch Lärmschutz)

,.:...

16. Betrifft Kraftwagenplätze und Grünvermerke
17. Die Arbeitsräume müssen durch lüftungstechnische Anlagen

lüftbar sein.
Bei lüft~gstechnisehen Anlagen muß der Außenluftstrom .
40 - 60 m I Stunde und Person betragen. Die lüftungstech-
nischen, Anlagen sind so auszulegen, daß eine Luftgeschwin-
digkeit unter,O,2 m/sec. eingehalten wird. . .

Die relative y;;!tfeuchti§keit soll bei Lu.fttempera.turen
,zwischen+ 20 C und + 26 C 80 % bis 55 % nicht übers,cbreiten ..
Störungen an den lÜftungstechnischen Anlagen müssender für
den Betrieb der Anlagen zuständigen Person durch eirie selbst-
·tätig wirkende Warneinrichtungangezeigt werden können.
Die lüftungstechnischen Anlagen müssen regelmäßig gewartet
und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Prüfun-
gen müssen einmal im..Jahr durchgefÜhrt werden.
tlberden Außenluftstrom, die'Luitgeschwindigkeit und die rela-
tive Luftfeuchtigkeit· ist von der aus.führenden Firma eine Ge-
währsbescheinigung bei der Abnahme vorzulegen.

18. Betrifft Raumtemperaturen.
19. Betrifft, die GestaI tung von .Sichtverbindungen
20 ... Betrifft'die Beleuchturig der Arbeitsräume
21. Bet,:tifft die Gestal·t:ung von "Fußböden und Wänden
22. Betrifft Sonnenschutz
23. Betrifft Türensicherung

24., Die vorhandenen Stäube müaaen an den Entstehungsstellenab-
gesaugt werden. Bei Störungen an den Absa~geeinr.~chtUngen
müssen die betroffenen Arbeitnehmer durch·selbsttätig wir-
kende Warneinrichtungen auf die Störun.ge~_hingewiesen werden ..
Die Roh=r;leitungen und Ventilatoren müssen zugängliche, ver~
schließbare Reinigung~öffnungen haben.
Im Falle einer Störung an Absaugeeinrichtungen müssen den
Arbeitnehmern geeignete Atemschutzgeräte zurVer.fügung .
stehen.
FUr die RückfÜhrúng der gereinigten Luft in die Arbeitsräume
ist die Erlaubnis der zuständigen Berufsgenossenschaft
- Großhandel und Lageret - einzuholen und bei der Abnahme
vorzulegen.
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25. Für die entstaubungstechnischen r~ßnahmen innerhalb der
Arbeitsräume und an den Arbeitsplätzen sowie zur Reinigung
der Arbeitskleidung sind Baumuster geprüfte. Kleinentstauber,
Industriestaubsauger oder Mehrsaugmaschinen bereitzustellen.
Der Nachweis über die Baumusterpriifung ist bei der Abnahme
zu erbringen.

26. In den Arbeitsräumen darf der Schallpegel 85 dB(A) nicht
überschritten werden. Darüber ist bei der Abnahme ein Meß-
protokoll vorzulegen. .

27. und
28. Betrifft die Gestaltung von Lagerregalen und Verkehrswegen

29~ Die in der Fabrikationshalle beschäftigten Arbeitn:ehmer müs~
sen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen unterzogen
werden ..

30. ..

..'

31 ...

Sie dürfenmir beschäftigt werden, wenn die Vorsorgeunter-
suchung innerhalb der letzten 3 Jahre erfolgt ist und die
Nachuntersuchungen in einer Zeitspanne von 2 Jahren vorAb-
lauf der Frist erfolgt ist. Es ist eine Gesundhei tskart'ei
anzulegen. '
Es ist durch ein.Gutachten der Nachweis zu erbringen, d~ß
der asbesthaltige Feinstaub in,den Arbeitsräumen 2 mg/m
nicht überschreitet. Dies gilt auch für die Austrittsstelle
der in den Arbeitsraum zugeführten Luft •
Für das Vorhaben ist eine S~hlußa.bnahme erforderlich. Die

'Schlußabnahme ist gemäß § 95 Abs. 5 BauO BIn 11) mindestens
eine viaehe vor dem voraussichtlichen Abschluß der Arbeiten
beim Bezirksamt Schöneberg von Berlin, Abteilung Bauwesen,
Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, schriftlich zu beantragen.
Zwischen der Antragstell1mg und dem Abnahmetermin ist ein '
Zeitra.um von mindestens zwei Wochen einzuhalten. Die Geneh-
migungsbehörde und das Landesamt für Arbeitsschutz und tech-
nische Sicherheit sollen an der Schlußabnahme beteiligt wer-
den. Um diese Beteiligung sicherzustellen, sind vom Antrag-
steller Durchschriften des Antrages auf Schlußabnahme der
Genehmigungsbehörde und dem Landesamt für Arbeitsschutz,und
technische Sicherheit gleichzeitig mit der AntragsteIlung zu
übersenden.

32. Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG wird eine Frist von einem
Jahr festgesetzt, innerhalb der mit der Errichtung der durch.
diesen Bescheid genehmigten Anlae;e oder mit ihrem Betriebbegonnen werden muß.
Die F:::-istbeginnt m~t deI? 'l'agnach ?;ugang der Genehmigung.
Nach,.Lhr-em Ablauf wí.rd dä ese Genehmigung unwirksam. Eine
Ver~angerung der Frist kann auf Antrag aus wichtigem Grund
bew~ll~gt werden, sofern n~cht erhebliche Gründe entgegen-
stehen~ Der An~rag. solI späz eetens .sechs r1bnate vor" Ablaufder Fr~st schr~ftlJ.:chgestel1,t werd en, . : ':.",
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Arunerkung zu Auflage.....i=.
- Bei Abluftanlagen, die ,die teöhnische Möglichkeit 'Qieten, auch ~ls

Umluft- oder Teilumluftanlage betrieben zu werden, werden die Ernis-
$ionen als soweit wie möglich begrenzt angesehen, wenn dieemittiert
Abluft einen S'taubgehalt" von T.venigerals einem 'Dritt'el'des·TRK':"'Werte
aurweä at , Bei einer Änderung der Arbei tsschutzvorschrif:ten und/Oder
der Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, ist,'dieser Wert en't-,
sprecp.end anzupassen. , _---------

nenerelle l1inweise
1•

2.

3.

4..

5.

Rechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.
Die An.Lag e ist so zu errichten, zu erhalten und zu betreiben,
daß die Nachbarschaft und die Allgemeinheit vor Gefahren,
Nachteilen oder Belästigungen durch schädliche Umwelteinwir-
klingen (Immissionen) soweit geschützt wird, wie es nach dem
jeweiligen Stánd der Technik erfüllbar ist.
Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen
Entscheidugnen, die nach § 13 BlmSchG nicht von der Genehmi-
gung eingeschlossen werden.
Die an.fallenden Reststoffe sind ordnungsgemäß und-schadlos zu
vert·rerten oder, soweit dies technisch nichtmöglich oder wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist, ala Abfälle ordnungsgemäß zu
beseitigen.
Bei einer wesentlichen Ände~lng der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriehes der Anlage ist eine Genehmigung nach § 15
BImSchG erforderlich.

, ,

-Unbeschadet des §15 Abs. 1 Blrnf3chGist der Betrei bel' gemäß
~ 16 BlmSchG verpflichtet, der zuständigen Behörde nach Ab-
lauf von jeweils zwei Jahren mit~uteilen, ob und welche Ab-
weichungen von den Angaben zum Genehmigungsantrag einschli eß- .
lich der beigef.ügten Unterlagen eingetreten sind. Dies gilt·
nicht für Angaben~ die Gegenstand einer Emissionserklärung
nach, ~ 27 BlmSchG sinde

6. Gemäß H 27 Abs, 1 BlmSchG in Verbindung mit der 110 BImSchV 7)
und in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Festsetzung
von Belastungs-gebieten vom 13. September 1976 (GVBI. S. 2162)
ist jeweils bis zum 31.' Mai eine Emissionserkl'ärung für das
vorhergehende Kalenderjahr abzugeben.

7. Nach fi 18 Abs. 1 Nr" ? BImSchG erlischt die Genehmigung, wenn
die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren
ni cht mehr betrieben worden ist;, ohne daß eine Verlängerung
der Frist nach § 18 Abs. 3 BImSchG beantragt und gewährt wird.

8. Der GenehmigllnEsbescheid ist in gut lesbarem Zustand aufzu-
bewahren und den zur FrUfung Berechtigten auf .An:.forderung
sogleich an der Betriebsstätte vorzulegen.

9.- Die während des Erörterungstermins am 15. Oktober 1981 vor-
gelegte Betriebsanweisung nach § 12 Arbeitsstoffverordnung
ist auf die genehmigte Anlage bezogen textlich mit dem Lan-
desamt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit abzu-
stimmen.
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Begründung
1. Allgemeines
~childerung des zeitlichen Ablaufs von der Baugenehmigung bis
zur Anhörung)

2. Beteiligung der öffentlichkeit
~childerung des zeitlichen Ablaufs, der Bekanntmachung und der
Auslage bis zum Anhörungstermi~

Gegen das Vorhaben sind in Form von vl " Schreiben (8 .Einzelein....
wendungen~ 3 Sammeleinwendungsschreiben) innerhalb der'zulässigen
Frist Eí.nwendung en gegen, das' Vorhaben eingegangen. Zur Begründung
der Ei'nwendugnen wurde'>im wesentlichen vorgetragen: ' .
1. Bei ständigem Asbestgebrauch liegt ein erhöhtes'Krebs-

risiko vor.
2. Die Krankheitssymptome zeigen sich erst nach längererï,eit. '

~,:
u
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3. Durch ASbestverbot wird ein Beitrag zur Kostendämpfung
im Gesundheitswesen erzielt ..

4. Es werden Bedenken bezüglich der Gesundheit von Ange~
hörigen einer benachbarten Firma geltend gemacht. '

5. Die 'Standortnähe zu einem Wohnbereich ist ungünstig.
6~ Immisionsmessungen im nahe ge:legenen Autobahnbereich ( ... )

liegenzwar nicht vor~jedoch sei dieses Gebiet stark
belastet '

7.. An die Stelle von Asbesterzeugnißsen sollen entsprechende
Substi tutionen treten. ', '

8.. Unter Hinweis auf den Bericht 7/80 des Umweltbundesamtes
über Umweltbelastung durch Asbest und andere fasrige,Fein-
Stäube wird wegen der'möglichen Gesundheitsgefährdung eine
Versagung der Genehmigung gefordert.

Die erhob,enen Einwendungen sind, im RahmeneinesErörterungstermines
gemäß § 10 Abs ..6 BIrilSchG.am (Termin), mit dem Antragstel,-
ler und seinen Vertretern sowie den Einwendern'- soweit'erSchie-
nen ..;erörtert worden., Der Erörterungster:n:dn war zugleich'mit der
Veröffentlichung des Vorhabens nach § 10 Abs~ 3 BImSchGbekannt-
gemacht worden.. A:a dem Erärterungstermin haben auch die ain Ver- '
fahren beteiligten Behörden, soweit ~rschienen, teilgenommen.

Je Beteiligugg anderer Verwaltungen
Die Antragsunterlagen wurden den nachstehenden Behörden, deren
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 'ZU~ Stellung-
nahme zugeleitet:
a) Bezirksamt von Berlin

Abteilung Gesundheitswesen
b) Bezirksamt '. ., von Berlin

Abteilung Bauwesen - Bau- und Wohnungsaufsichtsamt
c) Landesamt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit
Die Behörden haben den Antrag und die Antragsunterlagen unter Qau-
rechtlichen Gesichtspunkten sowie unter Gesichtspunkten des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes geprüft und der Genehmigungsbehörde'
ihre Stellungnahmen zugesandt. Darüberhinaus ist eine Ausferti-
gung der Antragsunterlagen mit der Stellungnahme des Landesamtes.
für Arbeitsschutz, und technische Sicherheit dem Landesinstitut für
Arbeitsmedizin (Landesgewerbearzt) zur' ergänzenden Stellungnahme
übersandt worden.
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'~ . , r I· ,.

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sind die ..zuständigen Refe-
rate meiner Senatsverwaltung beteiligt worden (Referat Luft-
reinha.ltung und Referat technische Lärmbekämpfung).

4,. Rechtsg~dlagen , ,

Nach 6 .? BImSchG~:st ~ieGerieh1nigwigz~:'ertei:r:èI?-:;:·,w.erir:ts':j..dh:~:Í'g~~ ...
stell t Ls t , daß d í.e s.í.ch aus ß 5 ergebenden Pfl:~cht'en der Betrei-
bel' genehmigungsbedürftiger ..Anlagen erf'üilt 'werden"und.' andere
öffentlich-rechtliche Vorschrifte.n und. Belange .des·Arbeitsschutzes
der Errichtung' und dem Betrieb .deœ Anlage nicht· entg·egenstehen.
Nach. ç¡ 5 sindgenehmigungsbedürftige' Anlagen .·so zu errichten·und
zu betreiben, daß .' . ' '.'

,.'

1. schädliche' Umwelteinwirku1lgen. und sonstige Géfahren, ·erhèb- .
liehe Nachteile und erhe,bliche Belästigungen für die. AI'I~
gemeinhei t und die Nachbarschaft nicht' hervorgerufen werxí.en
können, .

Vorsorge 'geg~n ~chädl'~~h~ V~~~lt~;inWirk:ung,engétrofteIi~ sind,
Lnebeaondeœevdur-ch dd.e dem''.Stand der:' Technik' ent spre.chenden..
Maßnahmenzur.·Emi~sionsbegrell~ung 1pld. '. .'. -.

..' .. ' .' . : ( .. . . ~- '. ,.':" " .

die .beäm ;aetrieb~.,d.e.r._Aniag~,.~ntsiqehß.Pden.'~ès:t~-çQ~,f.e','óiùnungs-
gemäß und schadlos'verwertet',werden·'oder', sowèit 'dies tech-:
nisch nicht möglich oder wirt~chaft1ich nièht 'vertretbar'ist,
als Abfälle ordnungsgemäß beseitigt· 'werden'. .':, '.' ... ' '.

2.

.. '... 3 ....·..

':'. .,

Für'die Beurteilung der Auswirkq.ngender geplante,n Anlage, 'insbe-
sondere ob die Genehmigungsvoraussetzungen :d~s §'6 Nr~ ·1·.BlmSchG.
erfüllt werden, sind im wes~ntlichen die TA-Lu.:f.'t~. ,die TA-Lärm5')

die Verordnung über. Arbei tsstätte~. (Arbei tsst.ätt'enverox:dnung . I
,_ ArbStättV) vom25.3.1975 (BGB1. I S.729/GVB1.·S.,·110') und- .

,,_/ die Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe (Arbei tsstoffver- .'
oœdnung- Arbstoff'V) vom 29.7.1980 (BGB1~I S. 1071/GVB1. S. 1567)
heranzuziehen. ,.'
Die von den Einwendern vorgebrachten EinwendUh!Jensind in das·Ver.:..
fahren einbezogen worden, soweit sie den Antragsgegenstand be- ' ..
tref!en und nient au! besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

5. Beurt~lung des y£rh~bens aus der Sicht des Immissionssch~tze~

5.1 Luftsehad~tof!e

Bei dem beabsichtigten Betrieb einer Anlage zur Be- und Verarbei-
tung von Asbesterzeugnissen treten Lu!tschadstoffe in Form von
asbesthaltigem Staub auf. Nach krrgaben des Antragstellers sollen
pro Arbeitstaê ca.40 bis 60 A$bestzementplatten bearbeitet wer-
den (ca. 60 m2). Die maximale Leistungsfähigkeit der Anlage soll
bei ca. 150 ro. Plattenmaterial liegen. Die staubförmigen Emissio-
nen entstehen an den Schneidetischen. Die anfallenden Späne sowie
der Staub werden durch zwei Absaugvorrichtugnen aufgefangen,. die '
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sich urunittelbar an den Emissionsquellen befinden. Di~ Absaug-
vorrichtungen haben eine'Kapazität von jeweils 7500 ID Ih. Die
anfallenden Späne werden sedimentiert ..Die gefilterte Luft wird

,über Dach abgelei tet; je nach Bedarf kann die Luft auch in den
Hallen verbleiben (Umluftverfahren). Die zum Einsatz kommenden
Filter haben nach dem vorliegenden Prüfungszeugnis einen Ab-
scheidegrad von über 99,9 %. Bei einer an den Emissionsquellen
maximal möglich anfallenden Staubmenge von 5100 g/h werden unter
Zugrundelegung der dargelegten Filterfläche stündlich maximal
0,11 g pro Anlage Staub in die Außenluft bzw. bei Anwendung des
Umluftverfahrens in den Produktionsbereich emittiert. Der Asbest-
gehalt im Staub wird bei ca. 10 % liegen. Da nach Angaben des An-
tragstellers der Betrieb niemals täglich 8 Stunden auf Vollast
asbesthaltiges Plattenmaterial verarbeiten wird Ces handelt sich
hierbei nur um einen Teil der gesamtenProduktionspalette) wird
festgestellt:
1 e ' Der z , Z. gel tende und im Hovellierungs.entwurf zur TA-Luft

beabsichtigte ,Emissionswert für Asbest bleibtweit unter-
achr-í.t ben , '

2. Der technische Richtkonzentrationswert für Neuanlagen nach
TRgA 102 vom Oktober 1980 wird nicht erreicht~

Die in der Filteranlage anfallenden-Späne und Stäube werden in ei-
nen Plastikbeutel geleitet, der sich in einem wassergefÜlltenBè-
hä.lter befindet. Durch die Perforation des Plastiksackes vermischt'
sich'das Wasser mit dem aufgefangenen Materialund bildet einen
festen Block, so daß eine diffuse Staubemissionsquelle hier nicht,
vorhanden ist.
Gasförmige Emissionen entstehen lediglich bei der Verarbeitung,
epoxydhaltigen Klebstoffes. Die Menge des täglich zu verarbeiten-
den Klebstoffes beträgt jedoch lediglich ca. 5 kg, so daß die da-
bei freiwerdenden Luftschadstoffe bei Anwendung der erforderlichen
Arbed.tsacnutrzvo.rkehrungen. aus der Sicht der Luftreinhal.tung unbe-
achtlich sind. '

5.2 Geräusche
Die an den Arbeitsplätzen des Betriebes am bisherigen Standort
vorgenommenen Schallpegelmessungen haben keine tTherschreitung des
85 dB(A.)-Wertes ergeben. Sofern durch einzelne Arbeiten dieser
wert überschritten werden sollte, stellt der Antragsteller die
erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Vom Anlagenbetreiber
ist auch sichergestellt, daß die Schutzmaßnahmen ergriffen weIden.
D~ gegenüber den bisher benutzten Schr~eidemaschinen nunmehr lang-
sam laufende Maschinen zum Einsatz kommen, die im Gegensatz zù den
alten hochtöurig schleifenden Maschinen beachtlich leiser sind,
gilt eine Unterschreitung des genannten Geräuschpegels am Arbeits-
platz als sichergestellt. Die Einhaltung dieses Grenzwertes ist
durch Messungen nach Inbetriebnahme nachzuweisen.

I
I
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Die Fesr.setzung von Immissionsrichtwerten für das nächstgelegene
allgemeine vIohngebiet erfolgte durch die Nebenbestimmung 11.
Hi.er-zu ist festzustellen, daß bei ordnungsgemäßer BetriebsfÜhrung
eine überschrei tung der Geräuschimmissionswerte zur ':ra.ges- und
Nachtzeit nicht zu befürchten ist.

I6 * Zu den EinwendurigeI}_: ' " " I

Der wesentliche Kern aller Einwendungen lag dar-Ln , die beantragte'l
Genehmigungdeswegen zu versagen, weil durch wissenschaftliche I
medizinische Erkenntnisse nachgewiesen sei,'daß ASbest,in hohem i
Maße krebserregend ist, die Verarbeitung von asbesthal tigen Erzeug.¡
nissen mithin gesundheitsgefährdend sei. Der Antragsteller möge, I
aus diesem Grunde auf asbestfreie Substitionen, ausweichen.', " ,

Im' Erörterungstermi~ ist darüber ausfÜhrlich diskÙ~ie~ woroen.Mö11
liche Krankheitsformen sind die Entstehung von,Mesotheliomen'sowie
die Asbesthose. Im Erörterungstermin W'u:rdedazu bereits a.usgeführt
daß nach dem Bericht des Umwèltbundesamtes das,Hauptrisiko,inder
Lungenlœebabí.Ldung'und nicht. in der Entstehung von Mesotheliomen 'I
liegt, da' es, tür' Asbès't und anderE" krepserzeugende,,' Stoote,' keinen " i
, Stellen\lrert gibt. Für' Asbest gibt es lediglich eine' t,echp,isc,he ',' i
Richtkonzentration und keine maximale"A.rbe~tsplatzkonz:en,tration.,' i
Zu den vomBundesgesundheitsamt dargestellten gesUndheitlich,en . '¡
Risiken von Asbest hat das' BundesgeS'Und.heitsamt¡"inseinem ..Beric-ht' I

" 4/1981 Stellung genommen. Darin heißt es u, a e , , daß die im ge,-, I'

nannten Bericht des UmweLtbundeElamtes und in dem ihm,vorausg,egan-
genen BGA-Bericht 2/78 dargestellten 'Einzeluntel"SUchungen ein [
nach heutigem Wissenstand im-wesentlichen zutreffendes und, voll-
ständige~ 'Bild über Verarbeitung und. Verweridungvon Asbest, oder
ü:ber Flnissionsquellen und über die Immissionssituàtion ergeben~ ..
IAusgehend von der bekannten rratsache:,daß eine' best,immte Fraktion
'des fasrigen Feinstallhes karzinogen ist, i'{erden in der 7,usa:mmen-.
fassung des UBA-Berichtsbestimmte umweltpolitische'Maßnahmèn zur [
Reduzi erung der Asbes,timmissionen verlangt und mitdem Hinl,<Teis. !
auf das induzierte fumorrisiko der Bevölkerune; begrifudet. zur'RiSi'll
koabachä t zung geben 1N'oitowi tz und Rödelsperger in Kapitel 6 des
liRA-Berichts (12) einen Oberblick über'die einschlägigen epidemio-
logischen Studien, die ihrerseits vorwiegend arbeitsmedizinische
Untersuchungen auswer.ten. Sie sehen sieh außerstande,angesichts
der großen Streubreite der in der Literatur anzutreffenden Risiko-
werte das Risiko für die Allgemeinbevölkerung. auch nur annähernd
zu quantifizieren CUBA-Berieht7/80, S. 248) * II. "

Asbestzementplatten sind derzeit zulässige Arbeitsstoffe, deren Be
und Verarbeitune; zulässie; ist, wenn die vorgeschriebenen f'1aßnahmen
des ß..rbeitsschutzes eingehalten, sowie die geltenden Ernissionswerte
untel" \vahrnehmungder trechn.í.achmöglichen Maßnahmenzur Emissions-¡
begrenzung nicht überschrit,ten we.rden, Die Prüfung der Antrags-
unterlagen ergab, daß die zulässigen TRK-1:Iertenach der A.rbeits-
stoffverordnung nach Inbetriebnahme der P~lage mit großer Wahr-
scheinlichkei t nicht überschritten werd en, Hinsichtlich des Irnmis-Isionsschutzes gel ten die Regelúne;en der 'rt...-Luft als antizipiertes

¡
i
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ßachverständi.gengu tachten. Der Emí.ssrí.onawer-t rür den Stoff
J\sbest liee;~ nach 'rextziffer ?.,3.3.4 der·p.erzeitigen. TA-Luft
bei 20 mg/ni bei einern Massenstrom von 0,1 kg/h und mehr.Bei
der beabsichtigten AnLage wird dieser I'1assenstrom. jedoch nicht
errei chb , Einen Immissionswert für Asbest si eht die rrA-Luft
nicht vor. Legt man den weitaus verschärften Emissionsgrenz-
wert für karzinogene Stoffe nach3dem geplanten Novellierune;s-
entwurf der rrA-Luft von 0,1 mg/rn bei einem Massenstrom von
100 mg/h und mehr zugrunde, ist festzustellen, daß voh der ge-
planten AnLage dieser Wert mitgroßer Wahrscheinlichkeitnicht
überschritten wird. Diesen Anforderungen e~tspricht die Neben-
hestimzrnmg 4., wobei der ",vert von 0,5 mg/m sich auf den Ge-
.samtis tiaubg eha Lt bezieht, von dem ca. 10 % Asbeststaub ist. Dem-
zufolge ist bei einer ordentlichen BetriébsfÜhrung mitkeiner .'
Gesundhei tsgefährdung weder der Anbe'í,tnehmer noch der Anwohner
zu rechnen. Die Genehmigungsbehörde hat keinen Rechtrag'rund ,
den Anspruch auf Erteilung der beantragten Genehmigung durch
f.,blehnung des Antrages zu verneinen und die Verwendung von a'sb'est-
frei en ·\rbei tsstoffen zu ford ern., solange die. Genehmigungsvoraus-
satzungen gegeben aí.nd., Die Möglichkeiteiner Gesundhei tsgefähT";'
dung wird unter Hinweis auf die vorstehenden ÂusfÜhrungen zurüok-
gewiesen. Sollte in der ZU.kunftdie Verwendung des Arbeitsstoff'es
Asbèstzement gesetzlich eingeschränkt ode~ untersagt werden, wird
der Antragsteller im gleichen Umtang·e von die's-er Genehmigung· kei~··
nen Gebrauch mehr machen können ..

Aussagen über die derzei,t.ige Belastung im nahe gelegenen"~ .' .'
Autobahnbereich.. durch Asbestimmis'sionoe'n können nicht0e-.··
troffen werden, da an dieser Stelle keine entsprechenden gezi'el-
ten Staubkonzentraticmsmessilllgen bezüglich Asbest gemacht wurden.
Es ist jedoch festzustellen.., daß aufgrund der zu erwartenden
äußerst geringen zusätzlichen Emission durch die Firma,Hermann
in di esem Bereich keine meßbare Zusatzbelastung auftri tt .: D:er
Eí.nwand, daß keine Filteranlage den Feinstaub volls'tändig aus
der Abluft entfernen kann, .wird nicht bestritten .. Aus' 'dem vor-
liegenden ?rirzeugnis ergibt 'sich jedoch, daß der Abscheidegrad·
der Filteranlage so gut ist, daß sie den Anforderung'en der Be-
rufsgenossenschaft an eine Umluttanlage entspricht. Nach den
UnfallverhHtungsvorschriften flMineralische Stäube" setzt die'
Durchführung des Umluftverfahrens einen Ant-rag des Anlagenbe-
trei bers bei der zuständigen Berufsgenossenschaft voraus •. Die
~ustimmung zu diesem. Verfahren wirdvon der Berufsgenossenschaft
nur einvernehmlich mit der für den Arbeitsschutz zuständigen Be-
hörde erteilt. Diese :zustimmung kann nur erteilt werden, wenn
am Fil tel" ein Drittel des fnRK-Wertes nicht überschritten wird .•

Der Einwand, mehr als 50 Beschäftigte eines benachbarten Betriebes
seien durch die staubför.migen Emissionen der bèantragten Anlage
gesundheitlich gefährdet, hat der Vertreter des Landesinstitutes
für /lrbeitsmedizin während des Erörterungstermines verneint. Dabei
wurden Umf'ang der 'Emissionen und Entfernung vom ~,nlagenort berück-
sichtigt.
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Der Einwand, die Ar'bei tssteffvererdnung schreibe zwingend die
Verwendunè; einer Rubsti tu tien vor, wird unter Hinwe,is darauf
zurückgewiesen, daß hie.r kein Asbesterzeugnis hergestell t, son-
dern vielmehr ein zugelassener t.rbeitsstoff bearbeitet wird.
Ferner wird qer Einwand zurückgewiesen, daß in den Unterlagen
keine ausreichenden .Antworten über den Schutz der 'Öffentlichkei t,
der t'nliee;er und der ~.rbei tnehmer gegen mineralische und ashest-
hal tie;e Stäube gegehen sind. Sofern zusätzliche Angaben ge1~scht
wur-d-en , sind sie· während des, Erörterungstermines VOn: dem I\ntrag-
steller oder seinenVertretern' gegeben worden. Weitergehende
r1aßnahmen zur' Stauberfassung· am Arbei tspla tz 'durch mögliche Ab-
kapselung oder ähnliches erscheint. z •. Z. nach, Beurteilung der
Antragsunterlagen nicht e~forderlich. Sollte sich jedoch nach In-
betriebnahm~ der ,~nlage die Erfassung der Späne und, des Staubes
als unzureichend herausstellen, w.erden zwangsläufig zusätzliche

.~, Anforderungen zu stellen sein. .

Die Wirksamkeit der Fil teranlàge ist dur~h <iie. Vorlageeines'· ent-
sprechendes PrÜfberichtes am Erörterurig8.t~rmin náchgewiesen und .
den Einwendern dargelegt worden •. Die'. th:)erwachungd.er Asbeatikonz en....
tration im Be:trieb und in der ¡\bluft erf'olgt dUrch ge~ignete' .
stat:l.bkonzen-tra t í.onsæeeaungen, J\uf die Nebenbestimmung 9. wird
hiri'i?;'ewiè8en ~' ',.',' " . ". . '. "

• Ij '.
, ".

Der Vertreter des /'.Utragstellerschildert, daß, im. Fa.llee{n'e,s>. ..
Störfall,es'die An l.ag e sich autol:llatischabschaltet.Di.e ,'!¡.Jiedermbe-

..' triebnahme erfólgt erst nach Bèseitigung des ·Störf'alles. ' ..', "
.

•r" 1,.rährenddes Erörterungstermines wurden Angaben zu. Mengen deœ Pro-
dulde gemacht, die zur Verarbeitung gelangen werden. Soweit t1sbest-
zementplatten vèrkauft werden, wird ein Hinweisblatt demProdukt
heigegeben, in dem auf Gesundheitsrisiken hingewies~ri wird. Sofern
Produkte nicht unbehandelt weiterverkauft werden, sollen siein
der Í\nlage so vorgefertigt werden, daß ein ~uschni tt auf der Bau-·
stelle bzw. am Verwendungsort w'eitestgehend entfällt.· .

Es wurde erörtert, welche Arbei tsplä tze .als "i\ sbestarbei tsplä tize "
angesehen werden.

-
Da keine Immissionsmessungen für Aaoescs taub am Ort dé.r gep,lanten
t,nlage vorliegen, kann keine Aussage über die derzeitige Grund-
belastung getroffen werden. Zu der Frage, wie Gesundheitsgefahren
für die l\llgemeinhei t gesichert vermieden werden, wí rd auf die
vorstehende BegrUndung hingewiesen. Die Verwehung von asbest-
haltie;ern Staub, der bei der Be- oder Verarbeitung der ~sbestzement-
platten entsteht und ihnen anhaften kann, wird durch geeignete
"'bdech'Ung vermieden. Die tlberwachung erfolgt nach Inbetriebnahme
der (mlage durch die Genehmigungsbehörde. Das gleiche.gilt für
mögliche diffuse Stauhquellen im Anlagenbereich.

Größere Mengen asbesthaitigen Staubes können nur dann mit der
t'bluf.t emittiert werden, wenn. ein Funktionsfehler in der .Fil ter-'
anlage vorliegt. Hierbei handelt es sich um einen Störfall. Es
ist bereits darauf hingewiesen worden, daß sich die I\nlage im
Rtörfall automatisch abschaltet.
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Die V0n der Filteranlage abgeschiedenen Späne und Stäuhe werden
wie terei TS eingangs geschildert behandel +, Siel sowie der Ver-
schnitt werden in geschlossenen Behältern gelagert und von einer
zugelassenen :',bfallbeseitigungsfirma der f1üllumschlagsstation der
BSR zugeleitet und von dort auf Deponien außerhalb Berlins ver-
hracht.
Die von den Einwendern Koch, Peters und Schlichthörl in ihrem
Einwendungsschrei ben auf Sei t-e L¡. zu den Maßnahmen des Arbei ta-
schutzes gestellten Fragen wurden während des Erörterungstermins
vom t·,ntragsteller und - soweiterforderlich - vom Vertreter des
Landesamtes für Arbeitsschutz und technische Sicherheit beant-
wartet. Die :B'ragentragen nicht den Charakter einer konkreten
Einwendung.
Ober die Durchführung des Erörterungstermins wurde eine Ergebnis-
niederschrift gefertigt, die Bestandteil der Genehmigungsakten ist.

7. lindere öffentlich-rechtliche Vorschriften
Gemäß § 13 BImSchG in Verbindung mit § 6 Nr. 2 BImSchG ist zu
prüfen, ob andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange
des Arbei tisachut aea der Errichtung und dem Betrieb der Anlage '
entgegenstehen.. .
Die Frage der baurechtlichen Zulässigkeit des Betriebes ist vnm
zuständigen Bau- und Wohnungsauf.~ichtsamt des Bezirkes ( )
von Berlin geprüft und mit Baugenehmigung .
positiv entschieden worden ..Der Standort der geplanten Anlage ist
nach dem geltenden Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausge-
wiesen. Behördliche Entscheidungen aufgrund wasserrechtlicher
Vorschriften schließt diese Genehmigung nach § 1; BlmSchG'nicht
ein.

8. Zusammenfassung
Aufgrund der überprÜfung aller entscheidungserheblichen Einzel..,.
aspekte ist festzustellen:
Das geplante Vorhaben kann bei Beachtung der eingangs aufgeführten
Voraussetzungen so betrieben werden, daß schädliche Umwelteinwir-
kungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht
hervorgerufen werden. Auch Vorsorgemaßnahmen für die Ernissions-
begrenzung werden in einem am Maßstab der Verhältnismäßigkeit ge-
messenen und wegen der Risikoanhaftung des Arbeitsstoffes notwen-
digen Umfang. getroffen. Damitsind die im Genehmigungsverfahren zu
wírrd i.gend en Interessen der Allgeme.inheit und der Nachbarschaft ge-
wahrt.
Die EinwendunEen sind insowe.it berücksichtigt worden, als die zur
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen im Rahmen des anhängigen
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Genehr'ligune;sverfahrens, Lnabe sonder'e zur Festlegung der Neben-
bestirmnungen dieses Bescheides, notwendig und erfo'rd er-Lí.chwar.
Dem f',ntragauf Er-t eiLung sines Gßnehmigungsbescheides gemäß § 4
BlmSchG war daher stattzugeben.' '

9. Rech~~behelfsbelehrung'
Gegen diesen Besc!leio.ist die Klage vor dém,Verwaltungsgericht
Berlin zulässig. Sieist innerhalb eines Mönats n~ch 'Zustellung
dieses B~scheides 're~ dem Vérwaltungsgericht Berlin in 1000 Ber-
lin 12 (Char+ottenburg), Ha;r:denhergstrß.ße21', ~schriftlich oder

,zur Niederschrift,del:? Urkundsbeamten einzulegen.; der IG.ageschrift
soll' eine' Abschrift beigef~gt werden. ,Die IG.age ist gegen das
Land Berlin, ,vertretendu'rch"den Senl:itorfUr Stadtentwicklung und
Umweltschutz" ,Lentzeallee 12-14, 1'000 Be.rlin 33, zurichten.
E~ wird daraùfhingewiesen, daß bei s,chriftliche'r Klagseinlegung
die IG.,ae;efristnur dann. gewahrt ist, werin die' mage' innerhalb
dieser Frist beim V~rwaltungsgericht eingegangen ist.,' ,

, . 10. voiiz:{ehUn6san,o~nun6 ",,'
. '

, :.

Aufgrund des ¡Întrages d~s ,Antregsteilers vom 16. ~'2'.1981ordne: ich
" hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 d,er Verwaltungsgerichtsordnung', '

'_ VwGO - vom 21.1.1960 (BGB1. IS. 17/GVB1. S. 207) die sofortige
Vollziehung im überwiegenden Interesse des Antragstellers an.,',
Damí, t'entfälltdie aufschiebende Wirkung,'dieses Genehmigungsbe- ,
scheides bei etwaiger Klage eines am Verfahren Beteiligten.

Begründung
"Der Antrae;steller begründet, sed.nen Antrag im wesentlichen wie

folgt:
"Mit der Genehmigung soll eine Umsiedlungsmaßnahme ahgeschlossen
werden, die durch das Vorhaben der Stadt Berlin notwendig wurde,
auf dem ehemaligen Betriebsgelände Wohngebäude errichten zu
lassen. Die vorgesehene Umsiedlung$aktion hat sich bereits mehr
als ursprünglich vorhergesehen verzögert, was zu erheblichen be-
trieblichen Schwierigkeiten und zu~ätzlichen Kosten gefÜhrt hat.
Bei einer weiteren Verzögerung infolge der aufschiebenden Wirkung
von Anf'ech'tung en gegen den Genehmigungsbescheid wäre die :Existenz
des Betriebes in erheblicher Gefahr. Da der bereits ausgesiedelte
,Betrieb z..Z. ohne eigene Fertigung ist, würde der Aufschub der
Wïrksamkei t der Genehmigung infolge von Ant'echtungakl.agen praktisch
den Verlust einer Fertigungsstätte aui unabsehbare Zeit gleich-
kommen. Damit wUrde dem Betrieb.die Grundlage entzogen werden.
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In dem Fall I'Täredam t zu rechnen, daß ea ..20 ,~·rbeitnehmer
entlassen werden mLlßten und der Betrieb zu schließen ist.
Durch die Konzentrationen aller ;~uschneidearbei ten in der be-
antragten J\nlase, die mit den nach neuesten Erkenntnissen ge-
bauten ~:)chneidegeräten und Absauganlagen arbeitet, entfällt in
dem entsprechenden t1aß die Notwendigkeitdes Zuschnitts an ande-
rer Stelle, insbesondere an der Baustelle~ Das Projekt würde
also insgesamt zu eine'r FJnissionsverminderv.ng fÜhren ..
t..ufgrund der kurzfristigen Kündigung des bisherigen Pachtgeländes
war der :"ntragsteller im Interesse des, Oberlebens des Betriebes
gezwungE:m, aus eigenen Ihtteln erhebliche Investitionen und Vor-
berei tungen im Hinblick auf die umgehende 1"liederaui'nahmedes Be-
triebes zu leisten. Er hat sich darüberhinaus bereit ,erklärt" den
Betrieb nach dem neuesten Stand der ~rechnik zu errichten.' Die
Planungen und die Korrespondenz mit den Herstellern der Aggregate
lieŒen der Behörde vor. Die bereits geleisteten Investitionen wären
verr;eblich, wenn die Hirksamkeit dèr Genehmigung verzögert würde.
Daneben ist es für die weitere Finanzierung des Wiederaufbaues'un~
bedingt erforderlich, daß der. Antragsteller,in seiner zeitlichen
und kostenmäßigen Planung von festen Voraussetzungen ausgehen
kann." , , '

Da die Genehmigungsbehörde nach Abschluß des Verfahrens'die Ge~
nehmigungsfähigkei t der beantragten Anlage bejaht, und selbst kei- '
nen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheides hat,
war dem f,ntrag auf' AnordnUng der' sofortigen Vollziehung in Aner.-'
kennung der vorgebrachten wichtigen wirtschaftlichen rrründè zu
entsprechen ..

Ve~Naltungs~bÜhr: 196,-- DM
Diesem Genehmigungsbescheid sind folgende Anlagen beigefügt:
1 Hefter mit
1. Kopie des Antrages vom (Datum)
2. Beschreibung der geplanten Gesamtanlage
3. Kurzbeschreibung
4. Baubeschreibung ,
5. Lageplan
6. Flächennachweis7. Grundriß und Süd-Ostansicht/Einrichtungsplan
8. Technische Zeichnung "Ansí.chtienund Schnitt = III!9. Maschinenbeschreibung
10. Beschreib~g Industriestaubsauger
11. Zeichnung Entstaubungßanlage (2 Zeichnungen)
12. Prüfungszeugnis
Hochachtungsvoll
Im A.uftrag

(Name)

¡It. , f

Re
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Anhang III Ergänzende Informationen zu Asbest

1. Naturwissenschaftlich-technische Charakterisierung von
Asbest

Asbest ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich
vorkommende Minerale der Metallhydroxy-Silikatgruppe. Die
Asbeste werden nach ihrer chemischen Zusammensetzung und
Struktur in die Serpentinasbeste und die Amphibolasbeste ein-
geteilt.

2. Physikalische Eigenschaften von Asbest

90 % des geförderten Asbest sind der sogenannte ~weiße Asbest"
oder Chrysotil. Ihm kommt eine entsprechend hohe wirtschaft-
liche Bedeutung zu. Die zweite mineralogische Gruppe der
Amphibolasbeste wird nochmals in fünf verschiedene Minerale
unterteilt. Sie werden jedoch nur in einigen speziellen An-
wendungsgebieten gebraucht. Entsprechend ihrer unterschied-
lichen chemischen Zusammensetzung weisen die einzelnen Arten
auch unterschiedliche technologische Eigenschaften auf, die
in der Studie des Umwelt-Bundesamtes über Asbestersatzstoffe
und ~er Studie des Deutschen Institutsfür Wirtschaftsfor-
schung Berlin (1) zusammengefaßt dargestellt sind. Es wurde
zunächst angenommen, daß von den verschiedenen Asbestarten
unterschiedliche Gesundheitsrisiken ausgehen. So sind in ei-
nigen Ländern die zulässigen Arbeitsplatzkonzentrationen die-
ser unterschiedlichen Arten auch heute noch verschieden (2) r
nicht aber in der Bundesrepublik_ (3).
Die einzelnen Asbestlagerstätten unterscheiden sich in ihrer
zusammensetzung und ihrer Qualität. Unterschiede treten sogar
in den einzelnen Lagerstätten auf. Man findet neben längeren
Fasern bzw. Faserbündeln auch kleinere Bruchstücke vermengt
mit Gestein. Die gefundenen Mineralien werden deshalb vom
Muttergestein getrennt und in technische Güteklassen (mit
unterschiedlichen Preisen) sortiert,

Die Asbestfaser ist im Gegensatz zu den meisten anderen Ma-
terialien und Faserarten nicht ~lastisch verformbar (d.h.
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V~rformung unter Druck), sie ist jedoch aufgrund ihres sehr
geringen Faserdurchmessers von·minimal ca. 0,02 ~ (im Ver-
gleich dazu feinste Nylonfäden: 7,5 ?ID) sehr elastisch und
kann somit versponnen werden. Das Wärmeisoliervermögen von
keramischen Materialien wird dabei weit übertroffen. Andere
Materialeigenschaften des Asbests, wie z.B. die Hitzebestän-
digkeit, werden von heute schon erhältlichen Ersatzstoffen
wie Kieselsäurefasern übertroffen (4).

Die faserige Struktur des Asbests, die mit Stahldraht ver-
gleichbare Zugfestigkeit und die gute Mischbarkeit machen
Asbest zu einem idealen Inhaltsstoff für Sintermetalle, Kunst-
stoff und anorganische Bindemittel (z.B. Zement).

Werden Asbest oder Asbestprodukte mechanischen Belastungen
ausgesetzt - und sei es.nur durch die normale Abwitterung -
so zerbrechen Grobstäube und·größere Faserstäube in Quer-
und Längsrichtung, und es entstehen, über eine längere Zeit,
neue, gesundheitsschädliche Feinstäube mit kleinen Dimensio-
nen (5).

3. E'rkrankungendurchAsbest

In der zusammenfassenden Würdigung der durch das Umwelt-
bundesamt erarbeiteten Materialien schreibt Dobbertin:

"Die durch Fasern verursachten gesundheitsschädigenden
Wirkungen beim...Menschensind.vielfältig.:-Asbestlungen-
..fibrose (Asbestose) und bindegewebigeVeränderungen am
Brustfell (P-leurafibrose),einschließlich Verkalkungen I

bösartige Tumoren, insbesondere Bronchialkarzinome und
Mesotheliome des Rippen- und Bauchfells." (6)

z. Z. verändern sich die relativen Häufigkeiten dieser Er-
krankungen, die wohl auf eine verbesserte Kontrolle der
Staubverhältnisse in den Betrieben zurückzuführen ist

"Es ist nämlich anzunehmen, daß die Faserdosis, die
benötigt wird, um einen Tumor hervorzurufen, geringer
ist als die, die zu einer Asbes+o'seführt. Dies würde
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bedeuten, d~ß trotz der verbesserten Staubv~rhältnisse
eine Gefährdung des Arbeiters nach wie vor möglich ist,
da sich für kanzerogene Stoffe bekanntlich keine Schwel-
lenwerte angeben lassen. Ein Krebsrisiko muß aber auch
für die Allgemeinbevölkerung angenommen werden, da
durch den stetigen Gebrauch von Asbestpro.dukten ·lährl±ch
die Ges:amtbelastung der Umwelt ständig steigt. II (6)

Das Spektrum der anerkannten Berufskrankheiten entspricht
nicht den gegenwärtigen arbeitsmedizinischen Erkenntnissen:

Folgende Krankheiten sind anerkannt (7) :

Asbestose (BK 4103): Eine langsam fortschreitende Vernarbung
des Lungengewebes, bei der die Atemleistung der Lunge zu-
nehmend herabgesetzt wird. Das führt zu einer sehr leichten

.....Ermüdbarkei t, zueinem sehr schweren Luftholen, zu Schmerzen
in Brust und Rücken, zu einer leichteren Anfälligkeit und
letztendlich zu einem verfrühten Tod.

Asbestose mit Bronchialkrebs (BK 4105): Krebserkrankungen der
Broncb,ien treten zusanunen mit Asbestose auf. In der Bundes-
republik ~ird Bronchialkrebs nur dann als Berufskrankheit
der Asbestarbeiter anerkannt, wenn Asbestose nachgewiesen
werden kann. Letztere kann häufig erst bei der Autopsie,
nicht aber durch Röntgenbilder nachgewiesen werden. Es be-
steht die Forderung, Bronchialkrebs allein als Berufskrank-
heit anzuerkennen. Ein Zusammenhang mit dem Rauchen ist ge-
geben, die Lebenserwartung ist gemindert.

Mesotheliome, Krebsform des Rippen- und Baufells (BK 4104):

Diese beiden besonders bösartigen Erkrankungen treten offen-
Dar auch auf, wenn keine berufliche Asbestexposition nachge-
wiesen ist. Je nach Autor werden 1/3 bis 10 % der Fälle als
"Spontanerkrankungen" eingestuft (8).

- I
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Die Berufskrankheit 4103, Asbestose, wurde 1936, die Berufs-
krankheit 4104, Bronchialkrebs mit Asbestose, 1943, und die
Berufskrankheit 4105, Mesotheliom des Bauchfells und des Rip-
penfells, 1977 anerkannt. Die medizinischen Zusammenhänge,.
die diesen Regelungen zugrundeliegen, sind seit 1907 (Asbe-
stose), 1933 (Asbestose mit Bronchialkrebs) , 1938 (Rippenfell-
krebs) und 1954 (Bauchfellkrebs) bekannt (9).

4. Asbeststaubexponierte Arbeitnehmer

o.. 4.1. Entwicklung der B'erufskran1cheit~

Die "erstmals entschädigten" asbestbedingten Berufserkrankun-
gen steigen seit 1950 in der Bundesrepublik kontinuierlich
an, schwanken aber seit 1975 um etwa 100 pro Jahr (10).
Hauptsächlich betroffen sind die Industriezweige Textil-Leder-
Chemie und Eisen-Metall bzw. aufgeteilt auf Arbeitsbereiche:
Asbestzement, Spinnerei und Isoliererei.

Die "jährlich gemeldeten" Asbestoseerkrankungen sind zwischen
1973 und 1978 von 158 auf 332 gemeldete Fälle gestiegen.
1977 kamen 19 und 1978 29 Mesotheliomfälle (Krebserkrankungen
des Rippen- und Bauchfells, BK 4104) als berufsbedingt zur
Anmeldung (vgl. Tabelle 10). (10) .

Das mit Asbest verbundene Gesamtrisiko der Arbeitnehmer läßt
sich aus diesen Statistiken nicht ablesen. Das hat mehrere
Gründe:

- Schädigungen unter 20 % Erwerbsminderung werden nicht in
die Statistik aufgenommen. Die Gewerbeaufsicht Bremen be-
rich.tet, daß es sich bei der Mehrzahl der gemeldet'en, aber
nicht anerkannten Fälle um Asbesterkrankungen im Frühsta-
dium handelt.

- Es haben Verschiebungen der Krankheitsrisiken zwischen den
Asbesterkrankungen stattgefunden. Bei verbesserter Einhal-
tung der Arbeitsschutzvorschriften ist wahrscheinlich As-
bestose besser kontrolliert, dafür aber die Krebserkrankun- I
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gen mehr in den Vordergrund getreten (11).
- Asbestkrankheiten werden nicht gemeldet. Die Gewerbeaufsicht

Bremen hat in einer Sonderaktion Rentner aus asbestverar-
beitenden Betrieben untersucht und dabei eine Reihe von Ver-
dachtsfällen angemeldet. (12)

- Ein~ weitere Dunkelziffer könnte sein, daß Ärzte mit der
Diagnose des Mesothelioms noch nicht vertraut sind und des-
halb keine Anmeldung erfolgt.

4.2. Die RegistratursteIle asbestgefährdeter Arbeitnehmer

Im Auftrag des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (HVBQ führt die Berufsgenossenschaft Textil ein
Register der asbestge£ährdeten Arbeitnehmer und koordi-
niert deren arbeitsmedizinische Untersuchungen. Dieses Re-
gister gibt ebenfalls nur unvollständigen Einblick in die
Z,ahl der gefährdeten Arbeitnehmer, da die Erfassungskriterien
der Stelle ,den 'Kreis der Arbeitnehmer einschränkten. Die
Stelle nahm 1972 ihre Arbeit auf..

Wegen Engpässen in der Verarbeitungskapazität der Registra-
tursteIle wurde die ursprünglich durch Umfrage bei den Berufs-
genossenschaften ermittelte Zahl von Arbeitnehmern reduziert,
und zwar nach folgenden Gesichtspunkten:

- und die nach betriebsärztlicher Sicht technisch kontrollier-
ten Betriebe werden ebenfalls nicht aufgenommen.

- es werden keine Arbeitnehmer weiteruntersucht, die weniger
als drei Jahre in einem Asbestbetrieb gearbeitet haben;

- Arbeiter, die weniger als 3 Monate im Jahr oder 3 Stunden
am Tag mit Asbest umgehen, werden nicht aufgenommen;

1979 waren 28 476 Personen registriert, davon waren 14 759
asbeststaubgefährdet beschäftigt, 6 583 Personen stehen noch
zur nachfolgenden Untersuchung an, und 7 134 waren weniger
als 3 Jahre in'einem asbestverarbeitenden Betrieb beschäf-
tigt und werden z.Z. nicht zu Nachuntersuchungen aufgerufen (13).
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Diese Zahlen stellen auch nach den Angaben der zentralen Er-
fassungsstelle selbst nur einen Ausschnitt aus den gesamten
asbeststaubexponierten Versicherten dar, denn die 1. Umfrage
(in Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften) hatte
5 698 Betriebe mit 47 655 asbeststaubexponierten Versicherten
zutage gefördert. Hier wurde nach bestimmten Kriterien der
Belastung und der technisch-gesundheitlichen Kontrolle in
den Betrieben eine Auswahl für die zentrale Registratur ge-
troffen, so daB 1974 nur 17 213 Personen in 1 389 Betrieben
erfaBt wurden. Heute liegen 39 620 Vorsorgeuntersuchungen
vor. Es ist uns nicht bekannt, ob die Kriterien der Aufnahme
in die zentrale Registratursteile inzwischen geändert wurden.

4.3. B'esti:mmte'B'erufsgruppen

Im Register werden außerdem alle Handwerker nicht geführt,
d.h. Dachdecker Zimmerer und Bauhandwexkez , die mit Asbest-
zement in Berührung kommen und auf den Baustellen mit ihm
umgehen. Erhebungen über das Gesundheitsrisiko dieserBerufe
werden 'zur Zeit durchgeführt (14). Die Zahl der Asbesterkrank-
ten in bestimmten Berufsgruppen wie Asbesttextilien oder Iso-
liererei sind hoch. In einer kleinen Firma sollen bei einer
Arbeitnehmerzahl von 40 Arbeitnehmern 15 an Asbest erkrankt
und zum Teil verstorben sein (15). In den Vereinigten Staaten
ergab eine Untersuchung von Schiffsarbeitern der Kriegszeit
hohe Asbesterkrankungsraten (16). Konstanty schätzt die Zahl
der asbestexponierten Arbeitnehmer in der Bundesrepublik auf
eine Million (17) G Eine Untersuchung des BMFT schätzte die
Zahl der Arbeitnehmer in der ~undesrepublik, die beruflich
dauernd oder gelegentlich mit Asbest in Berührung kommen,
auf 840 000 ein (18). Davon sind etwa 45 000 in'der eigent-
lichen asbestverarbeitenden Industrie beschäftigt.
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4.4. Die Entwicklung der' Asbesterkrankungen

Die Erwartungen über die Entwicklung der Erkrankungen gehen
weit auseinander. Auf der einen Seite gab es in den Vereinig-
ten Staaten im Jahre 1978 Ve·rlautbarungen des Amerikanischen
Gesundheitsministeriums (20), nach denen mit 76 000 Krebs-
todesfällen pro Jahr bis zum Jahre 2000 als Folge der Arbeits-
bedingungen in der Kriegsindustrie des 2. Weltkriegs gerech-
net wurde. Andererseits wird darauf hingewiesen, daß in der
Bundesrepublik Asbest in nennenswertem Umfang erst wieder
seit 1950 eingeführt wird, wobei die Zahl der erstmals ent-
schädigten, anerkannten Berufskrankheitén im zeitlichen Ab-
stand, aber mit dieser Verarbeitungsmenge, zunimmt (21).

Kontrovers wird auch die Entwicklung des Arbeitsschutzes und
seiner Bedeutung für die Gesundheit des Arbeitnehmers disku-
tiert. So wird die Verschiebung des Krankheitsspektrums auf
verbesserten Arbeitsschutz zurückgeführt, der die Grobstäube
entfernt. übrig bleiben die allerfeinsten Schwerestäube, die
kaum zu sehen sind und an der Na,chweisgrenze liegen. Messun-
g~n faserförmiger Stäube werden aber überhaupt erst seit An-
f'ang der SOer Jahre vorgenommen¡ befriedigende Meßverfahren
gibt es bis heute nicht für den_betrieblichen Einsatz. Die
Kapazität der unabhängigen Meßstellen, die Arbeitsplatzkon-
zentrationen ermitteln könnten, reicht bei weitem nicht aus,
auch nicht, um die erforderliche Grundlage für epidemiolo-
gische Untersuchungen zu schaffen (22).

- die Betriebe, in denen asbesthaltige Produkte weiterver-
arbeitet werden, und

5. Die Diffusion VO'n Asbest in die Umwelt

Asbest ist nicht nur als gefährlicher Arbeitsstoff, sopdern
auch als Umweltschadstoff in der Diskussion. Nach den Kon-
trollproblemen lassen sich drei Arten von Emissionsquellen
von Asbestfeinstaub unterscheiden:
- die Gewinnungs- und Verarbeitungsstätten von Asbest;
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- die Produkte und deren Abfallstoffe, die wieder in die
Umwelt gelangen.

Die anlagegebundenen Asbestemissionen sind in der Reihenfolge
ihrer Bedeutung: Baustoffgroßhandl1:lngen mit Bearbeitungswerk-
stätten, Reibbelagsproduktionsbetriebe, Asbestzementwerke,
Aufarbeitungsstätten von Asbestmineralien und Produktions-
betriebe textiler Asbestprodukte. Bei den produktgebundenen
Asbestemissionsquellen sind besonders Asbestzement, Reib- .
und Fußbodenbeläge zu nennen (23). Ein weiteres Problem
stellt die Kontrolle der Abfälle dar (24).

Es ist außerordentlich schwierig, die Grundbelastung der
Atmosphäre aus. den verschiedenen Emissionsquellen zu schät-
zen (23'). Der Beitragder Verwitterungsmenge von Asbestzement-
platten zurGrundbelastung mit Asbestfeinstaub ist umstrit-
ten (25). Schätzungen der Grundbelastungen versuchen zu be-
rücksichtigen, auf welche Weise der Asbestfeinstaub in die
umwelt gelangen kann (z.B. bei Asbestzement durch die Auf-
lösung,des Zements im SChwefeldioxyd-angereicherten Regen)
sowie die Wege, auf denen Asbestzementstäube wieder aus der
Luft verschwinden bzw. an den für den Menschen unschädlichen
Stellen deponiert werden. So sollen die mit dem Trinkwasser
aufgenommenen Asbeststäube nicht gesundheitsschädlich sein.
Z.Zt. können Aussagen über Grundbelastungen in der Umwelt
keinesfalls be"l:'echnet,sondern höchstens gemessen-werden .

." 1. ,""

6. Arbei'tsschutznormen für den Umgana mit Asbest

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft nimmt Asbest 1970 erst-
mals in die Gruppe der krebserzeugenden Arbeitsstoffe auf
und klassifiziert sie 1971 in die Gruppe der Stoffe, die
"erfahrungsgemäß" beim Menschen Krebs erzeugen. 1971 beschlos-
sen die Berufsgenossenschaften, eine bereits für Kieselsäure-
stäube geltende Unfàllv~rhütungsvorschrift auf Asbest auszu-
dehn~n; sie wird 1973 erlassen. 1973 gibt die Deutsche For-
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sChungsgemeinschaft den ersten TRK-Wert, zunächst für eins
der Asbestmineralien, Chrysotil" von 0,15 mg/rn3 bekannt.
In diesem Jahr nimmt auch die zentrale Registratursteile
für asbeststaubgefährdete Arbeitnehmer bei der Berufsgenos-
senschaft Textil und Bekleidung ihre Arbeit auf. 1974 wer-
den in den Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz
asbestverarbeitende Betriebe genehmigungspflichtig, ein
Emissionsgrenzwert von 20 mg/rn3 (abhängig vom Massenstrom
der Anlage, aber unabhängigvon der Fasergröße) wird festge-
setzt. 1976 nimmt die Deutsche Forschungsgemeinschaft wei-
tere Asbestarten mit unterschiedlichen TRK-Werten auf, nimmt
aber Krokydolith aus, weil hier das Mesotheliom-Risikozu
groß SEd. Seit 1977 werden TRK-Werte durch den Ausschuß für
gefährliche Arbeitsstoffe festgesetzt¡ es gilt jetzt für
~ Asbestarten der Wert von 0.05 mg/m3= 1 Faser/cm3.
1978 vertritt die Deutsche Forschungsgemeinschaft nach wie
vor die Auffassung, daß besonders in bezug auf das Mesothe-
liom-Risiko Unterschiede zwischen den Asbestarten bestehen.
Bei den europäischen Gemeinschaften werden seit 1976 Richt-
linien über Verwendungsbeschränkungen von Asbest und seit
1975, Richtlinien mit Grenzwerten und technischen Schutzmaß-
nahmen diskutiert, die später in nationales Recht zu,über-
führen sïnd (28). 1979 werden Spritzverfahren aufgrund ge-
werkschaftlicher Forderungen nach einer Katastrophe in einem
Betrieb verboten.

Die Arbeitsstoffverordnung

Im Anhang II tiber kanzerogene Stoffe L~t festge-
legt, daß Asbest, wenn mehr als 1 Gewichtsprozent im Arbeits-
stoff enthalten ist, ein,lIstarkgefährdender" (GruppE; 2) ,
zwischen 0,1 und 1 Gewichtsprozent ein'çefährdender" (Gruppe
3) Arbeitsstoff ist (29), wenn Feinstaub in aternbarer Fonn auftreten

kann.
Die VBG 119, Staub (gilt für Asbest und Kieselsäure)

Die Anzeigepflicht der Asbestverarbeitung bei der Berufsge-
nossenschaft oder der Arbeitsschutzbehörde ist unabhängig
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.~. . ,

von der Konzentrationsangabe. Der Schutz der Arbeitnehmer
vor Gesundheitsschädigungen ist durch

1. bauliche Maßnahmen,

2. geeignete Arbeitsverfahren,

3. geeignete Geräte und Maschinen,

4. den Ersatz von Asbest in Hilfsstoffen herzustellen.

Erst dann erfolgen lüftungstechnische Maßnahmen. Die Rück-
führung der Atemluft ist verboten bzw. bedarf einer Geneh- '
migung der Berufsgenossenschaft in zusamm~narbeit mit der
Aufsichtsbehörde. Unabhängig vom Asbestgehalt sind Eingangs-
Kontroll- und Nachuntersuchungen durchzuführen, über die
eine Kartei im Betrieb geführt werden muß.

Im 1. Nachtrag von 1979 werden Spritzgußverfahren verboten;
im inzwischen verabschiedeten2. Nachtrag wird die Verwen-
dung von Asbest in zahlreichen'iMaterialien und für zahlrei-
che Zwecke nur dann erlaubt, wenn durch die zuständige Be-
hörde bescheinigt wird, daß bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung O! 5 Faser pro cm3 nicht überschritten werden. (30 ',

Technische Richtlinien über gefährliche Arbeit.sstoffe (32)

~echnische Richtlinie (TRgA) 101 definiert den Begriff der
Einwirkung eines gefährlichen Arbeitsstoffe~.

TRgA 102. Hier wird der technische Richtwert für Asbest ,für
Neuanlagen auf eine Faser pro cm3 am Arbeitsplatz festge-
setzt. Dazu schreibt der Ausschuß für gefährliche Arbeits-
stoffe:

4. Mit. der Herabsetzung der TRK-Werte soll über das bis-
her schon berücksichtigte fibrogene Risiko (Asbestose)
hinaus auch den kanzerogenen Risiken verstärkt Rechnung
getragen werden. Ob bei Einhaltung dieser Werte das
kanzerogene Risiko vermieden wird, kann nur durch epide-
miologische Untersuchungen geprüft werden (33)
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Die Berufskrankheitenverordnung regelt die Kompensations-
ansprüche der geschädigten Arbeitnehmer (34) .

.Der berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 1 (35) ·:~.bestimntdie
Untersuchung von Arbeitnehmern, die ASbesteinwirkungen aus-
gesetzt sind.

Di.e spezifischen Einwirkungsdefinitionen, für Asbest (36)
i

ZH 1 660/21 des HVGB
Sie richten sich an die Arbeitgeber zur Bestimmung des Per-
s6nenkreises, der für arbeitsmedizinische Untersuchungen in-
frage kommen könnte. Die Einwirkungsdefinitionen bei Schad-
stoffen sind generell in der ~Technischen Regel für Gefähr-
liche Arbeitsstoffe", TRgA 101 niedergelegt. Dort heißt es:
(3) beim Umgang mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen ist das
vorliegen einer "Einwirkung" in der Regel zu unterstellen:

Die speziellen Richtlinien des VDI über EntlUftungsanlagen
und Meßverfahren (3,7).
"I,
.CJw

Richtlinienentwürfe der Europäischen Gemeinschaft· (28)
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7. Vorkonun:en und Verbrauch von Asbest

Die größten und abbauwürdigsten Fundstellen für Asbest lie-
gen in Kanada, der Sowjetunion, Südafrika und (etwas kleiner)
in den Vereinigten Staaten. Asbest wird auch in der Bundes-
republik gefunden, aber nicht abgebaut (39). Einen tlberblick
über die Vielfalt der Produktgruppen gibt Tabelle 2, eine
Statistik der Asbestwarengruppen des Wirtschaftsverbandes
Asbest (40). Die drei wichtigsten Produktgruppen im Jahre
1980 waren nach Umsatz: Reibbeläge 639,4 Mio DM, garnabhän-
gige Bereiche 89,7 Mio DM und Plattenmaterialien 83,0 Mio DM.
Obwohl Wert und Menge des 1980 verarbe~teten Asbests gegen-
über 1979 um 20,1 bzw. 18,9 % gesunken sind, zeigen die drei
genannten Bereiche Zuwachsraten. Im nationalen Vergleich lag
d~e Bundesrepublik 1979 an 6. Stelle der Verbraucher pach
der UdSSR, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Brasi-
lien (vgl. Tabelle 3). Hauptlieferländer sind Kanada, Süd-
afrika, I~alien und die Sowjetunion (vgl. Tabelle 4). Die
übrigen Länder sind demgegenüber unbedeutend. Die. Asbest-
vorräte sind, soweit bekannt, begrenzt (vgl. Tabelle 5).
Der Gesamtverbrauch von Asbest schwankt in der Bundesrepub-
11k (vgl. Tabelle 6). Die Produktivität der Arbeitnehmer in
der Asbestindustrle nahm im Jahre 1980 noch um 1 % zu (41).
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TAB E L L E 2

Asbestwarengruppen, Einfuhr und Ausfuhr 1980

Produktgruppe
Einfuhr
to

Ausfuhr
to

4808 004
6813 100

330
350
420

360 + 380
472
440
492
460'
494
499
510
550

6814 100

Filterplatten
bearb. Asbest
Garne mit Stahldrahtseele
andere Fäden aus Asbe'st
Schnüre, Seile, Geflechte
Gewebe aus Asbest +
Wand- und Bodenplatten
It-Platten
It-Dichtungen
Asbestpappe
Ringe u , Formstück.eaus Pappe
Konfekt. u.a. Asbestwaren
Gemische a. Asbestgrundlage
Waren a. Asbestgemische '
Reibbeläge

53,.3
281 .6

1.180. 1
1.980.7

702.5
1.128.1
4.233.2

360.9
3.042.6

41 .7
879.0
260.4
512.5

4.378.4

7.918.5
52.2'
32.3

823.5
599.5
661 .2

5.557.1
235.3
918.3
88.0

2.159.2
1.363.8
2.429.3

14.458.0

Insg~:samt 37.296.2

5917"930

8464 100
8464 300
8706 700

19.035.0
======================

Schnüre, Seile, Geflechte
(o.Asbest)
Metallplast. Dichtungen
Sätze von Dichtungen
Scheibenbremsbeläge

+ seit 1980 nicht mehr erfaßt

53.5

325.8
318. 1

3.525.9

Quelle: WVA Geschäftsbericht 1980" Anhang

151 .4

1.990.2
896.7

2.805.3
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TAB E L L E 3

Anteil ausgewählter Länder und Regionen am sichtbaren
Asbestverbrauch 1979 in v. H.

(EG-Länder) (13,3)
Bundesrepublik Deutschland 3,2
Frankreich 2,5
Großbritannien 2,3
Italien 3,0
Spanien 1 ,8

Japan 6,0
Afrika 3,4
Brasilien 3,6
Kanada 0,8
USA 11 ! 3
Mexiko 1,3

Amerika 18,9
UdSSR 31 ,7
VR China 5,0

Welt insgesamt 100,0

Aus: DIW-Studie (1981)
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Bundesrepublikanische Asbesteinfuhr nach Lieferländern

TABELLE 4

+ 8.4
- 12.6
+ 33.6
- 31.8
+ 24.7
+ 15.4

1979 1980
to to

Italien 23.909' 25.926
Südafrika 31.611 27.631

, USA 663 886
+ 150.603 102.644Kanada

Sowjetunion 23.019 28.•714
übrige Länder 1.789 2.065

InSgesamt 231.594 187.866

Zuwachsrate %
1980/1979
Men e

- 18.9

+enthält interne Korrekturen amtlicher Daten

Quelle: WVA 1980, 55

Internationaler Vergleich der Asbestproduzenten 1980

TAB E L L E 5

Land Förderung Reserven ( in Mio t)
Kanada 1 ,335 46
SUdafrika 0,300 8,5
USA 0,081 3,65
restliche westliche Welt 0,984 21 ,7

UdSSR 2 I 15 40,0
restlicher Ostblock 0,25 3,2

Quelle: DIW-Bericht 1982
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TAB E L L E 6

Entwicklung des Asbestverbrauchs in der BRD

1977 1978 1979 1980
to to to to

Deutsche Gesamte.~.nfuhr
von Asbestfasern 227.944 .204.043 231.594 187.866
./ . Ausfuhr 45.521 49.223 70.020 31 .061

Deutscher Gesamtverbrauch 182~546 154.820 161.574 156.805

Quelle: WVA'1980
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8. Asbestfaserklassen

Je nach Art der Fundstelle (Spalte, Nest, o.ä.) werden die
Asbeste im Tage- oder Untertagebau gefördert.'Der Gehalt des
Gesteins beträgt durchschnittlich 3 - 15 % Asbest. So ist
eine Abtrennung von sehr viel taubem Gestein erforderlich.
Große Fasern, die in bis zu 70cm Länge gefunden werden,' wer-
den u.U. direkt in der Mine von Hand verlesen. Der Rest des
gefundenen Asbests wird in mehreren Stufen zerkleinert und
gesiebt, dann verpackt und an die verarbeitende Industrie in
mehreren Faserklassen geliefert. Je nach Fasereigenschaft
und Zusammensetzung wird der Asbest ~ür verschiedene techni-
sche Zwecke eingesetzt. Für Asbestzement eignet sich z.B.
Asbest mit einer Faserlänge von etwa 0,5 cm (42).

9. Ersatzstoffe

- Asbestzement bei Witterungseinflüssen, z. B. Dachpappen,
Dachschindeln, Fassadenelemente und Rohre

Als faserige Ersatzstoffe haben sich bisher drei Stoffgrup-
pen hervorgetan, die spezifische Eigenschaften von Asbest
aufweisen. Dies sind:

a) organische Faserstoffe, wie Polyamid, Polyacrylnitril
und Teflon;

b) anorganische amorphe Faserstoffe, wie Glasfasern,
Kieselsäurefasern

c) anorganische kristalline Faserstoffe wie Stahl, Kohlen-
stoffasern.

Für die nachfolgend aufgeführten Asbestproduktgruppen sind
bereits Ersatzstoffe und Alternativen anwendungsreif und im
Handel verfügbar:

- Spritzasbest

- Asbestzement zum Innenausbau, z. B. Brandschutzplatten
für Wände, Decken, Ohrverschalungen u. a., Wärme- und
Schalldärnmplatten

- Bremsbeläge für Kfz-Scheibenbremsen, für ~ndere Nutzfahr-
zeuge wie Flugzeuge, Rennwagen
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- Formmassen auf Kunststoffbasis, wie z. B. Gleitdichtungen
für Stopfbuchspackungen, Flachdichtungen, bituminöse Dek-
ken für extrem beanspruchte Straßen, Dachabdeckungen in
Verbindung mit bituminösen Massen, Anstrichmittel, Kitt-
verguß und Spachtelmassen, Lacke, Unterbodenschutz

- Klebstoffe
- Asbestpappe zur Wärmeisolation,von elektrischen Geräten

und Heizungsanlagen
- Filter für Flüssi'gkeiten ohne und mit Entkeimung
- Filter für Raumluft und industrielle Abgase
- Asbesttextilien, z. B. Hitzeschutzgewebe, Feuerlöschdecken,

Zöpfe, Schnüre, Hitze- und Feuerschutzkleidung, Schweiß-
unterlagen, Isoliermaterialien, Brand, Wärme und Schall im
Kesselbau~

Technische Probleme der direkten Asbestsubstitutionen in be-
stehendem Betrieb bei Anwendung gleicher Produktionsverfah-
ren treten bislang noch in folgenden Bereichen auf:

- Asbestzement im Außeneinsatz und bei hoher mechanischer
Beanspruchung

- Kupplungsbeläge und Bremsbeläge für Trommelbremsen
- Hitzeschutzkleidung für die Anwendung im Feuer (aus me-

chanischen f nicht thermischen Gründen) (43':) •

Auch hier sind mi ttelf'ristig, anwendungsreife Lösungen in
Sicht.

IVZu.sarnm.enfassendist fes,t,zust.el,len,daß",für die meí.s.t.en
Asbestpr,odukte technisch gl,eichwert,ige, aabe stif re.í.eSub-
stitute im Handel sind .... Deren praktischer Einsatz
erfolgt Jedoch aus betrieblichen,organisatorischen oder
wirtschaftlichen GrUnden meist nur teilweise." (44)

Auch hier gib.t es allerdings divergierende Aussagen. Der
relativ positiven Darstellung setzt der Direktor des größten
Asbestplattenzementwerks der Bundesrepublik entgegen, daß

"nach heutigem Forschungsstand ist eine Asbest-
substitution nur in Teilbereichen möglich oder in Aus-
si cht." (45)

Im Zeitraum dieser Untersuchun~ nämlich von August 1981 bis
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Februar 1982 hat der Asbestzementverband hier seine Ansich-
ten geändert und mit dem Bundesinnenministerium einen frei-
willigen Kontrollvertrag abgeschlossen, der auch die allmäh-
liche Reduktion von Asbest im Asbestzement vorsieht (vgl.
Nachtrag, das 8-Punkteprogramm).

"" '.~
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1 UBA 10/78.
VgI. Tabelle 2, S. 32
DIN-Studie Tabelle 7, S. 15 u. SS 8 - 14

ANHANG I'll

2 Lohrer, W.
Nationale u. Internationale Maßnahmenzur Prävention
gesundheitlicher Risiken durch Asbest in: UBA 7/80,
s. S. 391 - 404, eine Tabelle der Grenzwerte und ande-
,rer Schutzbestimmungen und Verbote wichtiger Industrie-
länder findet sich auf den Seiten 399 - 404. Die Grenz-
werte unterscheiden sich auch hinsichtlich der Meßperio-
de sowie der Kurz- oder Dauerbela~tung. Kleirister Wert
der Tabelle ist 0,2 Fasern pro cm fUr Krokydolith im
Mittel von 10 Minuten (praktisches Verwendungsverbot)
in GrOßbritannien.

3 BEGRÜNDUNGEN
,A.sbestfeinstaub und asbesthai tiger Feins:Ç;,ê-:gbl Nachtrag
1978, die Deutsche Ferschungsgeme~nschaft hatte ur-
sprünglich keinen TRK-Wert für Krekydolith angegeben,
weil das Mesotheliorn-Risike hier am stärksten ausge-
prägt schien. Die 1978 angegebenen Werte der verschie-
denen Asbestarten unterscheiden sich noch. '
Be-i.de.r:Neufassungder TRK-Wertefür Asbesthat der- Ausschußfür
gefährliche Ärbeitsstoffe festgestellt, daß II (3) eine
unterschiedliche Bewert.ung der verschiedenen, Asbest-
arten unter analytischen und technischen Gesichtspunk-
teno •• nicht erforderlich (sei), da arbeitsmedizinisch
keine gesicherten Grundlagen für eine solche unter-
schiedliche Bewertung vorliegen."
Zitiert nach: TRgA 102, SPINNARKE/SCHORK, 56.4/1

4 Lehrer, W. und Poeschel, E.
Ersatzstoffe für Asbest - Einsatzmöglichkeiten, gesund-
heitliche Bedeutung in:
HVBG ao, S. 112 - 124, vgl. Tabelle S. 112 und 116

5 Der Mechanismus der Ablagerung und des Verhaltens in
der Lunge sind beschrieben: UBA 7/80, Biologische Wir-
kungen, S. 267 - 284, Autor: J. Bruch

6 Dobbertin,S., UBA 7/aO, s. 40a

7 Vgl. HEINEN.
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8 VgI. Anmerkung I,8.
9 WOITOWITZ, H.-J., und ROEDELSPERGER, K., Asbeststaub

als Ursache bösartiger Tumoren, HVBG 80, S. 16-23.
10 Vgl. Anmerkung I,6.
11 VgI. Anmerkung 6.
12 Gewerbeaufsichtsamt Bremen, Porkstraße 58-60, 2800 Bre-

men 1: Arbeitsbedingungen in asbestverarbeitenden Be-
trieben (1981).

13 Die zentrale Erfassungsstelle asbeststaubgefährdeter
Arbeitnehmer wird seit ihrer Gründung im Jahre 1972
für alle Berufsgenossenschaften von der Textll- und
Bekleidungsberufsgenossenehaft, Oblatterwallstr. 18,
8900 Augsburg, geführt.
Die Aufnahmekriterien sind geschildert in:
Beierl, L.,:
Zentrale Erfassungsstelle asbeststaubgefährdeter Ar-
beitnehmer, Aufgaben, Ergebnisse, Analyse; HVBG 1980,
S. 39 - 41~ Weitere Einschränkungen der dort gemeldeten
Zahlen ergeben sich aus der Kritik von Hain, E.:
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei Einwir-
kung des Asbeststaubs: Erfahrungen und Perspektiven;
HVBG 1980, S. 42 - 48

-', 14 B:rJ..FT-Mitteilungen 1981.

16 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic risk
of Chernida Is''to Nari" Asbestos. IARC Scientific Publica-
tions, vol. 14 (1977), zi.t. nach: VERSEN, HVBG 80.

15 LEDWAN r K., Asbest'erkrank.ungen aus de-r S'ichtder Betrof-
fenen, HVBG 80, S. 56--58.

17 Vgl. II,8.
18 Vg i , II,8 •
19 enfällt
20 Vgl. Anmerkung II,8.
21 Woitowitz, H.-J.:

Problematik der Einwirkung von krebserzeugenden Arbeits-
stoffen: Einführung am Beispiel von asbesthaItigen
Staub
Arbeitsmedizinisches Kolloquium des Fachverbandes, der
gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. 1979;
Schriftenreihe des HVBG 1979, S. 47 - 55
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22 Schütz, A und Coenen, W.:
Grenzwerte für Asbest, Kriterien zur Feststellung der
Einwirkung, messtechnische überwachung der Betriebe,
in: HVBG 1980, S. 66 - 71

23Lohrer, W. hat versucht, die aus den verschiedenen Bmis-
sionsquellen hervorgehenden Belastungen zu schätzen,
UBA 1980, Umweltbelastung, S. 115 - 158
Es existieren verschiedene Untersuchungen liber die
realen Staubkonzentrationen bei verschiedenen Verar-
beitungsverfahren und Anwendungen von Asbest. Z. B.:
UBA 7/80; im Rahmen der Schätzungen der umweltver-
unreinigungen durch Asbest der Abschnitt '
Asbest áus Produktionsstätten, S. 117 - 137 und
Abschätzung der Asbestfeinstoffimmission durch Be-
arbei tung von Asbestzement , S. 137 - ,140.

24 Abriß von Häusern, Erneuerung von Schiffen,
Lagerung von Produktionsabfällen. Asbestabfälle dUrfen
nur auf Sonderdeponien gelagert werden.

25 Felbermayer, W. und ü saar , M., Inst.itut für Dmwelt.-'
schutz und Emissionsfragen, Franz-Josef-Str. 18,
A ,-8700 Leoben,
Die Belastung der Umwelt mit Abfütterungsmaterial von
Asbestzementplatten. Die Untersuchung ergibt erhöhte
Werte fUr Stadtgebiete mit großer Verkehrsdichte, aber
nicht für Stadtgebie~e mit Asbestzernentbedachung

26 entfällt
27 entfällt ','

¡ ,

28 UBA 7/80, Nationale und internationale Maßnahmen zur
PräventiOn gesundhei'tlîcher Risiken durch Asbest,
S. 291-407.

29 ARBEITSSTOFFVERORDNUNG. Vgl. Text S. 29.
30 KNOBLOCH, S., Zweiter Nachtrag zur UnfallverhUtungsvor-

schrift UBG 119, HUBG 80, S. 108-112.
,31 entfällt
32 Alle zu finden in: SPINNARKE-SCHORK
33 Begründung des TRK-Wertes für Asbest: SPINNARKE-SCHORK,

56.4-1: '.'
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35 HEINEN
36 HEINEN
37 LASKUS, L. ; BGA 2/78;
38 Entfällt.
39 UBA 7/80, S. 159.
40 WVA 80, siehe S. 72.
':41 Diese Angaben sind WVA

sowie Anmerkung I,36.

34 HEINEN,

80 und der DIW-Studie entnommen.
42 liberQualitätsklassen und deren Verwendung siehe

DIN 81 110-141 •

43 LOHRER, W., und POESCHEL, E" S. 123.
44 LOHRER, W., und POESCHEL, E., S. 123.
45 BORNEMANN, P., Industrielle Anwendung von Ersatzstoffen

fUr A'sbest;'-'E:r:fahrun'ge;n:,'Prohleme,' Perspektiven, HVBG
80, ,S. 125-136 (Zitat S. 136).

-\',.'11'.



-133-

Nachtrag:
Das Acht-Punkte-Programm

Anfang 1982, nach Erteilung der Genehmigung in:dieser Fall-
studie wurdênzwischen der Asbestzementindustrie und dem
Bundesinnenministerium freiwillige Maßnahmen zur Minderung
des von Asbest ausgehenden Gesundheitsrisikos vereinbart.
Der Acht-Punkte-Katalog umfaßt drei Maßnahmenbündel: Tech-
nische Lösungen (Reduktion des Asbestgehalts, Erhöhung von
Beschichtung und Vorkonfektionierung, Verbesserung des Ein-
satzes staubarmer Geräte) Verbotsmaßnahmen (Verkauf nur noch
an Baustoffhandlungen, nicht mehr über Hobbyläden) und Ver-
besserung der Informationen über Gesundheitsschäden. Letzte-
res soll durch die fachgemäße Beratung der Verbraucher in
den Baustoffhandlungen, durch Kennzeichnungder Materialien,
durch zusätzliches Informationsmaterial beim Hersteller,
durch eingehende Information für das asbestverarbeitende
Gewerbe err::eichtwerden'.

Der ACht-Punkte-Katalog.umfaßt einige, b~reits staatlich
normierte Maßnahmen, nämlich die Kenn zeL'chnunq, den Einsatz
staubarmer Bearbeitungs.geräte, die Information der Ver-
braucher wie des verarbeitenden Gewerbes. Bestehende Rege-
lungen werden also lediglich noch einmal bekräftigt.

Interessant sind die technologischen Lösungen. Nach Angaben
des ASbestzementverbandes werden z. Z. bereits 80 - 85 %
im Hochbau und 95 % der Produkte im Tiefbau beschichtet. Bis
.Mitte 1982 sollen 95 % aller Produkte vorkonfektioniert sein.
Ob diese beiden technischen Lösungen wirksam sein werden,
läßt sich anhand der vorhandenen Produktionsstruktur schwer
einschätzen. Es wird sich danach richten, wo die Vorkonfek-
tionierung stattfindet und wieviel Nacharbeiten auf den Bau-
stellen unter welchen Arbeitsschutzbedingungen stattfinden
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Außerdem bietet die Industrie Kontrolle der Handelswege
(Lieferung nur noch über den Fachhandel, nicht mehr an Hob-
byläden) an. Der Verkauf an Heimwerker wurde 'im vorigen
Jahr auf 5 % des Umsatzes geschätzt. Es ist nicht ganz klar,
über welchen Kundenkreis eine Baustoffhandlung oder ein
Hobbyladen verfügt und wie dieser Prograrnmpunkt kontrolliert
werden soll

Ein wichtiger prograrnmteil ist die angebotene Senkung des
Asb~stgehalts dei Asbestzementprodukte im Verlauf von 3 - 5
Jahren um 30 - 50 % Punkte., 1982 soll bereits eine durch-
schnittliche Senkung' um' 15 % Punkte erfolgen.

Das Acht-Punkte~Programrn soll
"••• dem Gesundhei tsschu,tz und der Zukunftssicherung ,
der Branche dienen .•• die 1981 von der schwersten
Krise der Nachkriegszeit erfaßt wurde".

Dabei hängt die erfolgreiche Durchführung des Programms von
der Erhaltung der wirtschaftlichen Basis der Branche ab,
womit Diskussion über Gefährdung und Wettbewerbsdiskrimi-
nierung zu entfallen haben, da nur die Wiedergewinnung doer
wirtschaftlichen Potenz erlaubt, die großen erforderlichen
Investitionen zu tätigen ..Dem "Kooperationsprinzip" entspre-
chend erwartet die Deutsche Asbestzementindustrie "die akti-
ve Unterstützung ihrer Bemühungen durch Bund, Länder und Ge-
meinden". Die Deutsche Asbestzementindustrie ist entschlos-
sen, Erfahrungen, Know-How und Forschungspotential zur Durch-
setzung. dieses Programms einzusetzen. "Soweitdie gesund-
heitlichen Interessen betroffen sind, denen dieses Programm
dienen sol.L" wird die Industrie es "konsequent und zügig
durchführen, so daß sich staatliche Beschränkungen erübrigen";)

Die Stellungnahme des Asbestzementverbandes liefert noch
einmal ein schönes Beispiel für den Gebrauch von wissen-
schaftlichen Argumenten in der Auseinandersetzung um Arbeits-
schutz und ökonomischen Interessen. So erwartet der Verband
die Einhaltung des "Gebots der Gleichbehandlung und der
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Verhältnismäßigkeitll da ja, nach Aussage des Bundesgesund-
heitsamts, das durch die ASbeststaubbelastung verursachte
Risiko einer Krebserkrankung nur ,ein."Hunderstel des Risikos
eines mäßigen Rauchers ausmache. Abgesehen davon, daß das
Bundesge·sundhei tsamt selbst 2 Absätze weiter dí.ese Aussage
durch den Verweis auf synergistisch verlaufende Erkrankun-
gen, bestehende Unklarheiten und lokal überhöhte Belastungen
relativiert ~) bezieht die Industrie die wissenschaftliche
Aussage auf eine vermeintliche ungleichbehapdlung ihrer
wirtschaftlichen Interessen.

Es liegt nahe, die spezielle Form der Regelungs-
struktur des Acht-Punkte-Programms den wirtschaftlichen Aus-
wirkungen bereits vollzogener oder noch bevorstehender Kauf-
boykotte großer Kunden wie der Bürgerschaft Bremen oder dem
Land Hamburg oder den in einigen Firmen bereits laufenden
autonomen" PrograII1lœnzur Asbestsubstitution zuzuordnen. Auch
das staatliche Interesse an der Erhaltung der Arbeitsplätze
nicht nur in der Asbestzementindu-strie, sondern auch
in der Bauwirtschaft, mögen dazu beigetragen haben, daß es
sich um eine freiwillige Vereinbarung und nicht um eine ge-
setzliche Regelung handelt. Die Wirksamkeit dieser Regelung
wird man später beurteilen müssen.

1) Pressemitteilung des Wirtschaftsverbandes Asbestzement e.V.
10.2.82.

2) BGA 4/81.



- 136 -

Hinweis auf ein Verzeichnis von Asbestersatzstoffen:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung:
Schriftenreihe gefährliche Arbeitsstoffe - Ersatzstoffe für
Asbest. Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven (1982).
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